Harzer

[\ R Entgeltinformation Bs

Name des Kontoanbieters: Harzer Volksbank eG
Kontobezeichnung: VR-ONLINE
Datum: 03.03.2026

¢ Hiermit informieren wir Sie Uber die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen kénnen.

o Darlber hinaus kdnnen auch Entgelte fur hier nicht aufgefihrte Dienste anfallen. Umfassende
Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

e Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhaltlich.

Dienst |Entgelt

Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste

Kontofiihrung monatlich 2,99 EUR
Jahrliche Gesamtentgelte 35,88 EUR

Zahlungen (ohne Karten)

Uberweisung In Euro innerhalb der
EWR-Staaten

Uberweisung mit IBAN
innerhalb der Bank

beleghaft 2,00 EUR!

elektronisch 2,00 EUR
Ubermittelte

Uberweisung

(Uberweisung per

Telefonbanking oder

Selbstbedienungstermin

al)

elektronisch 0,05 EUR
Ubermittelte

Uberweisung

(Uberweisung per

Online-Banking oder

Datenfernubertragung

(DFU))

per Dauerauftrag 0,05 EUR
bei formloser Erteilung 3,00 EUR
Eiluberweisung 25,00 EUR

Echtzeitiberweisung
mit IBAN innerhalb der

Bank
beleghaft 2,00 EUR?
elektronisch 2,00 EUR
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Ubermittelte
Uberweisung
(Uberweisung per
Telefonbanking oder
Selbstbedienungstermin
al)

elektronisch
Ubermittelte
Uberweisung
(Uberweisung per
Online-Banking oder
Datenferntbertragung
(DFU))

per Dauerauftrag

bei formloser Erteilung

Uberweisung mit IBAN
an einen anderen
Zahlungsdienstleister
beleghaft

elektronisch
Ubermittelte
Uberweisung
(Uberweisung per
Telefonbanking oder
Selbstbedienungstermin
al)

elektronisch
Ubermittelte
Uberweisung
(Uberweisung per
Online-Banking oder
Datenfernibertragung
(DFU))

per Dauerauftrag

bei formloser Erteilung
Eiliberweisung

Echtzeitiberweisung
mit IBAN an einen
anderen
Zahlungsdienstleister
beleghaft

elektronisch
Ubermittelte
Uberweisung
(Uberweisung per
Telefonbanking oder
Selbstbedienungstermin
al)

elektronisch
Ubermittelte
Uberweisung
(Uberweisung per
Online-Banking oder
Datenferntbertragung
(DF0))
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0,05 EUR

0,05 EUR
3,00 EUR

2,00 EUR?
2,00 EUR

0,05 EUR

0,05 EUR
3,00 EUR
25,00 EUR

2,00 EUR®
2,00 EUR

0,05 EUR




134 300 DG nexolution 01.26

37597 Seite 3von 5

per Dauerauftrag 0,05 EUR
bei formloser Erteilung 3,00 EUR
Gutschrift einer Uberweisung In Euro aus den EWR-Staaten
Uberweisung innerhalb
der Bank 0,05 EUR
Uberweisung von einem
anderen Zahlungs-
dienstleister 0,05 EUR
Dauerauftrag In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Einrichtung auf Wunsch
des Kunden 2,00 EUR
Anderung auf Wunsch
des Kunden 2,00 EUR
Wiederaufnahme nach
Aussetzung auf Wunsch 2,00 EUR
des Kunden
Lastschrift In Euro aus den EWR-
Staaten 0,05 EUR
Berechtigte Ablehnung der Einlosung einer |In Euro aus den EWR-
Lastschrift Staaten 2,75 EUR
Berechtigte Ablehnung der Ausfiihrung
eines Uberweisungsauftrags In Euro in EWR-Staaten 2,75 EUR
Karten und Bargeld
Ausgabe einer Debitkarte
[girocard] Pro Jahr 9,00 EUR
Jahrliche Gesamtentgelte 9,00 EUR
[digitale girocard] Pro Jahr 9,00 EUR
Jahrliche Gesamtentgelte 9,00 EUR
[girocard - Zusatzkarte
(digital oder physisch)]° Pro Jahr 9,00 EUR
Jahrliche Gesamtentgelte 9,00 EUR
Ausgabe einer Kreditkarte
[ClassicCard (Mastercard oder Visa)] Pro Jahr 36,00 EUR
Jahrliche Gesamtentgelte 36,00 EUR




Bargeldeinzahlung

Bargeldauszahlung

Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am Geldautomaten
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In Euro

Am Schalter
Am Automaten

In Euro am Schalter der
Bank
Mit der girocard

Mit der Mastercard
(Kreditkarte und
Debitkarte)

Mit der Visa Card
(Kreditkarte und
Debitkarte)

In Euro innerhalb der
EWR-Staaten

Mit der girocard

An eigenen
Geldautomaten der
Bank

Bei Banken, die am
BankCard ServiceNetz
teilnehmen

Bei Kreditinstituten, die
ein direktes
Kundenentgelt erheben
kdonnen

- Verfigungen im
girocard-System

- Verfiigungen in
anderen
Zahlungssystemen
(Debit Mastercard/Visa
Debit/Maestro/V PAY)
Bei Kreditinstituten, die
kein direktes
Kundenentgelt erheben
kdonnen

- Verfigungen in
folgenden
Zahlungssystemen
(Debit Mastercard/Visa
Debit/Maestro/V PAY)
1 % vom Umsatz, mind.
In Euro innerhalb der
EWR-Staaten

Mit der Mastercard/
Visa Card

An eigenen
Geldautomaten der
Bank

2 % vom Umsatz, mind.
Bei anderen
Kreditinstituten

2 % vom Umsatz, mind.
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2,00 EUR
0,05 EUR

2,00 EUR
entfallt EUR

entfallt EUR

1,00 EUR®

1,00 EUR’

entfallt EUR

entfallt EUR

4,00 EUR

6,00 EUR

6,00 EUR




Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
an fremden Geldautomaten
in Fremdwahrung

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am
Geldautomaten

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte
an fremden Geldautomaten
in Fremdwahrung

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in
Fremdwahrung

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in
Fremdwahrung

Mit der girocard
Bei Kreditinstituten innerhalb der EWR-Staaten

1 % vom Umesatz,
mind. 4,00 EUR

Bei Kreditinstituten aulRerhalb der EWR-Staaten
1 % vom Umesatz,

mind. 4,00 EUR

Mit der Mastercard/Visa Card
Bei Kreditinstituten im Inland und Ausland
2 % vom Umsatz,

mind. 6,00 EUR
zzgl. 1,75 % vom Umsatz

bei Zahlung in Fremdwahrung

In Euro innerhalb der EWR-Staaten
An eigenen Geldautomaten der Bank
2 % vom Umesatz,

mind. 6,00 EUR

Bei anderen Kreditinstituten
2 % vom Umsatz,

mind. 6,00 EUR

Bei Kreditinstituten im Inland und Ausland

2 % vom Umesatz,
mind. 6,00 EUR
zzgl. 1,75 % vom Umsatz

bei Zahlung in Fremdwahrung
Mit der girocard

2 % vom Umsatz,
0,77 EUR
3,83 EUR

mind.
max.

Mit der Mastercard/Visa Card
3,75 % vom Umsatz

Mit der Mastercard/Visa Card

3,75 % vom Umsatz

Uberziehungen und damit verbundene Dienste

Eingeraumte Kontouberziehung

Geduldete Kontoiiberziehung

11,451 % p. a.

11,451 % p. a.

1 Bei formloser Erteilung erfolgt eine Entgeltbelastung It. Preisverzeichnis.
2 Bei formloser Erteilung erfolgt eine Entgeltbelastung It. Preisverzeichnis.
3 Bei formloser Erteilung erfolgt eine Entgeltbelastung It. Preisverzeichnis.
4 Bei formloser Erteilung erfolgt eine Entgeltbelastung It. Preisverzeichnis.

5 auf Wunsch des Kunden

6 Funf Auszahlungen an eigenen Geldautomaten inklusive
7 Funf Auszahlungen an eigenen Geldautomaten inklusive
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Harzer Volksbank eG

Allgemeine Geschaftsbedingungen

Fassung: September 2021

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-

ken e. V. angeschlossen.

Grundregeln fiir die Beziehung zwischen Kunde
und Bank

1 Geltungsbereich und Anderungen dieser Geschifts-
bedingungen und der Sonderbedingungen fiir ein-
zelne Geschiftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fiir die gesamte
Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und den inlandischen Ge-
schiftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten
fir einzelne Geschiftsbeziehungen (zum Beispiel fiir das Wertpapier-
geschift, den Zahlungsverkehr und fiir den Sparverkehr) Sonderbe-
dingungen, die Abweichungen oder Ergdnzungen zu diesen Allgemeinen
Geschaftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeroffnung
oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhilt
der Kunde auch Geschaftsverbindungen zu auslandischen Geschafts-
stellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschiafts-
bedingungen) auch die Anspriiche dieser auslidndischen Geschifts-
stellen.

(2) Anderungen

a) Anderungsangebot

Anderungen dieser Geschiftsbedingungen und der Sonderbedingungen

werden dem Kunden spatestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen

Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde

mit der Bank im Rahmen der Geschiftsbeziehung einen elektronischen

Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das OnlineBanking),

kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

b) Annahme durch den Kunden

Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn

der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend

geregelten Zustimmungsfiktion.

c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion

Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Anderungs-

angebots (Zustimmungsfiktion), wenn

aa) das Anderungsangebot der Bank erfolgt, um die Ubereinstimmung

der vertraglichen Bestimmungen mit einer veranderten Rechtslage

wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschaftsbedingun-

gen oder der Sonderbedingungen
- aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlieBlich unmittelbar
geltender Rechtsvorschriften der Europaischen Union, nicht mehr der
Rechtslage entspricht oder

- durch eine rechtskraftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet
werden darf oder

- aufgrund einer verbindlichen Verfiigung einer fiir die Bank zustandi-
gen nationalen oder internationalen Behérde (z. B. der Bundesanstalt
fiir Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europsischen Zentralbank)
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in
Einklang zu bringen ist und

bb) der Kunde das Anderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge-

schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen abgelehnt

hat.

Die Bank wird den Kunden im Anderungsangebot auf die Folgen seines

Schweigens hinweisen.
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d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion

Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

- bei Anderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz5 der Ge-
schaftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den
Sonderbedingungen oder

- bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und die
Entgelte fir Hauptleistungen betreffen, oder

- bei Anderungen von Entgelten, die auf eine {iber das vereinbarte Ent-
gelt fur die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet sind, oder

- bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkom-
men, oder

- bei Anderungen, die das bisher vereinbarte Verhiltnis von Leistung
und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben wiir-
den.

In diesen Fillen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den An-

derungen auf andere Weise einholen.

e) Kiindigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion

Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde

den von der Anderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kos-

tenfrei kiindigen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird die Bank den Kunden

in ihrem Anderungsangebot besonders hinweisen.

2 Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit {iber alle kundenbezogenen Tatsa-
chen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bank-
geheimnis). Informationen iiber den Kunden darf die Bank nur weiterge-
ben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde
eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt
ist.

(2) Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthdlt allgemein gehaltene Feststellungen und
Bemerkungen Uber die wirtschaftlichen Verhiltnisse des Kunden, seine
Kreditwiirdigkeit und Zahlungsfahigkeit; betragsmaBige Angaben Uber
Kontostande, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute
Vermdgenswerte sowie Angaben Uber die Héhe von Kreditinanspruch-
nahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, liber juristische Personen und im Handelsregister
eingetragene Kaufleute Bankauskiinfte zu erteilen, sofern sich die
Anfrage auf ihre geschiftliche Tatigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch
keine Auskiinfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden
vorliegt. Bankauskiinfte (ber andere Personen, insbesondere uber
Privatkunden und Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, wenn diese
generell oder im Einzelfall ausdriicklich zugestimmt haben. Eine
Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes
Interesse an der gewiinschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwiirdige Belange des
Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfinger von Bankauskiinften

Bankauskinfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen
Kreditinstituten fiir deren Zwecke oder die ihrer Kunden.
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3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1) Haftungsgrundsitze

Die Bank haftet bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen fir jedes
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfullung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen fir
einzelne Geschiftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in
Nummer 11 dieser Geschéaftsbedingungen aufgefiihrten Mitwirkungs-
pflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Auftrige

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form
ausgefihrt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledi-
gung betraut, erfiillt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag).
Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskiinften bei
anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von
Wertpapieren im Ausland. In diesen Fallen beschrénkt sich die Haftung
der Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Storung des Betriebs

Die Bank haftet nicht fur Schaden, die durch héhere Gewalt, Aufruhr,
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu
vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrs-
stérung, Verfiigungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

L Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der
kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskraf-
tig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschrankung gilt nicht fur eine
vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechts-
grund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemal §§ 513,
491 bis 512 BGB hat.

5 Verfiigungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegeniiber der Bank
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtli-
che Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen
Verfiigung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehériger Eréffnungs-
niederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe
oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen,
ihn verfiigen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn
leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort
Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des
Testaments) nicht verfligungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge
Fahrlassigkeit nicht bekannt geworden ist.

6 MafBgebliches Recht und Gerichtsstand bei kauf-
maéannischen und 6ffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Fur die Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt
deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand fiir Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschaftsbeziehung
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank
diesen Kunden an dem fiir die kontofiihrende Stelle zustéandigen Gericht
oder bei einem anderen zustandigen Gericht verklagen; dasselbe gilt fiir
eine juristische Person des offentlichen Rechts und fiir 6ffentlich-
rechtliche Sondervermdgen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden
nur an dem fiir die kontofiihrende Stelle zustdndigen Gericht verklagt
werden.

(3) Gerichtsstand fiir Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fir Kunden, die im Ausland
eine vergleichbare gewerbliche Tatigkeit ausliben, sowie fir auslandi-
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sche Institutionen, die mit inldndischen juristischen Personen des
offentlichen Rechts oder mit einem inlédndischen &ffentlich-rechtlichen
Sondervermdgen vergleichbar sind.

Kontofiihrung

7 Rechnungsabschliisse bei Kontokorrentkonten (Konten
in laufender Rechnung)
(1) Erteilung der Rechnungsabschliisse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas
anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen
Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstande-
nen beiderseitigen Anspriiche (einschlieBlich der Zinsen und Entgelte
der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der
Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschéftsbedingungen
oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung
Zinsen berechnen.

(2) Frist fiir Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spatestens vor Ablauf von sechs
Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen
in Textform geltend, genugt die Absendung innerhalb der Sechs-
Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als
Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rech-
nungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach
Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen,
muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine
ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen
einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nachsten Rech-
nungsabschluss durch eine Belastungsbuchung riickgéngig machen, so-
weit ihr ein Riickzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Storno-
buchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung
nicht einwenden, dass er in Hohe der Gutschrift bereits verfugt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss fest und steht ihr ein Riickzahlungsanspruch gegen den
Kunden zu, so wird sie in Héhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Be-
richtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungs-
buchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder
gutschreiben und ihren Rickzahlungsanspruch gesondert geltend
machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung

Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden
unverziiglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich
der Zinsberechnung riickwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte
Buchung durchgefiihrt wurde.

9 Einzugsauftrige
(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon
vor ihrer Einlésung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer
Einlésung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar
sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem
Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum
Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank i{iber den Betrag eine
Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag
erhalt. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften
und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks
oder Lastschriften nicht eingeldst oder erhélt die Bank den Betrag aus
dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift
rickgéngig. Dies geschieht unabhangig davon, ob in der Zwischenzeit
ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.
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(2) Einlésung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks

Lastschriften sowie Schecks sind eingelost, wenn die Belastungsbu-
chung nicht spatestens am zweiten Bankarbeitstag® - bei Lastschriften
im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spatestens am dritten Bank-
arbeitstag? — nach ihrer Vornahme riickgiangig gemacht wird. Barschecks
sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelést. Schecks sind
auch schon dann eingelést, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahlt-
meldung absendet. Schecks, die iber die Abrechnungsstelle der Bun-
desbank vorgelegt werden, sind eingeldst, wenn sie nicht bis zu dem
von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zuriickgegeben werden.

10 Fremdwahrungsgeschifte und Risiken bei Fremd-
wahrungskonten
(1) Auftragsausfiihrung bei Fremdwihrungskonten

Fremdwahrungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den
Kunden und Verfligungen des Kunden in fremder Wahrung bargeldlos
abzuwickeln. Verfigungen lber Guthaben auf Fremdwahrungskonten
(zum Beispiel durch Uberweisungen zulasten des Fremdwihrungsgut-
habens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der
Wahrung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollstandig innerhalb des
eigenen Hauses ausfihrt.

(2) Gutschriften bei Fremdwihrungsgeschiften mit dem Kunden

SchlieBt die Bank mit dem Kunden ein Geschift (zum Beispiel ein
Devisentermingeschift) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags
in fremder Wahrung schuldet, wird sie ihre Fremdwahrungsverbindlich-
keit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Wahrung
erfiillen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Voriibergehende Beschrankung der Leistung durch die Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer Verfligung zulasten
eines Fremdwiahrungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfiillung einer
Fremdwiahrungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so
lange ausgesetzt, wie die Bank in der Wahrung, auf die das Fremdwé&h-
rungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch beding-
ter MafBnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Wahrung nicht oder nur
eingeschrankt verfiigen kann. In dem Umfang und solange diese
MafBnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer
Erfiillung an einem anderen Ort auBBerhalb des Landes der Wahrung, in
einer anderen Wihrung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von
Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer
Verfiigung zulasten eines Fremdwahrungsguthabens ist dagegen nicht
ausgesetzt, wenn sie die Bank vollstandig im eigenen Haus ausfiihren
kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fillige gegenseitige
Forderungen in derselben Wahrung miteinander zu verrechnen, bleibt
von den vorstehenden Regelungen unberihrt.

(4) Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwahrungsgeschaften
ergibt sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”. Bei Zahlungs-
diensten gilt ergdnzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden
11 Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilungen von Anderungen

Zur ordnungsgeméafBen Abwicklung des Geschaftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Kunde der Bank Anderungen seines Namens und seiner
Anschrift sowie das Erléschen oder die Anderung einer gegeniiber der
Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unver-
zliglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die
Vertretungsmacht in ein 6ffentliches Register (zum Beispiel in das Han-
delsregister) eingetragen ist und ihr Erléschen oder ihre Anderung in
dieses Register eingetragen wird. Darliber hinaus kénnen sich weiterge-
hende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geld-
waschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Auftragen

Auftrage missen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeu-
tig formulierte Auftrage kdonnen Riickfragen zur Folge haben, die zu
Verzégerungen fiihren konnen. Vor allem hat der Kunde bei Auftragen
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auf die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Angaben, insbesondere
der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2? und BIC3, sowie der
Wihrung zu achten. Anderungen, Bestitigungen oder Wiederholungen
von Auftragen miissen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbediirftigkeit der Ausfiihrung eines
Auftrags

Halt der Kunde bei der Ausfilhrung eines Auftrags besondere Eile fir
notig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmaBig er-
teilten Auftragen muss dies auBerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Priifung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoausziige, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Er-
tragnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen Uber die Aus-
flihrung von Auftragen sowie Informationen Uber erwartete Zahlungen
und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollstindigkeit unver-
zliglich zu Uberpriifen und etwaige Einwendungen unverziiglich zu er-
heben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls Rechnungsabschliisse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht
zugehen, muss er die Bank unverziiglich benachrichtigen. Die Benach-
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen,
deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Konto-
ausziige nach der Ausfiihrung von Auftragen des Kunden oder liber Zah-
lungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12 Zinsen, Entgelte und Auslagen
(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschift

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fir die im Privatkundengeschaft tbli-
chen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem ,,Preisaushang — Regel-
sdtze im standardisierten Privatkundengeschaft” und erganzend aus
dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”. Wenn ein Kunde einen dort auf-
gefiihrten Kredit oder eine dort aufgefiihrte Hauptleistung in Anspruch
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde,
gelten die zu diesem Zeitpunkt im ,Preisaushang” oder ,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis” angegebenen Zinsen und Entgelte. Eine Vereinba-
rung, die auf eine Uiber das vereinbarte Entgelt fiir die Hauptleistung hi-
nausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit
dem Verbraucher nur ausdriicklich treffen, auch wenn sie im ,Preisaus-
hang“ oder im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen ist. Fur die
Vergiitung der darin nicht aufgefiihrten Hauptleistungen, die im Auftrag
des Kunden oder in dessen mutmaflichem Interesse erbracht werden
und die, nach den Umstanden zu urteilen, nur gegen eine Vergiitung zu
erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wur-
de, die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte auBerhalb des Privatkundengeschifts

AuBerhalb des Privatkundengeschafts bestimmt die Bank, sofern keine
andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen
dem nicht entgegenstehen, die Hohe von Zinsen und Entgelten nach
billigem Ermessen (§ 315 des Biirgerlichen Gesetzbuchs).

(3) Nicht entgeltfihige Leistung

Fiir eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es
sei denn, es ist gesetzlich zulassig und wird nach Ma3gabe der gesetzli-
chen Regelung erhoben.

(4) Anderung von Zinsen; Kiindigungsrecht des Kunden bei Erh6hung

Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem versnderlichen Zinssatz
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden.
Die Bank wird dem Kunden Anderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer
Erh6éhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die da-
von betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach
der Bekanntgabe der Anderung mit sofortiger Wirkung kiindigen. Kiin-
digt der Kunde, so werden die erhéhten Zinsen fiir die gekiindigte Kre-
ditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung
eine angemessene Frist einrdumen.
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(5) Anderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommenen Leistungen

Anderungen von Entgelten fiir Bankleistungen, die von Kunden im Rah-
men der Geschaftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch ge-
nommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotfiihrung), werden dem
Kunden spatestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der
Bank im Rahmen der Geschiaftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (zum Beispiel das OnlineBanking), kénnen
die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der
Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde
diese annimmt. Eine Vereinbarung iiber die Anderung eines Entgelts, das
auf eine Uber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Ver-
brauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur aus-
driicklich treffen.

(6) Auslagen

Die Aufwendungsersatzanspriiche der Bank richten sich nach den ge-
setzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertrigen und Zahlungs-
dienstevertragen mit Verbrauchern fiir Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungsdienstevertragen mit
Verbrauchern fir Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kosten
(Entgelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen
und Sonderbedingungen sowie ergdnzend nach den gesetzlichen Vor-
schriften.

Sicherheiten fiir die Anspriiche der Bank gegen
den Kunden

13 Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten
(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann fiir alle Anspriiche aus der bankmaBigen Geschéftsver-
bindung die Bestellung bankmafiger Sicherheiten verlangen, und zwar
auch dann, wenn die Anspriiche bedingt sind (zum Beispiel Aufwen-
dungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer fiir den
Kunden iibernommenen Biirgschaft). Hat der Kunde gegeniiber der Bank
eine Haftung fur Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank
{ibernommen (zum Beispiel als Biirge), so besteht fiir die Bank ein
Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten im Hinblick
auf die aus der Haftungsiibernahme folgende Schuld jedoch erst ab
ihrer Falligkeit.

(2) Veranderungen des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Anspriichen gegen den Kunden
zundchst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder
Verstarkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch spater noch
eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfir ist jedoch, dass
Umstande eintreten oder bekannt werden, die eine erhohte Risikobe-
wertung der Anspriiche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann
insbesondere der Fall sein, wenn

- sich die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Kunden nachteilig veran-

dert haben oder sich zu verdndern drohen oder
- sich die vorhandenen Sicherheiten wertmaBig verschlechtert haben
oder zu verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdriicklich
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschlieB3lich im Einzelnen
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensver-
tragen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstarkung von
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben
sind. Ubersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der
Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung auch dann, wenn in einem
vor dem 21. Mérz 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag
oder in einem ab dem 21. Mirz 2016 abgeschlossenen Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder
keine abschlieBende Angabe Uiber Sicherheiten enthalten ist.
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(3) Fristsetzung fiir die Bestellung oder Verstirkung von Sicherheiten

Fir die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten wird die Bank eine
angemessene Frist einrdumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht
zur fristlosen Kiindigung nach Nummer 19 Absatz 3 dieser Geschaftsbe-
dingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung
zur Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten nicht fristgerecht
nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1) Einigung iiber das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich dariiber einig, dass die Bank ein
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine in-
landische Geschaftsstelle im bankmaBigen Geschaftsverkehr Besitz
erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht
auch an den Anspriichen, die dem Kunden gegen die Bank aus der
bankmaBigen Geschaftsverbindung zustehen oder kiinftig zustehen
werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Anspriiche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, kiinftigen und
bedingten Anspriiche, die der Bank mit ihren samtlichen in- und
auslandischen Geschaftsstellen aus der bankméaBigen Geschéftsverbin-
dung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegeniiber der Bank
eine Haftung fir Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank
libernommen (zum Beispiel als Biirge), so sichert das Pfandrecht die aus
der Haftungsiibernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Mal3gabe in die Verfu-
gungsgewalt der Bank, dass sie nur fiir einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden diirfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlésung eines
Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte.
Dasselbe gilt fir die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte,
flr Anspriiche des Kunden gegen die Bank aus nachrangigen Verbind-
lichkeiten sowie fiir die Wertpapiere, die die Bank im Ausland fiir den
Kunden verwahrt.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehérenden Zins-
und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskon-
tierten Wechseln
(1) Sicherungsiibereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskon-
tierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs
uneingeschranktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem
Konto zuriick, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen
Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch
die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank liber; ein Forderungs-
libergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug einge-
reicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmannische Handelspa-
piere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der Ma3gabe eingereicht, dass ihr
Gegenwert nur fiir einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, er-
strecken sich die Sicherungsiibereignung und die Sicherungsabtretung
nicht auf diese Papiere.
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(4) Gesicherte Anspriiche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Siche-
rung aller Anspriiche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung
von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die
infolge der Rickbelastung nicht eingeloster Einzugspapiere oder
diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt
die Bank eine Rickibertragung des Sicherungseigentums an den
Papieren und der auf sie Ubergegangenen Forderungen an den Kunden
vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden
Anspriiche gegen den Kunden zustehen und sie ihn tiber den Gegenwert
der Papiere vor deren endgiiltiger Bezahlung nicht verfligen ladsst.

16 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freiga-
beverpflichtung
(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung von
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Anspriiche aus der bankmaBigen
Geschiftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht
nur voriibergehend Ubersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden
Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Hohe des die
Deckungsgrenze Uibersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl frei-
zugebender Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und
eines dritten Sicherungsgebers, der fir die Verbindlichkeiten des
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Riicksicht nehmen. In diesem Rahmen
ist die Bank auch verpflichtet, Auftrage des Kunden lber die dem Pfand-
recht unterliegenden Werte auszufiihren (zum Beispiel Verkauf von
Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen

Ist fiir eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmafstab als der
realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine
andere Grenze fiir die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind
diese mafBgeblich.

17 Verwertung von Sicherheiten
(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl.
Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten
Sicherungsgebers, der fiir die Verbindlichkeiten des Kunden
Sicherheiten bestellt hat, Riicksicht nehmen.

(2) Erlésgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die
Bank dem Kunden Uber den Erlds eine Gutschrift erteilen, die als Rech-
nung fiir die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den
Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kiindigung

18 Kiindigungsrechte des Kunden
(1) Jederzeitiges Kiindigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschéftsverbindung oder einzelne
Geschiaftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), fiir die weder
eine Laufzeit noch eine abweichende Kiindigungsregelung vereinbart
ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen.

(2) Kiindigung aus wichtigem Grund

Ist fir eine Geschaftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende
Kiindigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kiindigung nur dann
ausgesprochen werden, wenn hierfiir ein wichtiger Grund vorliegt, der
es dem Kunden, auch unter Berlicksichtigung der berechtigten Belange
der Bank, unzumutbar werden lasst, die Geschiftsbeziehung fortzu-
setzen.

(3) Gesetzliche Kiindigungsrechte
Gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben unberiihrt.
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19 Kiindigungsrechte der Bank
(1) Kiindigung unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschéftsverbindung oder einzelne
Geschaftsbeziehungen, fiir die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kiindigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung
einer angemessenen Kiindigungsfrist kiindigen (zum Beispiel den
Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei
der Bemessung der Kiindigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten
Belange des Kunden Riicksicht nehmen. Fir die Kiindigung eines
Zahlungsdiensterahmenvertrags (zum Beispiel laufendes Konto oder
Kartenvertrag) und eines Depots betragt die Kiindigungsfrist mindes-
tens zwei Monate.

(2) Kiindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fir die weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kiindigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jeder-
zeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen. Die Bank wird bei
der Auslibung dieses Kiindigungsrechts auf die berechtigten Belange
des Kunden Riicksicht nehmen.

Soweit das Biirgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiir die Kiindi-
gung eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur
nach MaBgabe dieser Regelungen kiindigen.

(3) Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindi-
gungsfrist

Eine fristlose Kiindigung der gesamten Geschéaftsverbindung oder
einzelner Geschaftsbeziehungen ist zuldssig, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berlicksichtigung
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lasst. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

- wenn der Kunde unrichtige Angaben Uber seine Vermdgensverhalt-
nisse gemacht hat, die fiir die Entscheidung der Bank Uber eine Kre-
ditgewahrung oder tUber andere mit Risiken fir die Bank verbundenen
Geschafte (zum Beispiel Aushindigung einer Zahlungskarte) von
erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur,
wenn der Kunde fiir die Kreditwirdigkeitspriifung relevante Infor-
mationen wissentlich vorenthalten oder diese gefalscht hat und dies
zu einem Mangel der Kreditwiirdigkeitsprifung gefiihrt hat oder

* wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermégensverhaltnisse
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Riickzahlung des Darlehens oder die
Erfillung einer sonstigen Verbindlichkeit gegeniiber der Bank - auch
unter Verwertung einer hierfiir bestehenden Sicherheit — gefahrdet ist
oder

+ wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstér-
kung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschéaftsbe-
dingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht inner-
halb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht,
ist die Kindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe be-
stimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zu-
lassig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls
(8§ 323 Abs. 2 und 3 BGB) entbehrlich.

(4) Kiindigung von Verbraucherdarlehensvertrigen bei Verzug

Soweit das Biirgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiir die Kindi-
gung wegen Verzugs mit der Riickzahlung eines Verbraucherdarlehens-
vertrags vorsieht, kann die Bank nur nach MaBgabe dieser Regelungen
kiindigen.

(5) Kiindigung von Basiskontovertrigen

Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen sowie erganzend nach den gesetzlichen Bestim-
mungen kiindigen.
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(6) Abwicklung nach einer Kiindigung

Im Fall einer Kindigung ohne Kiindigungsfrist wird die Bank dem
Kunden fiir die Abwicklung (insbesondere fiir die Riickzahlung eines
Kredits) eine angemessene Frist einrdumen, soweit nicht eine sofortige
Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kiindigung des Scheck-
vertrags die Riickgabe der Scheckvordrucke).

Sicherungssystem

20 BVR Institutssicherung GmbH und Sicherungseinrich-
tung des BVR

(1) Instituts- und Einlagenschutz

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungsein-
richtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken e. V. angeschlossen. Als institutsbezogene Sicherungssys-
teme haben sie die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche
Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden
oder zu beheben. Alle Institute, die diesen Sicherungssystemen ange-
schlossen sind, unterstiitzen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu ver-
meiden. Uber den Institutsschutz sind auch die Einlagen der Kunden -
darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Termineinla-
gen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen — geschiitzt.

(2) Gesetzlicher Einlagenschutz der BVR Institutssicherung GmbH

Das von der BVR Institutssicherung GmbH betriebene institutsbezogene
Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt.
Sollte entgegen Absatz 1 ein Insolvenzfall eintreten, sind Einlagen im
Sinne des § 2 Abs. 3 bis 5 des Einlagensicherungsgesetzes bis zu den
Obergrenzen gemaf3 § 8 des Einlagensicherungsgesetzes von der BVR
Institutssicherung GmbH zu erstatten.

(3) Freiwilliger Einlagenschutz der Sicherungseinrichtung

Die Sicherungseinrichtung schiitzt im Fall einer Insolvenz iiber den ge-
setzlichen Schutz nach Absatz 2 hinaus alle Einlagen nach Maf3gabe des
§ 1 Abs. 4 des Statuts der Sicherungseinrichtung.

(4) Informationsbefugnisse

Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung des BVR oder einem von
ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskinf-
te zu erteilen und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen. Die Bank ist
befugt, der BVR Institutssicherung GmbH oder einem von ihr Beauftrag-
ten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskiinfte zu erteilen
und Unterlagen zur Verfligung zu stellen.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, auBer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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Information zur auBergerichtlichen Streitschlichtung und zur
Moglichkeit der Klageerhebung

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Fiir die Beilegung von Streitig-
keiten mit der Bank besteht daher fiir Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines
Basiskontovertrags fiir Nichtkunden die Moglichkeit, den Ombudsmann fiir die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen
(https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Niheres regelt die ,Verfahrensordnung fiir die auBergerichtliche Schlichtung
von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe®, die auf Wunsch zur Verfligung gestellt wird.
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken — BVR, Schellingstraf3e 4, 10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676¢ des
Biirgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einfiihrungsgesetzes zum Biirgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und
Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Mdglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
erhaltlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Stra3e 108, 53117 Bonn. Zudem
besteht auch die Méglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B.
mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
Wissenswertes zu Beschwerden Uiber beaufsichtigte Unternehmen bereit.

Zudem besteht die Mdglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Ende der Allgemeinen Geschaftsbedingungen
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir den Uberweisungsverkehr

Fassung: Oktober 2025

Fir die Ausfiihrung von Uberweisungsauftragen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

1.1  Wesentliche Merkmale der Uberweisung einschlieBlich des Dauerauftrags

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Uberweisung Geldbetrige bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfingers an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempféangers zu lGbermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden
Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfangers zu iiberweisen (Dauerauftrag). Eine Echtzeitiiberweisung
ist eine Uberweisung in Euro, die an jedem Kalendertag rund um die Uhr sofort ausgefiihrt wird.

Der Kunde kann der Bank mehrere Uberweisungsauftriage gebiindelt elektronisch (zum Beispiel per OnlineBanking) als Sammelauftrag erteilen
(Sammeliiberweisung). Alle in einem Sammelauftrag enthaltenen Uberweisungsauftrige werden unabhingig vom Zeitpunkt ihrer Ausfiihrung in
einer Summe dem Zahlungskonto belastet.

1.2 Kundenkennungen

Fur das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsempfangers zu verwenden.

Zielgebiet Wahrung Kundenkennung des Zahlungsempféngers
Inland Euro IBAN?

Grenziberschreitend innerhalb des Euro IBAN

Europaischen Wirtschaftsraums?

Inland oder innerhalb des Andere Wahrung e IBAN und BIC? oder

Europaischen Wirtschaftsraums als Euro e Kontonummer und BIC

AuBerhalb des Euro oder e IBAN und BIC oder

Europaischen Wirtschaftsraums andere Wahrung o Kontonummer und BIC

Die fiir die Ausfiihrung der Uberweisung erforderlichen Angaben ergeben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3  Erteilung des Uberweisungsauftrags und Autorisierung

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Uberweisungsauftrag mittels eines von der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank anderweitig
vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per OnlineBanking) mit den erforderlichen Angaben gemaR Nummer 2.1 beziehungsweise Nummern 3.1.1
und 3.2.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollstdndige oder fehlerhafte Angaben
kdnnen zu Verzégerungen und zu Fehlleitungen von Uberweisungen fiihren; daraus kénnen Schiden fiir den Kunden entstehen. Bei unleserlichen,
unvollstandigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausfiihrung ablehnen (sieche auch Nummer 1.7). Hilt der Kunde bei der Ausfiihrung
der Uberweisung besondere Eile fiir nétig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei beleghaft erteilten Uberweisungen muss dies auBerhalb
des Belegs erfolgen, falls der Beleg selbst keine entsprechende Angabe vorsieht. Bei beleghaften Echtzeitliberweisungen in Euro kann der Kunde
auf dem Uberweisungsbeleg die Beauftragung einer Echtzeitiiberweisung in Euro im dazu vorgesehenen Feld ankreuzen.

(2) Der Kunde autorisiert den Uberweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Bei-
spiel PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdriickliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die fiir die Ausfiihrung der Uberweisung
notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus inrem Datenbestand), verarbeitet, ibermittelt und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausfiihrung eines einzelnen Uberweisungsauftrags die maximale Ausfiihrungsfrist fiir diesen Zah-
lungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschliisselung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, fiir die Erteilung des Uberweisungsauftrags an die Bank auch einen Zahlungsausldsedienst gemiR § 1 Abs. 33 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist fiir ihn nicht online zugénglich.

14  Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank

(1) Der Uberweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch, wenn der Uberweisungsauftrag liber einen Zahlungsauslése-
dienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafiir vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum
Beispiel mit Abgabe in den Geschiftsraumen oder Eingang auf dem OnlineBanking-Server der Bank).

(2) Fallt der Zeitpunkt des Eingangs des Uberweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschiftstag der Bank gemaf ,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis, so gilt der Uberweisungsauftrag erst am darauffolgenden Geschiftstag als zugegangen.

(3) Geht der Uberweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen An-
nahmezeitpunkt ein, so gilt der Uberweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausfiihrungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauf-
folgenden Geschéftstag zugegangen.
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(4) Bei Echtzeitiiberweisungen gilt abweichend von Absitzen 2 und 3:
Ein elektronisch erteilter Auftrag kann an jedem Kalendertag rund um die Uhr zugehen.
Ein nicht elektronisch erteilter Auftrag (zum Beispiel beleghaft) ist zu dem Zeitpunkt zugegangen, an dem die Bank die Daten in ihr internes
System eingegeben hat. Diese Eingabe beginnt so bald wie méglich, nachdem der Auftrag in den dafiir vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der
Bank eingegangen ist.
Echtzeitiiberweisungsauftrage als Sammelauftrag sind zu dem Zeitpunkt zugegangen, zu dem die Bank die daraus hervorgehenden Uberwei-
sungsauftrage herausgelost hat. Die Bank beginnt mit der Umwandlung des Sammelauftrags unverziiglich nach der Auftragserteilung des Kunden
und schlieBt die Umwandlung so bald wie mdglich ab.

1.5 Widerruf des Uberweisungsauftrags

(1) Bis zum Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absdtze 1, 2 und 4) kann der Kunde diesen durch Erklirung
gegeniiber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Uberweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Absitze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr méglich.
Nutzt der Kunde fiir die Erteilung seines Uberweisungsauftrags einen Zahlungsauslésedienstleister, so kann er den Uberweisungsauftrag
abweichend von Satz 1 nicht mehr gegentiiber der Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslésedienstleister die Zustimmung zur Auslésung
der Uberweisung erteilt hat.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin fiir die Ausfiihrung der Uberweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde
die Uberweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (sieche Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschiftstags der
Bank widerrufen. Die Geschaftstage der Bank ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang des
Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Uberweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgefiihrt.

(3) Nach den in Absitzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Uberweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies ver-
einbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausfiihrung zu verhindern oder den Uberweisungsbetrag zuriickzuer-
langen. Nutzt der Kunde fiir die Erteilung seines Uberweisungsauftrags einen Zahlungsausldsedienstleister, bedarf es ergianzend der Zustimmung
des Zahlungsauslosedienstleisters und des Zahlungsempfangers. Fiir die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das
im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags

(1) Die Bank fiihrt den Uberweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausfithrung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1, 3.1.1 und
3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein
zur Ausfiihrung der Uberweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswahrung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeraumt ist (Ausfiih-
rungsbedingungen). Bei einer Echtzeitiiberweisung sind zusitzliche Ausfiihrungsbedingungen, dass der vom Kunden festgelegte separate Héchst-
betrag fiir Echtzeitiiberweisungen (sieche Angaben im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“) eingehalten wird und der Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfangers das Echtzeitiiberweisungsverfahren der Bank unterstiitzt.

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausfiihrung der Uberweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Uberweisung ausschlieB-
lich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfingers (siehe Nummer 1.2) auszufiihren.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich {iber die Ausfiihrung von Uberweisungen auf dem fiir Kontoinformationen ver-
einbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart
werden.

(4) Die Bank unterrichtet den Kunden unmittelbar iiber die Ausfiihrung einer Echtzeitiiberweisung auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten
Weg.

1.7 Ablehnung der Ausfiihrung

(1) Sind die Ausfiihrungsbedingungen (sieche Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfiillt, kann die Bank die Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags ablehnen.
Ist bei einer Echtzeitiiberweisung der vom Kunden festgelegte Héchstbetrag (siehe Angaben im ,Preis- und Leistungsverzeichnis) nicht eingehalten,
wird die Bank die Ausfiihrung ablehnen. Unabhangig davon ist die Bank berechtigt, die Ausfiihrung einer Sammeliiberweisung abzulehnen, wenn der
Sammelauftrag entgegen Nummer 1.1 nur eine Uberweisung in Euro bzw. nur eine Echtzeitiiberweisung in Euro enthilt und der Kunde auf die
Empfangeriiberpriifung verzichtet hat. Uber die Ablehnung der Ausfiihrung wird die Bank den Kunden unverziiglich, auf jeden Fall aber innerhalb
der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.2 und Nummer 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit moglich, die Griinde der Ablehnung sowie die Méglichkeiten angeben, wie Fehler,
die zur Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt werden kénnen.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung fiir die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfinger, keinem Zahlungskonto oder keinem
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hieriliber unverziiglich eine Information zur Verfligung stel-
len und ihm gegebenenfalls den Uberweisungsbetrag wieder herausgeben.

(3) Fiir die berechtigte Ablehnung der Ausfiihrung eines autorisierten Uberweisungsauftrags berechnet die Bank das im ,Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Ubermittlung der Uberweisungsdaten

Im Rahmen der Ausfiihrung der Uberweisung tibermittelt die Bank die in der Uberweisung enthaltenen Daten (Uberweisungsdaten) unmittelbar oder
unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsem-
pfangers kann dem Zahlungsempfinger die Uberweisungsdaten, zu denen auch die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehért,
ganz oder teilweise zur Verfiigung stellen.

Bei grenziiberschreitenden Uberweisungen und bei Eiliiberweisungen im Inland kénnen die Uberweisungsdaten auch iiber das Nachrichteniiber-
mittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers weitergeleitet werden. Aus Griinden der Systemsicherheit speichert SWIFT die Uberweisungsdaten voriibergehend in seinen
Rechenzentren in der Europaischen Union, in der Schweiz und in den USA.
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1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgefiihrter Uberweisungen

Der Kunde hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisungsauftrags zu unter-
richten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslosedienstleisters.

110 Entgelte und deren Anderung
1.10.1 Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Uberweisungsverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis*.

Anderungen der Entgelte im Uberweisungsverkehr werden dem Kunden spatestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschéftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart (zum Beispiel das OnlineBanking), kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen

Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung iiber die Anderung eines Entgelts, das auf eine iiber die
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdriicklich treffen.

Die Anderung von Entgelten fiir den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen.

1.10.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Anderung fiir Uberweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2
bis 6 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

1.11 Wechselkurs

Erteilt der Kunde einen Uberweisungsauftrag in einer anderen Wahrung als der Kontow#hrung, wird das Konto gleichwohl in der Kontow#hrung be-
lastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Uberweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im ,Preis- und Leistungsver-
zeichnis®.

Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des
Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zuganglich gemacht oder stammt aus einer 6ffentlich zuganglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach AuBenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdoglichkeit

Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ndher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

1.14 Empfangeriiberpriifung

1.14.1 Begriffsbestimmung und wesentliche Merkmale

Die Bank bietet dem Kunden eine Dienstleistung zur Uberpriifung des Zahlungsempfingers, an den der Kunde eine Uberweisung in Auftrag geben
will, an (Empfangeriiberpriifung).

Hat der Kunde die Kundenkennung des Zahlungskontos des Zahlungsempfingers (siche Nummer 1.2) und den Namen des Zahlungsempfingers im
Uberweisungsauftrag angegeben, wird abgeglichen, ob die angegebene Kundenkennung und der vom Kunden angegebene Name des Zahlungsem-
pfangers tUbereinstimmen. Diesen Abgleich wird der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers auf Grundlage der Angaben des Kunden durch-
fuhren.

Dies erfolgt durch die Bank, wenn sie zur Empfangeriberpriifung gesetzlich verpflichtet oder anderweitig berechtigt ist, in Bezug auf den Zahlungs-
empfianger, an den der Kunde eine Uberweisung in Euro oder Echtzeitiiberweisung in Euro innerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums
(Single Euro Payments Area, SEPA)* beauftragen will, es sei denn, der Uberweisungsauftrag wird liber ein GroBRbetragszahlungssystem abgewickelt®.

Diese Empfangeriberprifung wird unmittelbar, nachdem der Kunde die relevanten Informationen zum Zahlungsempfanger Gbermittelt hat und be-
vor dem Kunden die Méglichkeit zur Autorisierung seines Uberweisungsauftrags gegeben wird, durchgefiihrt.

Im Falle von nicht elektronisch erteilten Uberweisungsauftragen (zum Beispiel beleghaft) fiihrt die Bank die Empfangeriiberpriifung zum Zeitpunkt
des Eingangs des Uberweisungsauftrags durch, es sei denn, der Kunde ist zum Zeitpunkt des Eingangs nicht anwesend.

Werden die Kundenkennung des Zahlungskontos des Zahlungsempfangers und der Name des Zahlungsempfangers von einem Zahlungsauslose-
dienstleister und nicht vom Zahler angegeben, so ist gesetzlich geregelt, dass dieser Zahlungsausldsedienstleister sicher zu stellen hat, dass die
Angaben zum Zahlungsempfanger korrekt sind.

1.14.2 Ergebnisse der Empfangeriiberpriifung

Die Bank unterrichtet den Kunden Uiber das Ergebnis der Empfangeriberprifung auf der Grundlage der vom kontofiihrenden Zahlungsdienstleister
des Empfangers Ubermittelten Informationen. Ergibt die Empfangeriberprifung, dass die Daten nicht oder nahezu mit den Angaben des Kunden
libereinstimmen, teilt die Bank zusatzlich mit, welche Folge eine gleichwohl erfolgte Autorisierung des Uberweisungsauftrags haben kénnte.

Wird ein Zahlungskonto, das tiber die vom Kunden angegebene Kundenkennung identifiziert wird, im Namen mehrerer Zahlungsempfanger gefiihrt,

benachrichtigt die Bank den Kunden, wenn der vom Kunden angegebene Zahlungsempfanger nicht zu den verschiedenen Zahlungsempfangern ge-
hort, in deren Namen das Zahlungsempfangerkonto gefiihrt oder gehalten wird.
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Ergibt die Empfangeriiberpriifung bei einem Sammelauftrag bei mindestens einem Uberweisungsauftrag eine Namensabweichung beim Kontoinha-
ber des Empfangerkontos, wird der Kunde hieriiber informiert und muss entscheiden, ob er den Sammelauftrag insgesamt, das hei3t einschlie3lich
der Uberweisungen mit Namensabweichungen, entweder autorisiert oder ob dieser nicht ausgefiihrt werden soll.

1.14.3 Erganzende Regelungen fiir Nicht-Verbraucher

Kunden, die keine Verbraucher® sind, kénnen, wenn sie mehrere Uberweisungsauftrage als Biindel (Sammeliiberweisung) einreichen, auf die Em-
pfangeriiberpriifung verzichten.

Haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bis auf Weiteres auf die Empfangerpriifung verzichtet, sind sie jederzeit berechtigt, diese Dienstleistung
wieder in Anspruch zu nehmen.

Wenn der Kunde, der kein Verbraucher ist, auf die Empfangeriiberpriifung fiir die Einreichung von Uberweisungsauftragen als Biindel (Sammeliiber-
weisung) verzichtet, teilt die Bank dem Kunden mit, welche Folge eine gleichwohl erfolgte Autorisierung des Uberweisungsauftrags haben kénnte.

2 Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europiischen Wirtschaftsraums (EWR’) in Euro
oder in anderen EWR-Wihrungen?®

2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss im Uberweisungsauftrag folgende Angaben machen:
- Name des Zahlungsempfangers,
Kundenkennung des Zahlungsempfangers (sieche Nummer 1.2); ist bei Uberweisungen in anderen EWR-W3hrungen als Euro der BIC unbekannt, ist
stattdessen der vollstandige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfangers anzugeben,
- Wihrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage),
Betrag,
Name des Kunden,
IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausfiihrungsfrist

2.2.1 Fristlinge

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Uberweisungsbetrag spatestens innerhalb der im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen
Ausfiihrungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingeht.

2.2.2 Beginnder Ausfiihrungsfrist

(1) Die Ausfiihrungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Uberweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfiihrung der Uberweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausfiihrung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswahrung zur Verfligung gestellt
hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin fiir den Beginn der Ausfiihrungsfrist maBgeblich. Fallt der
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschaftstag der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschaftstag die Ausfiihrungsfrist. Die Geschaftstage der
Bank ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis®.

(3) Bei Uberweisungsauftragen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Wihrung beginnt die Ausfiihrungsfrist erst an dem Tag, an dem der
Uberweisungsbetrag in der Auftragswahrung vorliegt.

(4) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfiihrung einer Echtzeitiiberweisung an einem bestimmten Tag, einem Zeitpunkt eines be-
stimmten Tags oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausfiihrung erforderlichen Geldbe-
trag in der Auftragswahrung Euro zur Verfligung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin
fiir den Beginn der Ausfiihrungsfrist maf3geblich.

2.3  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

2.3.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Uberweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet
worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Uberweisung befunden
héatte. Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschaftstags gemaB ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfillen, der auf den Tag folgt,
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat
die Bank einer zustandigen Behérde berechtigte Griinde fiir den Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverziiglich zu priifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt. Wurde die
Uberweisung Uliber einen Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst, so treffen die Pflichten aus den Siatzen 2 bis 4 die Bank.

2.3.2  Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank die unverziigliche
und ungekiirzte Erstattung des Uberweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten
Zahlungsvorgang befunden hitte. Wird eine Uberweisung vom Kunden iiber einen Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst, so treffen die Pflichten
aus den Sitzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Uberweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden
sein sollten, Uibermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfangers unverziiglich den abgezogenen Betrag.
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(2) Der Kunde kann iiber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung der Uberweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspateten Ausfilhrung einer autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfangers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfangers so vorzuneh-
men, als sei die Uberweisung ordnungsgeminB ausgefiihrt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Uberweisung vom Kunden iiber einen
Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empféangers eingegangen ist, entfallt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und
den Kunden tiber das Ergebnis unterrichten.

2.3.3  Anspriiche im Zusammenhang mit der Empféangeriiberpriifung

(1) Autorisiert der Kunde den Auftrag, obwohl ihm die Bank bei der Empfangeriiberpriifung gemaB Nummer 1.14 unterrichtet hat, dass die Daten
nicht oder nahezu libereinstimmen, haftet die Bank nicht fiir die Folgen dieser fehlenden Ubereinstimmung, wenn sie die Uberweisung ausschlieB-
lich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfingers (siehe Nummer 1.2) ausfiihrt. Dies gilt auch, wenn der Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfangers die Empfangeriiberpriifung nicht durchgefiihrt hat und die Bank den Kunden dariiber vor der Autorisie-
rung des Auftrags informiert hat. Hat der Kunde, der kein Verbraucher ist, auf die Empfangeriiberpriifung gemaf3 der Nummer 1.14.3 verzichtet,
gehen Schiaden und Nachteile zu dessen Lasten, wenn die Bank die Uberweisung ausschlieBlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenken-
nung des Zahlungsempfingers (siche Nummer 1.2) ausfiihrt.

(2) Wurde die Empfangeriiberpriifung fehlerhaft durchgefiihrt und fiihrt dies zu einer fehlerhaften Ausfiihrung der Uberweisung, so erstattet die
Bank dem Kunden auf dessen Verlangen unverziiglich den Uberwiesenen Betrag und bringt gegebenenfalls das belastete Zahlungskonto des Kun-
den wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Uberweisung befunden hitte. Gleiches gilt, wenn der Zahlungsausldsedienstleister des Kunden
die Empfangeruberprifung fehlerhaft durchfiihrt.

2.3.4  Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberweisung
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.3 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht,
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last
fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundséatzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmafige Haftungsgrenze gilt nicht
fir fehlerhafte Empfangeriiberpriifungen,

- fiir nicht autorisierte Uberweisungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

- fir Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat und

- fir den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.5 Anspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Anspriichen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.4 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, fehlerhaft
oder verspitet ausgefiihrten autorisierten Uberweisungen oder bei nicht autorisierten Uberweisungen neben etwaigen Anspriichen aus Auftrags-
recht nach § 667 des Biirgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche
nach MaBgabe folgender Regelungen:
Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Fir das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank
auf die sorgfiltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

- Schadensersatzanspriiche des Kunden sind der Héhe nach auf den Uberweisungsbetrag zuziiglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf héchstens
12.500 Euro je Uberweisung begrenzt. Diese Beschrankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrlissigkeit der Bank und fiir Gefahren, die
die Bank besonders ibernommen hat, sowie fiir nicht autorisierte Uberweisungen und fiir fehlerhafte Empfangeriiberpriifungen.

2.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.4 und 2.3.5 ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:
Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungsbetrag rechtzeitig und ungekiirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers eingegangen ist.
Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) des Zahlungs-
empfangers ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten darum
bemiiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Uberweisungsbetrags nicht mdglich, so ist die Bank verpflichtet,
dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfiigbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsdchlichen Empfanger der
Uberweisung einen Anspruch auf Erstattung des Uberweisungsbetrags geltend machen kann. Fiir die Tatigkeiten der Bank nach den Satzen 2 und
3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
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(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden iiber die Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fir den Fristbeginn der Tag der Unter-
richtung maf3geblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer 2.3.4 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sitze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Uberweisung iiber einen
Zahlungsauslsedienstleister auslost.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstinde

- auf einem ungewohnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen oder

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

3 Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europiischen Wirtschaftsraums (EWR®) in
Wihrungen eines Staates auBerhalb des EWR (Drittstaatenwihrung®) sowie Uberweisungen in Staaten auBerhalb
des EWR (Drittstaaten?)

3.1 Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europiischen Wirtschaftsraums (EWR??) in
Wihrungen eines Staates auBerhalb des EWR (Drittstaatenwihrung*3)

3.1.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss fiir die Ausfiihrung der Uberweisung folgende Angaben machen:
- Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfangers,
Kundenkennung des Zahlungsempfingers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenziiberschreitenden Uberweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen
der vollstandige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempféangers anzugeben,
- Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemaR Anlage),
- Wihrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage),
Betrag,
Name des Kunden,
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausfiihrungsfrist

Die Uberweisungen werden baldmdglichst bewirkt.

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

3.1.3.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden
ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Uberweisung befunden hitte.
Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschaftstags gemaf ,Preis- und Leistungsverzeichnis®, zu erfiillen, der auf den Tag folgt, an
welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die
Bank einer zustandigen Behdrde berechtigte Griinde fiir den Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt,
hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverziiglich zu priifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt. Wurde die
Uberweisung liber einen Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst, so treffen die Pflichten aus den Siatzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2  Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspiteter Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank die unverziigliche
und ungekiirzte Erstattung des Uberweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten
Zahlungsvorgang befunden hitte. Wird eine Uberweisung vom Kunden lber einen Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst, so treffen die Pflichten
aus den Satzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Uberweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden
sein sollten, Uibermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfangers unverziiglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann iiber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung der Uberweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspateten Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfangers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfangers so vorzuneh-
men, als sei die Uberweisung ordnungsgeminB ausgefiihrt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Uberweisung vom Kunden iiber einen
Zahlungsausldsedienstleister ausgelost wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empféangers eingegangen ist, entfallt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und
den Kunden liber das Ergebnis unterrichten.
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3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberweisung
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht,
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last
fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmafige Haftungsgrenze gilt nicht
fiir nicht autorisierte Uberweisungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

+ fir Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat, und

+ fiir den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4  Sonderregelung fiir die auBerhalb des Europiischen Wirtschaftsraums (EWR) getiitigten Bestandteile der
Uberweisung

Fir die auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) getitigten Bestandteile der Uberweisung bestehen abweichend von den Anspriichen in
den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspitet ausgefiihrten autorisierten Uberweisung neben etwaigen Her-
ausgabeanspruchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender Regelungen:
Die Bank haftet fir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Fir das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank
auf die sorgfiltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Die Haftung der Bank ist auf héchstens 12.500 Euro je Uberweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankung gilt nicht fiir Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat.

3.1.3.5 Anspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Anspriichen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft
oder verspatet ausgefiihrten autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberweisung neben etwaigen Herausgabeanspriichen
nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach Ma3gabe folgender Regelungen:
Die Bank haftet fir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Fur das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank
auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den Uberweisungsbetrag zuziiglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf héchstens 12.500
Euro je Uberweisung begrenzt.
Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat
sowie fiir nicht autorisierte Uberweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungsbetrag ordnungsgemaB beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfingers
eingegangen ist.

Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfangers (siehe
Nummer 1.2) ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mdglichkeiten darum
bemiiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Uberweisungsbetrags nach dem Satz 2 nicht méglich, so ist die Bank
verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfligbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatséchlichen
Empfanger der Uberweisung einen Anspruch auf Erstattung des Uberweisungsbetrags geltend machen kann. Fiir die Tatigkeiten nach den Sitzen
2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden {iber die Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem fiir Kontoinformationen
vereinbarten Weg spéatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung mafRgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Satze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Uberweisung iiber
einen Zahlungsauslosedienstleister auslost.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstiande

- auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen, oder

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.
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3.2 Uberweisungen in Staaten auBerhalb des EWR (Drittstaaten®")
3.2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss fiir die Ausfiihrung der Uberweisung folgende Angaben machen:
- Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfangers,
Kundenkennung des Zahlungsempfangers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenziiberschreitenden Uberweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen
der vollstandige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfangers anzugeben,
- Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemaR Anlage),
- Wihrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage),
Betrag,
Name des Kunden,
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2  Ausfiihrungsfrist

(1) Die Uberweisungen werden baldmoglichst bewirkt.

(2) Bei Echtzeitiiberweisungen in Euro in einen Drittstaat des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area,

SEPA)
wird die Bank abweichend davon den Eingang des Uberweisungsbetrags innerhalb der im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Aus-
flhrungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers bewirken.

Die Ausfiihrungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Uberweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

- Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfiihrung einer Echtzeitliiberweisung in Euro an einem bestimmten Tag, einem Zeitpunkt eines
bestimmten Tags oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausfiihrung erforderlichen
Geldbetrag in der Auftragswahrung Euro zur Verfligung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbar-
te Termin fiir den Beginn der Ausfiihrungsfrist maBgeblich.

3.2.3  Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

3.2.3.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

(1) Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden
ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Uberweisung befunden hitte.
Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschaftstags gemaf ,Preis- und Leistungsverzeichnis®, zu erfiillen, der auf den Tag folgt, an
welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die
Bank einer zustandigen Behorde berechtigte Griinde fiir den Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt,
hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverziiglich zu priifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht beststigt. Wurde die Uber-
weisung Uber einen Zahlungsauslosedienstleister ausgelost, so treffen die Pflichten aus den Satzen 2 bis 4 die Bank.

(2) Bei sonstigen Schaden, die aus einer nicht autorisierten Uberweisung resultieren, haftet die Bank fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2  Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspiteter Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung

Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspatet ausgefiihrten autorisierten Uberweisungen hat der Kunde neben etwaigen Anspriichen aus Auftrags-
recht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatzanspriiche nach MaB3gabe der folgenden Regelun-
gen
Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsé&tzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Fir das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschréankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfiltige
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
Die Haftung der Bank ist auf héchstens 12.500 Euro je Uberweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankung gilt nicht fiir Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders ibernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:
Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungsbetrag ordnungsgemaB beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfingers
eingegangen ist.
Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfingers (siehe
Nummer 1.2) ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mdglichkeiten darum be-
miiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Fiir die Tatigkeiten der Bank nach dem Satz 2 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im ,Preis-
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung hiervon in Textform unterrichtet hat.
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden {iber die Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem fiir Kontoinformationen
vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriiche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sitze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Uberweisung iiber einen Zah-
lungsauslosedienstleister auslost.
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(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstinde

auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kdnnen oder
von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

W

International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

Zum Européischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).

Zu SEPA (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum ,Single Euro Payments Area“) gehérende Staaten und Gebiete sind derzeit die Staaten des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) mit den
Mitgliedstaaten der Europédischen Union Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die weiteren Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen
und die sonstigen Staaten und Gebiete (SEPA-Drittstaaten) Albanien, Andorra, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes Kénigreich von
GroRbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Miquelon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

Siehe hierzu auch unter www.epc-cep.eu. Die jeweils aktuelle Liste der zu SEPA gehdrenden Staaten und Gebiete des EPC (European Payments Council) kann dort abgerufen werden.

Siehe hierzu unter www.epc-cep.eu. Die jeweils aktuelle Liste der teilnehmenden Zahlungsdienstleister am Empfangeriiberpriifungsverfahren (VOP - Verification Of Payee) des EPC (European
Payments Council) kann dort abgerufen werden.

§ 13 BGB: Verbraucher ist jede natiirliche Person, die ein Rechtsgeschiaft zu einem Zwecke abschlie3t, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbststandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet
werden kann.

Zum Européischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

Zu den EWR-Wahrungen gehéren derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Danische Krone, Islandische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Ruménischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer
Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

Zum Européischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

10 Zum Beispiel US-Dollar.
11 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, BOsterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

12 Zum Europdischen Wirtschaftsraum gehdren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

13 Zum Beispiel US-Dollar.
14 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, BOsterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Anlage: Verzeichnis der Kurzformen fiir Zielland und Wahrung

Zielland Kurzform Wahrung Kurzform
Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarische Lew BGN
D&anemark DK Dénische Krone DKK
Estland EE Euro EUR
Finnland Fl Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
GroBbritannien GB Britisches Pfund GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Islandische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Euro EUR
Lettland LV Euro EUR
Liechtenstein LI Schweizer Franken? CHF
Litauen LT Euro EUR
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Osterreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumanien RO Rumanischer Leu RON
Russische Féderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien Sl Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien Ccz Tschechische Krone CzZK
Turkei TR Turkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA us US-Dollar usD
Zypern CcY Euro EUR

1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir den Lastschriftverkehr

Fassung: Oktober 2025

Die Sonderbedingungen fiir den Lastschriftverkehr unterscheiden die folgenden zwei Verfahren:
Abschnitt A.: ,Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren”
Abschnitt B.: ,Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren”

Der Abschnitt A. gilt furr alle Kunden. Der Abschnitt B. gilt nur fiir Kunden, die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kénnen
Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Verbraucher sind. Fiir Verbraucher kommt Abschnitt B. der Sonderbedingungen fiir den Lastschriftverkehr daher
nicht zur Anwendung.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Fur Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels SEPA-Basis-Lastschrift tiber sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfanger ausgeldster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Hohe des jeweiligen
Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfanger angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Anderung
1.2.1 Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”.

Anderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spitestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschiaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart (zum Beispiel das OnlineBanking), kdnnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen
Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung iiber die Anderung eines Entgelts, das auf eine iiber die
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdriicklich treffen.

Die Anderung von Entgelten fiir den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschiftsbe-

dingungen.

1.2.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der
Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

1.3 Meldepflichten nach AuBBenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.4  AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemoglichkeit

Fiir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” ndher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Basis-Lastschrift
21 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde tiber die Bank an den Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,Single Euro Payments Area”, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehéren die in der Anlage genannten Staaten
und Gebiete.

Fur die Ausfiihrung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss
- der Zahlungsempfanger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen und
- der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfénger l6st den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er liber seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der
Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.
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2.1.2 Kundenkennungen

Fir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN* und bei grenziiberschreitenden Zahlungen auBerhalb des Europiischen Wirtschafts-
raums? zusétzlich den BIC3 der Bank als seine Kundenkennung gegeniiber dem Zahlungsempfinger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die
Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschlieBlich auf der Grundlage der ihr Gibermittelten Kundenkennung auszufiihren. Die Bank und die
weiteren beteiligten Stellen fiihren die Zahlung an den Zahlungsempfanger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfanger als dessen
Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenziiberschreitenden Zahlungen auBBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums zusatzlich angegebe-
nen BIC des Zahlungsempfangers aus.

2.1.3  Ubermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basis-Lastschriften konnen die Lastschriftdaten auch liber das Nachrichteniibermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europiischen Union, in der Schweiz und in den USA
weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfanger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit autorisiert er gegeniiber seiner Bank die Einldsung von SEPA-Basis-
Lastschriften des Zahlungsempfangers. Das Mandat ist in Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser Au-
torisierung ist zugleich die ausdriickliche Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige zwi-
schengeschaltete Stellen die fir die Ausfihrung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, tber-
mitteln und speichern.

In dem SEPA-Lastschriftmandat miissen die folgenden Erklarungen des Kunden enthalten sein:
Ermachtigung des Zahlungsempféangers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und
- Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulosen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
- Bezeichnung des Zahlungsempfangers,
- eine Glaubiger-ldentifikationsnummer,
Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
Name des Kunden (sofern verfiigbar),
Bezeichnung der Bank des Kunden und
- seine Kundenkennung (siehe Nummer A. 2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusatzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Einzugsermichtigung als SEPA-Lastschriftmandat

Hat der Kunde dem Zahlungsempfanger eine Einzugserméachtigung erteilt, mit der er den Zahlungsempfanger ermachtigt, Zahlungen von seinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto gezogenen Lastschriften
einzulosen. Mit der Einzugsermachtigung autorisiert der Kunde gegeniiber seiner Bank die Einlésung von Lastschriften des Zahlungsempféangers.
Diese Einzugsermachtigung gilt als SEPA-Lastschriftmandat. Satze 1 bis 3 gelten auch fiir vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser Bedingungen
erteilte Einzugsermachtigungen.

Die Einzugsermachtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
Bezeichnung des Zahlungsempfangers,
Name des Kunden,
Kundenkennung nach Nummer A. 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des Kunden.

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermachtigung zusitzliche Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklarung gegeniiber dem Zahlungsempfanger oder seiner Bank — moglichst in Textform — mit
der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgange nicht mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegentliber der Bank, wird dieser ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschaftstag gemaf ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis” wirksam. Zusatzlich sollte dieser auch gegeniiber dem Zahlungsempfanger erklart werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften
einzieht.

2.2.4  Begrenzung und Nichtzulassung von Lastschriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese
Weisung muss der Bank bis spatestens zum Ende des Geschéftstags gemaf ,Preis- und Leistungsverzeichnis” vor dem im Datensatz der Lastschrift
angegebenen Filligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte méglichst in Textform erfolgen und zusatzlich auch gegeniiber dem Zahlungsempféanger
erklart werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfanger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfanger. Dieser libernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige
zusétzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfanger
angegeben.
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(2) Der Zahlungsempfinger iibermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkorpert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlésung der jeweiligen
SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 2 und Satz 5 bzw. Nummer A. 2.2.2 Satz 2). Fiir den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank
auf die fiir die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 3).

2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift
241 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfingers werden am im Datensatz angegebenen Filligkeitstag mit dem vom Zahlungs-
empfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fallt der Falligkeitstag nicht auf einen im ,Preis- und Leistungsver-
zeichnis” ausgewiesenen Geschiftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am néchsten Geschaftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten Bankarbeitstag" nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht, wenn
- der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemaR Nummer A. 2.2.3 zugegangen ist,
- der Bank eine gesonderte Weisung zur Begrenzung oder Nichtzulassung der Lastschrift des Kunden gemafl Nummer A. 2.2.4 zugegangen ist,
- der Kunde Uber kein fiir die Einlésung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder iiber keinen ausreichenden Kredit verfligt
(fehlende Kontodeckung); Teileinldsungen nimmt die Bank nicht vor,
- die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist
oder
- die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
- eine Glaubiger-ldentifikationsnummer fehlt oder fiir die Bank erkennbar fehlerhaft ist,
- eine Mandatsreferenz fehlt,
- ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
- kein Falligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlésung von SEPA-Basis-Lastschriften

SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelést, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spitestens am zweiten Bankarbeitstag"
nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung iiber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung
der Einlésung

Uber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlésung
einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverziiglich, spatestens bis zu der gema3 Nummer A. 2.4.4 verein-
barten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit moglich, die
Griinde sowie die Moglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausfiihrung, Riickgangigmachung oder Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt
werden kénnen. Fiir die berechtigte Ablehnung der Einldsung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe
Nummer A. 2.4.1 Absatz 2, dritter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.4.4  Ausfilhrung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungs-
empfangers belastete Lastschriftbetrag spatestens innerhalb der im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausfiihrungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingeht.

(2) Die Ausfiihrungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Filligkeitstag. Fallt dieser Tag nicht auf einen Geschaftstag geman
»Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so beginnt die Ausfiihrungsfrist am darauffolgenden Geschaftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden iiber die Ausfiihrung der Zahlung auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten
Haufigkeit.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Griinden die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hétte. Etwaige Zahlungsan-
spriiche des Zahlungsempfangers gegen den Kunden bleiben hiervon unberihrt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine aus-
driickliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegeniiber der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer
A.26.2.
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2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hitte.

Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschéaftstags gemal ,Preis- und Leistungsverzeichnis® zu erfiillen, der auf den Tag folgt, an
welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank
einer zustdndigen Behorde berechtigte Griinde fiir den Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat
die Bank ihre Verpflichtung aus Satzen 2 und 3 unverziiglich zu priifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.

2.6.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfiihrung von autorisierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverziigliche und
ungekiirzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zah-
lungsvorgang befunden hatte.

(2) Der Kunde kann iiber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank
ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des
Kunden belastet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfingers erst nach Ablauf der Ausfiihrungsfrist in Nummer A. 2.4.4
Absatz 2 ein (Verspatung), kann der Zahlungsempfinger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Lastschrift-
betrags auf dem Konto des Zahlungsempfangers so vornimmt, als sei die Zahlung ordnungsgemaf ausgefiihrt worden.

(4)  Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden iiber das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern A. 2.6.1 und A. 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fallt,
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt
sich nach den Grundséatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmaBige Haftungsgrenze gilt nicht
- fir nicht autorisierte Zahlungen,
bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,
- fur Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat,
und
+ fiir den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4  Anspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Fur Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten abweichend von den Anspriichen in Nummer A.2.6.2 und in Nummer A.2.6.3 bei einer nicht
erfolgten, fehlerhaft oder verspéatet ausgefiihrten autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Anspriichen aus
Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach Mafgabe
folgender Regelungen:
- Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Fir das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank
auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle.
Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den Lastschriftbetrag zuziiglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschdden handelt, ist der Anspruch auf hdchstens 12.500 Euro je
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank
besonders tibernommen hat sowie fiir nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in folgenden Fillen ausgeschlossen:

- Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekirzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfiangers eingegangen ist.
Die Zahlung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfinger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfingers
ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Moglichkeiten darum bemiiht, den
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht moglich, so ist die Bank
verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfiigbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des
Zahlungsbetrags geltend machen kann. Fiir die Tatigkeiten nach Satzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
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(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern A. 2.6.1 bis A. 2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefiihrter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Monate
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt
nur, wenn die Bank den Kunden iiber die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung mafBgeblich.
Schadensersatzanspriiche nach Nummer A. 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstinde

- auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden konnen

oder

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren

Fiir Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher? ist, an Zahlungsempfinger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift iiber sein Konto bei der Bank gelten
folgende Bedingungen.

1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfanger ausgeldster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Hohe des jeweiligen
Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfanger angegeben wird.

1.2 Entgelte
Bei Entgelten und deren Anderung sind die Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen mafRgeblich.

1.3 Meldepflichten nach AuBenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.4  AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemaoglichkeit

Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” ndher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Firmen-Lastschrift
21 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens

Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt werden, die keine Verbraucher sind.

Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde tber die Bank an einen Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,Single Euro Payments Area”, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehdéren die in der Anlage genannten Staa-
ten und Gebiete.

Fur die Ausfiihrung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss

- der Zahlungsempfanger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,

- der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
- der Kunde die Bank uber die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats unterrichten.

Der Zahlungsempfanger lost den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er lber seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten
Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Fiur das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN* und bei grenziiberschreitenden Zahlungen auBerhalb des Europdischen Wirtschafts-
raums? zusitzlich den BIC? der Bank als seine Kundenkennung gegeniiber dem Zahlungsempfinger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die
Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift ausschlieBlich auf der Grundlage der ihr Gibermittelten Kundenkennung auszufiihren. Die Bank und
die weiteren beteiligten Stellen filhren die Zahlung an den Zahlungsempféanger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfanger als
dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenziberschreitenden Zahlungen auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums zuséatzlich
angegebenen BIC des Zahlungsempfangers aus.

2.1.3  Ubermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Firmen-Lastschriften konnen die Lastschriftdaten auch lber das Nachrichteniibermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europiischen Union, in der Schweiz und in den USA
weitergeleitet werden.
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2.2  SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfanger ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat. Damit autorisiert er gegeniiber seiner Bank die Einlésung von SEPA-
Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfangers. Das Mandat ist in Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In die-
ser Autorisierung ist zugleich die ausdriickliche Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige
zwischengeschaltete Stellen die fiir die Ausfiihrung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, tiber-
mitteln und speichern.

In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat miissen die folgenden Erklarungen des Kunden enthalten sein:
Ermé&chtigung des Zahlungsempféangers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und
- Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto gezogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzuldsen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
- Bezeichnung des Zahlungsempfangers,
- eine Glaubiger-ldentifikationsnummer,
Kennzeichnung einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
Name des Kunden,
Bezeichnung der Bank des Kunden und
- seine Kundenkennung (siehe Nummer B. 2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusatzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Bestatigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats

Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer B. 2.2.1 unverziiglich zu bestatigen, indem er der Bank folgende Daten in der verein-
barten Art und Weise aus dem vom Zahlungsempfanger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat Gibermittelt:
- Bezeichnung des Zahlungsempfangers,
- Glaubiger-ldentifikationsnummer des Zahlungsempfangers,
Mandatsreferenz,
Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlungen und
Datum und Unterschrift auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats Gibermitteln.

Uber Anderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gegeniiber dem Zahlungsempfinger hat der Kunde die Bank unver-
zliglich, moglichst in Textform, zu informieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erkldarung gegeniiber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf
den Eingang des Widerrufs folgenden Geschaftstag gemal ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” wirksam. Der Widerruf sollte moglichst in Textform er-
folgen und zusétzlich auch gegeniiber dem Zahlungsempfanger erklart werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst bereits
dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmen-Lastschriften nicht. Fiir diese gilt Nummer B. 2.2.4 Absatze 2 und 3.

2.2.4  Zuriickweisung einzelner Lastschriften

(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfingers
nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spatestens zum Ende des Geschéftstags gemaf ,Preis- und Leistungsverzeichnis” vor dem im
Datensatz der Lastschrift angegebenen Filligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte moglichst in Textform erfolgen und zuséatzlich auch gegeniber
dem Zahlungsempfanger erklart werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann diese nur noch zuriickgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies verein-
bart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgiiltig zurlickzuerlangen. Fir die Bearbeitung eines
solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann der Kunde diese nicht mehr zuriickweisen.

2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats durch den
Zahlungsempfanger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt beim Zahlungsempfinger. Dieser {ibernimmt die Autorisierungsdaten und
etwaige zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfanger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfinger iibermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkorpert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des
Kunden an die Bank zur Einldsung der jeweiligen SEPA-Firmen-Lastschrift (sieche Nummer B. 2.2.1 Sitze 2 und 5). Fiir den Zugang dieser Weisung
verzichtet die Bank auf die fiir die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer B. 2.2.1 Satz 3).
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2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfingers werden am im Datensatz angegebenen Filligkeitstag mit dem vom Zahlungs-
empfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fallt der Falligkeitstag nicht auf einen im ,Preis- und Leistungsver-
zeichnis” ausgewiesenen Geschiftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am néchsten Geschaftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am dritten Bankarbeitstag* nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht, wenn
- der Bank keine Bestatigung des Kunden gemaf3 Nummer B. 2.2.2 vorliegt,
- der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gem&al Nummer B. 2.2.3 zugegangen ist,
- der Bank eine Zuriickweisung der Lastschrift des Kunden gemaf3 Nummer B. 2.2.4 zugegangen ist,
- der Kunde uber kein fiir die Einlosung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder iiber keinen ausreichenden Kredit verfiigt
(fehlende Kontodeckung); Teileinlésungen nimmt die Bank nicht vor,
- dieim Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist
oder
- die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
- eine Glaubiger-ldentifikationsnummer fehlt oder fiir die Bank erkennbar fehlerhaft ist,
- eine Mandatsreferenz fehlt,
- ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
- kein Falligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlésung von SEPA-Firmen-Lastschriften

SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spitestens am dritten Bankarbeitstag*
nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung liber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung
der Einlésung

Uber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung der Belastungsbuchung (sieche Nummer B. 2..1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einldsung einer
SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer B. 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverziiglich, spatestens bis zu der gemaR Nummer B. 2.4.4 vereinbarten
Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit moglich, die Griinde sowie
die Moglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausfiihrung, Riickgangigmachung oder Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt werden kénnen. Fir die
berechtigte Ablehnung der Einlésung einer autorisierten SEPA-Firmen-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2,
vierter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.4.4  Ausfithrung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zahlungsempfan-
gers belastete Lastschriftbetrag spatestens innerhalb der im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausfiihrungsfrist beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfangers eingeht.

(2) Die Ausfiihrungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Filligkeitstag. Fallt dieser Tag nicht auf einen Geschaftstag geman
LPreis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so beginnt die Ausfiihrungsfrist am darauffolgenden Geschaftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden iiber die Ausfiihrung der Zahlung auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten
Haufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten
Lastschriftbetrags verlangen. Anspriiche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.

Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer B. 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensanspriiche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hitte.

Diese Verpflichtung ist spatestens bis zum Ende des Geschéftstags gemal ,Preis- und Leistungsverzeichnis® zu erfiillen, der auf den Tag folgt, an
welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank
einer zustandigen Behorde berechtigte Griinde fiir den Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat
die Bank ihre Verpflichtung aus Satzen 2 und 3 unverziiglich zu prifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.
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2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft oder verspatet ausgefiihrten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen
kann der Kunde von der Bank, neben etwaigen Herausgabeanspriichen nach § 667 BGB und nach §§ 812 ff. BGB, den Ersatz eines hierdurch ent-
stehenden Schadens nach MaBgabe folgender Regelungen verlangen:
- Die Bank haftet fir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Fur das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank
auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle.
Die Haftung der Bank fiir Schaden ist der Hohe nach auf den Lastschriftbetrag zuziiglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschaden handelt, ist die Haftung zusatzlich auf hochstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese
Haftungsbeschriankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders ibernommen hat
sowie fir nicht autorisierte Zahlungen.

Anspriiche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

- Die Bank weist gegeniiber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekiirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfiangers eingegangen ist.
Die Zahlung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfianger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfingers
ausgefiihrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten darum bemiht, den
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht moglich, so ist die Bank
verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfiigbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des
Zahlungsbetrags geltend machen kann. Fiir die Tatigkeiten nach Satzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern B. 2.6.1 und B. 2.6.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefiihrter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Monate
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt
nur, wenn die Bank den Kunden iber die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung mafgeblich.
Schadensersatzanspriiche aus einer verschuldensabhingigen Haftung der Bank nach Nummer B. 2.6.2 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in
Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstinde
auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen

oder

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehérenden Staaten und Gebiete
1 Staaten des Europiischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europaischen Union

Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten

Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete

Albanien, Andorra, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes Kénigreich von GroBbritan-
nien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Miquelon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

2 Zum Europdischen Wirtschaftsraum gehdren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und
Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).

4 Bankarbeitstage sind alle Werktage, auBer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.

5 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natiirliche Person, die ein Rechtsgeschift zu einem Zwecke abschlie3t, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbststandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden kann.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen
fiir den Scheckverkehr

Stand: Oktober 2018

1 Verwendung zugelassener Scheckvordrucke, Aus-
handigung gegen Empfangsbescheinigung

(1) Fir die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Insti-
tut zugelassenen Scheckvordrucke zu verwenden; anderenfalls besteht
keine Einlésungspflicht. Uberbringerschecks diirfen nur auf Vordrucken
fiir Uberbringerschecks, Orderschecks nur auf Vordrucken fiir Order-
schecks ausgestellt werden. Verwendet der Kunde eigene Scheckvor-
drucke, gelten ebenfalls diese Bedingungen.

(2) Scheckvordrucke werden gegen Empfangsbescheinigung ausge-
héandigt. Der Empfanger von Scheckvordrucken hat diese bei Empfang
auf Vollstandigkeit zu priifen.

2 Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwendung
von Scheckvordrucken und Schecks

(1) Scheckvordrucke und ausgefiillte Schecks sind mit besonderer
Sorgfalt aufzubewahren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken
und Schecks ist der Bank, moglichst der kontofiihrenden Stelle, un-
verziglich mitzuteilen.

(2) Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufiillen sowie sorg-
faltig zu behandeln (z. B. nicht knicken, lochen, beschmutzen). Anderun-
gen und Streichungen des vorgedruckten Textes dirfen nicht vorge-
nommen werden. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben un-
ter Angabe der Wahrung so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrieben
werden kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks ver-
schrieben oder ist der Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden,
so ist er zu vernichten.

3 Haftungsverteilung

(1) Die Bank haftet fiir die Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus dem
Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbe-
sondere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden
zu tragen haben.
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(2) L&st die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung
abhanden gekommen sind, so kann sie das Konto des Kunden nur be-
lasten, wenn sie bei der Einlosung nicht grob fahrlassig gehandelt hat.

L  Einlosung trotz mangelndem Guthaben

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder
iber einen zuvor fiir das Konto eingerdumten Kredit (eingerdumte
Kontoiiberziehung) hinaus einzulésen. Die Buchung solcher Verfiigun-
gen auf dem Konto fiihrt zu einer geduldeten Kontoliberziehung. Die
Bank ist berechtigt, in diesem Fall den héheren Zinssatz fiir geduldete
Kontoliberziehungen zu verlangen.

5 Beachtung von Schecksperren

Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden,
wenn er der kontofiihrenden Stelle so rechtzeitig zugeht, dass seine Be-
ricksichtigung im Rahmen des ordnungsgemaBen Geschéftsablaufs
moglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut
eine Schecksperre nur fiir sechs Monate, gerechnet vom Eingang des
Widerrufs, zu beachten; spater vorgelegte Schecks kann das bezogene
Institut einlésen, sofern der Aussteller die Sperre nicht in Textform um
weitere sechs Monate verlangert.

6 Fremdwahrungsschecks

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwahrungsgeschaf-
ten ergibt sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis®.

7 Zusitzliche Regelungen fiir Orderschecks

Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am
Einzug der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, fiir deren
Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der in-
nerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks
Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen
gelten auch fiir nach Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Or-
derschecks.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir die girocard (Debitkarte)

Fassung: Oktober 2025

A. Garantierte Zahlungsformen
I. Geltungsbereich

Die girocard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese und die Akzeptanzstellen (z. B. Bezahlen am Terminal, Bezahlen im
Online-Handel, Bezahlen In-App in Hindleranwendungen) entsprechend ausgestattet sind, fiir folgende Zahlungsdienste nutzen:

1 In Verbindung mit persénlichen Authentifizierungselementen (z. B. persénliche Geheimzahl ,PIN“) in deutschen
Debitkartensystemen

a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet
sind.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Akzeptanzstellen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem
girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Akzeptanzstellen).

c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhilt, an einem Geldautomaten, so-
fern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2 In Verbindung mit personlichen Authentifizierungselementen (z. B. personliche Geheimzahl ,PIN“) in fremden
Debitkartensystemen

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet
ist.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Akzeptanzstellen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte entspre-
chend ausgestattet ist.

c)  Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhilt, an dem Geldautomaten eines
fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem fiir das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3 Ohne Einsatz personlicher Authentifizierungselemente (z. B. persénliche Geheimzahl ,,PIN“)

a)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Akzeptanzstellen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die

mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den Akzeptanzstellen fiir den jeweiligen kontaktlosen

Einsatz nicht die Eingabe eines persénlichen Authentifizierungselements verlangt wird.

b) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Akzeptanzstellen im Rahmen von fremden Debitkartensystemen

bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den Akzeptanzstellen fiir den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe eines personlichen Au-

thentifizierungselements verlangt wird. Sowie zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgangen tiber das Internet bei Handels- und Dienst-

leistungsunternehmen (Online-Handel). Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem fiir das fremde System gel-

tenden Akzeptanzlogo.

c) Beim Einsatz an unbeaufsichtigten Akzeptanzstellen fiir Verkehrsnutzungsentgelte und Parkgebiihren (z. B. Beférderungstickets und Mautge-

biihren) kann auf die Verwendung eines persénlichen Authentifizierungselements verzichtet werden.

d) Bei Ausldsung eines Zahlungsvorgangs, wenn der Zahlungsempfianger auf einer zuvor vom Karteninhaber erstellten Liste seiner vertrauenswiir-

digen Empfianger hinterlegt wurde. Zur Erstellung oder Anderung dieser Liste ist eine starke Kundenauthentifizierung notwendig.

e) Wihrend der Erbringung von Zahlungsdiensten kénnen Zusatzfunktionen zur Anwendung kommen (z. B. Online-Altersverifikation, Kundenbin-

dungsprogramm).

f)  AuBerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Zugangsmedium fiir

Zusatzfunktionen (z. B. Online-Altersverifikation, Kundenbindungsprogramm).

g) AuBerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium fiir

Zusatzanwendungen

- der Bank nach MaBgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrags (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

- eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach MaB3gabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrags (unternehmens-
generierte Zusatzanwendung).

L Aktualisierungsservice fiir Zahlungen im Online-Handel

Die Bank wird zu Karten, die mit Kartendaten fiir den Online-Handel [16-stellige Primary Account Number (PAN), Kartenpriifnummer (Card Verifica-
tion Value (CVV)/Card Validation Code (CVC)) und ,Giiltig bis“-Datum] ausgestattet sind, liber Mastercard/Visa teilnehmenden Akzeptanzstellen, bei
welchen der Karteninhaber zuvor seine Kartendaten fiir den Online-Handel hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten zur Verfiigung stellen
(Aktualisierungsservice), um z. B. Zahlungen fiir wiederkehrende Dienstleistungen oder im Online-Handel auch nach einer Aktualisierung der Karten-
daten automatisch zu ermoglichen. Fiir Zwecke des Aktualisierungsservice beschranken sich die zur Verfiigung zu stellenden Kartendaten auf die
oder Teile der 16-stelligen Primary Account Number (PAN) und das ,Giiltig bis“-Datum.
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Il. Allgemeine Regeln
1 Ausgabe der Karte

Die girocard kann als physische girocard (z.B. als Plastikkarte, passives Wearable) und digitale girocard (digitalisierte oder virtuelle Karte)
ausgegeben werden.

Die digitale girocard kann dem Kunden entweder virtuell zur Speicherung auf einem mobilen Endgerit (Telekommunikations-, Digital- oder IT-
Gerat) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren (nachfolgend ,virtuelle girocard“ genannt) oder in Verbindung mit der physischen girocard digital
mittels eines mobilen Endgerits erzeugt (nachfolgend ,digitalisierte girocard“) bereitgestellt werden (beide Auspragungen nachfolgend ,digitale
girocard®). Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kontoinhaber und Dritten (z. B. Endgeritehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von
Bezahlplattformen, bei denen digitale girocard Karten hinterlegt werden kénnen) bleiben unberiihrt. Die vertragliche Leistung der Bank betrifft
nicht die Funktionsfahigkeit oder den Betrieb des mobilen Endgerits und von Bezahlplattformen wie Apps fiir digitale Geldbdrsen (z. B. Wallets), bei
denen die digitale girocard hinterlegt werden kann. Soweit sich aus dem Sinnzusammenhang nichts anderes ergibt, wird der Begriff ,,girocard“ oder
,Karte“ in den vorliegenden Bedingungen als Oberbegriff fir die physische girocard einschlieB3lich der jeweils zugehérigen digitalisierten girocard
Karte(n) und die virtuelle girocard verwendet und erfasst sie alle gleichermafen.

Diese Sonderbedingungen gelten fiir beide Kartenformen gleichermafen, es sei denn, es ist ausdriicklich etwas anderes geregelt. Fir digitale giro-
card Karten gelten ergidnzend die ,Sonderbedingungen fiir die digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren®.

2 Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt fiir das Konto, zu dem sie ausgegeben wird, sowie gegebenenfalls fiir zusétzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff
hat. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn
der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafiir verantwortlich, dass die an den Bevollméachtigten ausgegebene physische girocard an
die Bank zuriickgegeben oder vernichtet wird, und dass eine vom Bevollméchtigten auf mobilen Endgeraten gespeicherte digitale girocard auf allen
mobilen Endgerdten geléscht wird. Falls die Karte mit Kartendaten fiir den Online-Handel ausgestattet ist, ist der Kontoinhaber ferner
verantwortlich dafiir, dass diese Kartendaten des Bevollméachtigten geldscht und nicht mehr fiir Fernzahlungsvorgange im Online-Handel genutzt
werden. Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht fiir die Nutzung an Geldautomaten und Akzeptanzstellen elektronisch sperren. Eine
Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegeniiber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den
Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann mdglich, wenn das Unternehmen die Méglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht.
Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegeniiber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank
abgeschlossenen Vertrag. Solange die Riickgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die Moglichkeit, dass weiterhin eine Nutzung der auf der Karte
gespeicherten Zusatzanwendungen mdoglich ist.

3 Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Karteninhaber darf Verfiigungen mit seiner Karte nur im Rahmen des jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher fiir das jeweilige Konto
eingerdumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfligungen nicht einhalt, ist die Bank berechtigt,
den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfligungen auf dem Konto fiihrt zu
einer geduldeten Kontoliberziehung.

L4  Umrechnung von Fremdwé&hrungsbetriagen

Nutzt der Karteninhaber die Karte fiir Verfligungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des
Kurses bei Fremdwahrungsgeschiften ergibt sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”. Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung ge-
nannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

5 Riickgabe der girocard

Die physische girocard bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht ibertragbar. Die Karte ist nur fiir den auf der physischen girocard angegebenen,
bzw. den bei Ausgabe oder Verlangerung einer digitalen girocard mitgeteilten Zeitraum giiltig.

Mit Aushandigung der neuen physischen girocard, spatestens aber nach Ablauf der Giiltigkeit der physischen girocard ist die Bank berechtigt, die
alte physische girocard zuriickzuverlangen beziehungsweise die Loschung der digitalen girocard auf den mobilen Endgeraten, sowie die Léschung
der Kartendaten fiir den Online-Handel zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch
Kiindigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrags), so hat der Karteninhaber die physische girocard unverziiglich an die Bank zuriickzugeben
bzw. die digitale girocard auf den mobilen Endgerédten sowie die Kartendaten fir den Online-Handel zu loschen. Auf der physischen girocard
befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte
aufgebracht hat, unverziiglich entfernen zu lassen. Die M&glichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach
dem Vertragsverhaltnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank.

6 Sperre und Einziehung der girocard

(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der physischen girocard (z. B. an Geldautomaten) veranlassen, beziehungsweise die Léschung
der digitalen girocard auf den mobilen Endgeraten sowie der Kartendaten fiir den Online-Handel verlangen oder selbst veranlassen,

- wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen,

- wenn sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder

- wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betriigerischen Verwendung der Karte besteht.

Dariliber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfiir ma3geblichen Griinde mdéglichst vor, spatestens jedoch unverziiglich nach der
Sperre oder Léschung unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Grinde fir die Sperre
nicht mehr gegeben sind. Auch hieriliber unterrichtet sie den Karteninhaber unverziiglich.

(2) Befindet sich auf der physischen girocard fiir das OnlineBanking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der physi-
schen girocard auch eine Sperrung der Funktion fiir das OnlineBanking zur Folge.
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(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen physischen girocard eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der physischen
girocard zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der girocard gespeicherte unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die physische
girocard von der Stelle, die die physische girocard eingezogen hat, zur Verfiigung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabe-
verlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfiillen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsver-
kehrsfunktionen bereinigte physische girocard aushandigt. Die Méglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet
sich nach den fiir jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

7 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
7.1 Unterschrift

Sofern die physische girocard ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die physische girocard nach Erhalt unverziiglich auf dem Unter-
schriftsfeld zu unterschreiben.

7.2 Sorgfiltige Aufbewahrung der girocard

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhandenkommt oder missbrauchlich verwendet wird. Sie darf
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie missbrauchlich eingesetzt werden kann. So kann jeder, der im Besitz
der physischen girocard ist, bis zur Sperre der Karte Transaktionen ohne persénliche Geheimzahl (PIN) an Akzeptanzstellen titigen oder Fernzah-
lungsvorgange im Online-Handel zulasten des Kontos vornehmen, sofern die Karte mit Kartendaten fiir den Online-Handel ausgestattet ist.

7.3 Geheimhaltung personlicher Authentifizierungselemente

Der Karteninhaber hat dafiir Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis seiner persénlichen Authentifizierungselemente (z. B. von der
persénlichen Geheimzahl (PIN)) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der physischen girocard vermerkt, bei einer digitalen girocard nicht in
dem gleichen Endgerat gespeichert werden, das zur Nutzung der digitalen girocard verwendet wird, oder in anderer Weise zusammen mit dieser
aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Moglichkeit, zulasten des Kontos, zu dem die
Karte ausgegeben wurde sowie gegebenenfalls zulasten zusatzlich definierter Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat, Verfligungen zu tatigen
(z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). Sofern der Karteninhaber eine digitale girocard nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerat oder ein
anderes Kommunikationsgerat durch ein vom Karteninhaber wahlbares Legitimationsmedium abgesichert werden kann, so darf der Karteninhaber
zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die fiir die Nutzung der digitalen girocard erforderlich ist.

7.4  Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, des mobilen Endgerits mit digitaler girocard, des mobilen Endgerats mit
SecureGo plus-App, eines persdnlichen Authentifizierungselements (z. B. der persénlichen Geheimzahl (PIN)), der Kartendaten fiir den Online-
Handel oder die missbrauchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von seiner Karte, des mobilen Endgerats mit digitaler
girocard, des mobilen Endgerats mit SecureGo plus-App, der Kartendaten fiir den Online-Handel oder der PIN fest, so ist die Bank, und zwar
moglichst die kontofiihrende Stelle, unverziiglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit
gegeniiber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Lindervor-
wahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur méglich, wenn der Name der Bank — méglichst mit Bankleitzahl = und die Kontonummer
angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle fiir das betreffende Konto ausgegebenen Karten sowie gegebenenfalls den Zugriff
auf zusatzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber mit seiner Karte Zugriff hat, fiir die weitere Nutzung an Geldautomaten und Akzeptanz-
stellen. Zur Beschriankung der Sperre auf die abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, moglichst mit der
kontofiihrenden Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverziiglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte, des mobilen Endgerits mit digitaler
girocard oder des mobilen Endgerits mit SecureGo plus-App gelangt ist oder Kenntnis eines persénlichen Authentifizierungselements (z. B. der
persénlichen Geheimzahl (PIN)) oder der Kartendaten fiir den Online-Handel erlangt hat, eine missbrauchliche Verwendung oder eine sonstige nicht
autorisierte Nutzung der Karte, des mobilen Endgerdts mit digitaler girocard oder des mobilen Endgerdats mit SecureGo plus-App, eines
persénlichen Authentifizierungselements (z. B. der persénlichen Geheimzahl (PIN)) oder der Kartendaten fiir den Online-Handel vorliegt, muss er
ebenfalls unverziiglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren zur Anwendung persénlicher Authentifizierungselemente im Online-Handel gemaB
Nummer 8 Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Ubereinstimmung der zur Authentifizierung Gibermittelten Transaktionsdaten (z. B.
Zahlbetrag, Datum) mit den fiir die Transaktion vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubre-
chen und der Verdacht auf missbréuchliche Verwendung der Bank anzuzeigen.

(4) Befindet sich auf der Karte fiir das OnlineBanking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sper-
rung der Funktion fiir das OnlineBanking zur Folge.

(5) Durch die Sperre der Karte bei der Bank bzw. dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerit, auf dem die
digitale Karte gespeichert ist, gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerét, auf dem die digitale Karte gespeichert
ist, kann nur gegeniiber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.

(6) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegeniiber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwen-
dung in den Chip der physischen girocard eingespeichert hat und ist nur dann moglich, wenn das Unternehmen die Méglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegeniiber der Bank in Betracht und richtet sich nach
dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(7) Der Kontoinhaber hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Kartenzahlungsvorgangs
zu unterrichten.
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8 Autorisierung von Kartenzahlungsvorgangen durch den Karteninhaber

Mit dem Einsatz der Karte durch Einfiihren der physischen girocard an Akzeptanzstellen oder den Geldautomaten oder bei kontaktlosen Bezahlvor-
gangen durch Heranfiihren der Karte an Akzeptanzstellen oder bei kontaktlosen Bargeldauszahlungen am Geldautomaten durch das Heranfiihren
der Karte an den Kontaktlosleser des Geldautomaten erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausfiihrung des Kartenzahlungs-
vorgangs. Soweit dafiir zusatzlich ein persdnliches Authentifizierungselement (z. B. persdnliche Geheimzahl (PIN)) erforderlich ist, wird die Zustim-
mung erst mit dessen Einsatz erteilt. Wenn beim Einsatz der Karte im Online-Handel besondere Authentifizierungsverfahren gefordert werden, sind
diese zu nutzen. Ergénzend finden die ,Sonderbedingungen und Verfahrenshinweise fiir die gesicherte Authentifizierung bei Zahlungen mit der
girocard (Debitkarte) im Internet“ in dem dort geregelten Umfang fiir den Einsatz im Online-Handel Anwendung. Die Erteilung der Zustimmung
(Autorisierung) von Kartenzahlungsvorgdngen durch den Einsatz der digitalen girocard durch individualisierte Authentifizierungsverfahren erfolgt
nach MafRgabe der ,Sonderbedingungen fiir die digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren“. Nach Erteilung der
Zustimmung kann der Karteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht mehr widerrufen. In der Autorisierung ist zugleich die ausdriickliche Zustim-
mung enthalten, dass die Bank die fiir die Ausfiihrung des Kartenzahlungsvorgangs notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers
verarbeitet, Ubermittelt und speichert. Ausnahmsweise kdnnen gegeniiber Vertragsunternehmen im Rahmen eines fremden Debitkartensystems die
geforderten Kartendaten z. B. liber das Telefon angegeben werden.

9 Sperrung eines verfiigbaren Geldbetrags

Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (A. Il. 3) verfiigbaren Geldbetrag zu
sperren, wenn

- der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempféanger ausgeldst worden ist und

- der Karteninhaber auch der genauen Hohe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverziiglich frei, nachdem ihr der genaue
Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

10 Ablehnung von Kartenzahlungsvorgangen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, den Kartenzahlungsvorgang abzulehnen, wenn

- der Karteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht geméaB A. Il. 8 autorisiert hat,

- der fur den Kartenzahlungsvorgang geltende Verfligungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
- die Karte gesperrt ist.

Hierliber wird der Karteninhaber im Rahmen des Kartenzahlungsvorgangs unterrichtet.

11 Ausfiihrungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfanger ausgeldst. Nach Zugang des Zahlungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustel-
len, dass der Kartenzahlungsbetrag spatestens an dem im ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers eingeht.

12 Entgelte und deren Anderung

(1) Die vom Kontoinhaber gegeniiber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Anderungen der Entgelte fiir Verbraucher: Anderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spitestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschaftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das OnlineBanking), kdnnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der
Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung iiber die Anderung eines Entgelts,
das auf eine lber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kontoinhaber nur ausdriicklich
treffen.

Die Anderung von Entgelten fiir den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen.

(3) Anderungen der Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind: Bei Entgelten und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

13 Information des Kontoinhabers iiber den Kartenzahlungsvorgang

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich tber die mit der Karte getatigten Zahlungsvorgange auf dem fiir Kontoin-
formationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung
gesondert vereinbart werden.
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14 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des Kontoinhabers

14.1 Erstattung bei einem nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgang

Im Falle eines nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgangs z. B. in Form der

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

- Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel

- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag
ungekiirzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne
den nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgang befunden hatte. Diese Verpflichtung ist unverziiglich, spatestens jedoch bis zum Ende des Ge-
schaftstags gemal ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfiillen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass der Kartenzah-
lungsvorgang nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Behorde berechtigte
Griinde fir den Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus
Satz 2 unverziglich zu prifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.

14.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfiihrung eines autorisierten Kartenzahlungsvor-
gangs

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung eines autorisierten Kartenzahlungsvorgangs z. B. in Form der

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

+ Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel

- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverziigliche und ungekiirzte Erstattung des Verfligungsbetrags insoweit verlangen, als der Kartenzah-

lungsvorgang nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich

ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaften Kartenzahlungsvorgang befunden hitte.

(2) Der Kontoinhaber kann iiber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung des autorisierten Kartenzahlungsvorgangs in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfingers erst nach Ablauf der Ausfiihrungsfrist in Nummer A. Il. 11 ein
(Verspatung), kann der Zahlungsempfinger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem
Konto des Zahlungsempfangers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemaf ausgefihrt worden.

(4)  Wurde ein autorisierter Kartenzahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank den Kartenzahlungsvorgang auf Verlangen des
Karteninhabers nachvollziehen und ihn Uber das Ergebnis unterrichten.

14.3 Schadensersatzanspriiche des Kontoinhabers wegen Pflichtverletzung

Im Falle eines nicht autorisierten Kartenzahlungsvorgangs oder im Falle einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspateten Ausfiihrung eines
autorisierten Kartenzahlungsvorgangs kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer A. II. 14.1 oder 14.2 erfasst
ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer
zwischengeschalteten Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder
erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land auBBerhalb Deutschlands und des Europdischen Wirtschaftsraums, beschréankt sich die Haftung der Bank
fiir das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung einer solchen
Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je
Kartenzahlungsvorgang begrenzt. Diese betragsméaBige Haftungsbeschréankung gilt nicht
- fir nicht autorisierte Kartenzahlungsvorgange,

bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,
- fiur Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat

und
+ fiir den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Anspriiche gegen die Bank nach Nummern A. Il. 14.1 bis 14.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spatestens 13 Monate
nach dem Tag der Belastung mit dem Kartenzahlungsvorgang dariiber unterrichtet hat, dass es sich um einen nicht autorisierten, nicht erfolgten
oder fehlerhaften Kartenzahlungsvorgang handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber liber die aus dem
Kartenzahlungsvorgang resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Haftungsan-
spriiche nach Nummer A. II. 14.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Ein-
haltung dieser Frist verhindert war.

(2) Anspriiche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstiande

- auf einem ungewohnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden konnen, oder

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.
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14.5 Anspruch des Kontoinhabers bei einem von dem Zahlungsempfianger ausgeldsten autorisierten Kartenzahlungs-
vorgang

Im Falle eines von einem Handels- und Dienstleistungsunternehmen ausgeldsten autorisierten Kartenzahlungsvorgang hat der Karteninhaber einen

Anspruch auf Erstattung des belasteten Zahlungsbetrags, wenn
bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und

- der Zahlungsbetrag den Betrag Ubersteigt, den der Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des
Zahlungsdiensterahmenvertrags und den jeweiligen Umstédnden des Einzelfalls hatte erwarten kdnnen; mit einem etwaigen Wahrungsumtausch
zusammenhangende Griinde bleiben auBBer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber muss gegeniiber der Bank die Sachumstande darlegen, mit denen er seinen Erstattungsanspruch begriindet. Ein Anspruch des
Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung des betreffenden
Zahlungsbetrags gegeniiber der Bank geltend macht.

15 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Kartenzahlungsvorgange

15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte, das mobile Endgeriat mit digitaler girocard, das mobile Endgerit mit SecureGo plus-App, die Kartenda-
ten fiir den Online-Handel oder eines seiner persénlichen Authentifizierungselemente (z. B. die persénliche Geheimzahl (PIN)), oder werden sie ihm
gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst missbrauchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenzah-
lungsvorgangen, z. B. in Form der

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

+ Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel

- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos,

haftet der Kontoinhaber fiir Schaden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Héhe von maximal 50 Euro. Die Haftung nach
Absatz 6 fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit sowie fiir Handeln in betriigerischer Absicht bleibt unberihrt.

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

- es dem Karteninhaber nicht méglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbrauchliche Verwen-
dung der Karte, des mobilen Endgerats mit digitaler girocard, des mobilen Endgerats mit SecureGo plus-App, der Kartendaten fiir den Online-
Handel oder eines persénlichen Authentifizierungselements (z. B. der persénlichen Geheimzahl (PIN)) vor dem nicht autorisierten Kartenzahlungs-
vorgang zu bemerken, oder

- der Verlust der Karte, der Kartendaten fiir den Online-Handel oder eines persénlichen Authentifizierungselements (z. B. der persdnlichen Geheim-
zahl (PIN)) durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tatigkeiten der Bank aus-
gelagert wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Absatz 6 fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit sowie fiir Handeln in betriigerischer Ab-
sicht bleibt unberdihrt.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte oder der Kartendaten fiir den Online-
Handel in einem Land auBerhalb Deutschlands und des Europaischen Wirtschaftsraums, tragt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter
Kartenzahlungsvorgange entstehenden Schaden nach Absatz 1 und 2 auch Uber einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber
die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlassig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung
des Schadens beigetragen, haftet die Bank fiir den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Hdhe von maximal 50 Euro gemifR vorstehendem Absatz1 und
Ubernimmt alle Schaden, die durch nicht autorisierte Kartenzahlungsvorgéange bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Karten-
inhaber seine ihm gemafl Abschnitt A. II. Ziffer 7 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlassig verletzt hat.

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absitzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Moglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetre-
ten ist.

(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgingen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Be-

dingungen vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt oder in betriigerischer Absicht gehandelt, tragt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen

Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er

- den Verlust, Diebstahl oder die missbrauchliche Kartenzahlung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverziiglich
mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis hat,

- die personliche Geheimzahl (PIN) auf der physischen Karte vermerkt oder zusammen mit der physischen girocard verwahrt hat (z.B. im
Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

- die persénliche Geheimzahl (PIN) der digitalen girocard auf dem mobilen Endgerit gespeichert hat oder

- die personliche Geheimzahl (PIN) einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung fur Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den der Verfligungsrahmen gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf den fir die
Karte geltenden Verfligungsrahmen.

(7) Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht verlangt oder
hat der Zahlungsempfianger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Bank ab-
weichend von den Absatzen 1 bis 6 nach den Bestimmungen in § 675v Abs. 4 des Biirgerlichen Gesetzbuchs.
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15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte bzw. der Kartendaten fiir den Online-Handel, die
missbrauchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der Karte, eines persénlichen Authentifizierungselements (z. B. der
persénlichen Geheimzahl (PIN)) oder der Kartendaten fiir den Online-Handel, angezeigt wurde, {ibernimmt die Bank alle danach durch Kartenzah-
lungsvorgange z. B. in Form der

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

- Verwendung der Karte an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel

- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

entstehenden Schaden. Handelt der Karteninhaber in betriigerischer Absicht, tragt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden
Schaden.

lll. Besondere Regeln fiir einzelne Nutzungsarten
1 Geldautomaten-Service und Einsatz an Akzeptanzstellen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfiigungsrahmen der girocard

Verfligungen an Geldautomaten und Akzeptanzstellen sind fiir den Karteninhaber nur im Rahmen des fiir die Karte geltenden Verfligungsrahmens
moglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und Akzeptanzstellen wird gepriift, ob der Verfligungsrahmen der Karte durch vorangegan-
gene Verfligungen bereits ausgeschopft ist. Verfiigungen, mit denen der Verfiigungsrahmen der Karte Uberschritten wiirde, werden unabhangig
vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingerdumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfiigungsrahmen der
Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher fiir das Konto eingerdumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit
der kontofiihrenden Stelle eine Anderung des Verfiigungsrahmens der Karte fiir alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein
Bevollmachtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung des Verfligungsrahmens fiir diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an Akzeptanzstellen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben
werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die personliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, moglichst mit der kontofiihrenden Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank hat sich gegeniiber den Betreibern von Geldautomaten und Akzeptanzstellen vertraglich verpflichtet, die Betrége, liber die unter Verwen-
dung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfiigt wurde, an die Betreiber zu vergiiten. Die Bank hat bei der Nutzung der Karte im Rahmen
eines fremden Debitkartensystems den eingeschalteten Dienstleister mit dem direkten Einzug der verfiigten Betrdage beauftragt. Einwendungen und
sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhaltnis zu dem Unternehmen oder dem Geldautomatenbetreiber, bei dem bar-
geldlos an einer Akzeptanzstelle bezahlt oder Bargeld verfligt worden ist, sind unmittelbar gegeniiber diesen geltend zu machen.

1.4  Vorauswahl an Akzeptanzstellen

Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Méglichkeit bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren Akzeptanzstellen Mechanismen
zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei diirfen sie den Karteninhaber nicht
daran hindern, sich lber diese Vorauswahl hinwegzusetzen.

2 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

2.1 Servicebeschreibung

Unter Verwendung seiner Karte und der persdnlichen Geheimzahl (PIN) kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkan-
bieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank eingerdumten
Verfiigungsrahmens (Abschnitt A. lll. Nummer 1.1) zulasten des Kontos, zu dem die Karte ausgegeben wurde, aufladen. Voraussetzung ist, dass der
vom Karteninhaber gewéhlte Geldautomat iiber eine entsprechende Ladefunktion verfiigt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-
Konto fihrt, das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am
Display des Geldautomaten den Meniipunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wiahlen, die Mobilfunk-Telefonnummer (,Handy-
Nummer“) einzugeben und einen angezeigten Aufladebetrag zu wihlen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die Bank des
Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein
eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung,
nicht autorisiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.

2.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. 11I. 1.2.

2.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebetrédge fiir ein Prepaid-Mobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen
Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschrénkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und sonstige
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhaltnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto fiihrt, sind unmittel-
bar gegeniiber diesem Unternehmen geltend zu machen.
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B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen

Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet ist, auch fiir die folgenden Dienstleistungen nutzen:

1 Erteilung von Uberweisungsauftrigen an Selbstbedienungsterminals

1.1 Serviceumfang

Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persénlichen Geheimzahl (PIN) an Selbstbedienungsterminals seiner Bank Uberwei-
sungsauftrage innerhalb des Verfligungsrahmens von 1.000 Euro pro Kalendertag erteilen, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein
anderer Verfiigungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2  Erteilung und Ausfiihrung von Uberweisungsauftriagen

Fir die Erteilung und Ausfiihrung von Uberweisungsauftrigen gelten die gesondert vereinbarten Sonderbedingungen fiir den Uberweisungs-
verkehr.

1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Fir den Umgang mit der Karte gelten ergénzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A. Il. 7.2 bis 7.4.

1.4 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. l1I. 1.2.

1.5 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Uberweisungsauftrige

Die Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Uberweisungsauftrage mit der Karte an Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den
Regelungen unter A. Il. 15. Abweichend von A.1l. 15.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und sofern ein
anderer Verfiigungsrahmen gemafB B. 1.1 vereinbart wurde, auf diesen beschréankt.

2 SB-Sparverkehr

2.1 Serviceumfang

Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und der persdnlichen Geheimzahl (PIN) an Geldautomaten iiber Sparkonten, die
durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank fiir diese Verwendung freigegeben sind, Verfiigungen treffen (SB-Sparverkehr). Die
Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt fiir den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevollmachtigte den SB-Sparverkehr nutzen konnen, richtet sich
nach den zwischen der Bank und dem Kontoinhaber hierfiir getroffenen Vereinbarungen.

Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am Geldautomaten moglich. Fiir Verfligungen vom Sparkonto an Geldautomaten ver-
einbart die Bank mit dem Kontoinhaber einen jeweils fiir einen bestimmten Zeitraum geltenden Verfiigungsrahmen. Abhebungen, mit denen der Ver-
figungsrahmen Uberschritten wiirde, werden abgewiesen. Der Verfiigungsumfang ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf die versprochene
Leistung beschrankt.

2.2  Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Fur den Umgang mit der Karte gelten ergénzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A. Il. 7.2 bis 7.4.

2.3 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. 11I. 1.2.

2.4  Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter A. II. 14.

2.5 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Verfiigungen

Die Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Verfiigungen richtet sich nach den Regelungen unter A.Il. 15. Abweichend von A.Il.15.1
Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf den fiir den SB-Sparverkehr geltenden Verfiigungsrahmen (B. 2.1) beschrankt.

2.6 Geltung der ,Sonderbedingungen fiir die SparCard“
Erganzend finden die ,Sonderbedingungen fiir die SparCard“ in dem Umfang Anwendung, der fiir den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.

C. Zusatzanwendungen

1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der girocard

(1) Der Karteninhaber hat die Méglichkeit, den auf der physischen girocard befindlichen Chip als Speichermedium fiir eine bankgenerierte
Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium fiir eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in
Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.
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(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsverhiltnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmens-
generierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maf3gabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrags nutzen. Es obliegt der Ent-
scheidung des Karteninhabers, ob er seine physische girocard zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen méchte. Die
Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der physischen girocard erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache
zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine
Kenntnis.

2 Verantwortlichkeit des Unternehmens fiir den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der physischen girocard lediglich die technische Plattform zur Verfiigung, die es dem
Karteninhaber erméglicht, im Chip der physischen girocard unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das
Unternehmen Uber die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegeniiber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschlief3lich nach dem
Inhalt des Vertragsverhiltnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschlieBlich gegeniiber
dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die physische girocard eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet
derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die physische girocard zum Zwecke der
Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushéndigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschlieBlich gegeniiber der Bank
geltend zu machen.

L Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Anderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der physischen girocard wird die
von der kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendung in den Chip der physischen girocard eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Méglichkeit eréffnet, den Zugriff auf diese
Zusatzanwendung mit einem separaten, von ihm wahlbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank fiir die Nutzung der Zahlungsver-
kehrsanwendungen zur Verfiigung gestellt worden ist.

5 Sperrmdglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegeniiber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in
den Chip der physischen girocard eingespeichert hat und ist nur dann méglich, wenn das Unternehmen die Mdglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegeniiber der Bank in Betracht und richtet sich
nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

D. AuBBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemoglichkeit

Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ ndher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir das OnlineBanking

Stand: Oktober 2025

1 Leistungsangebot

(1) Der Kunde und dessen Bevollmichtigte kénnen Bankgeschifte mittels OnlineBanking in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln.
Zudem koénnen sie Informationen der Bank mittels OnlineBanking abrufen.

Des Weiteren sind sie gemaf § 675f Abs. 3 BGB berechtigt, Zahlungsauslésedienste und Kontoinformationsdienste gemaf3 § 1 Abs. 33 und 34 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Dariiber hinaus kénnen sie von ihnen ausgewihlte sonstige Drittdienste nutzen.

(2) Kunde und Bevollmichtigte werden einheitlich als , Teilnehmer”, Konto und Depot einheitlich als ,Konto” bezeichnet, es sei denn, dies ist aus-
driicklich anders bestimmt.

(3)  Zur Nutzung des OnlineBanking gelten die mit der Bank gesondert vereinbarten Verfiigungslimite. Eine Anderung dieser Limite kann der Teil-
nehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren.

2 Voraussetzungen zur Nutzung des OnlineBanking
(1) Der Teilnehmer kann das OnlineBanking nutzen, wenn die Bank ihn authentifiziert hat.

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die Bank die Identitit des Teilnehmers oder die be-
rechtigte Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstrumentes, einschlieBlich der Verwendung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals des Teil-
nehmers Uberpriifen kann. Mit den hierfiir vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegeniiber der Bank als berechtigter
Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Auftrige erteilen (siehe Nummer4 dieser
Bedingungen).

(3) Authentifizierungselemente sind

- Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weil3 (z. B. persénliche Identifikationsnummer [PIN] oder der Nutzungscode fiir die elektroni-
sche Signatur) und
Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerét zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren Transaktions-
nummern [TAN]), die den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie die girocard mit TAN-Generator oder das mobile Endgerit, sowie

- Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhirenz, z. B. Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemaB der Anforderung der Bank das Wissenselement, den Nachweis des
Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die Bank iibermittelt.

3 Zugang zum OnlineBanking

(1) Der Teilnehmer erhalt Zugang zum OnlineBanking der Bank, wenn
- er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kontonummer, Anmeldename) angibt und
- er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten Authentifizierungselemente(s) ausweist und
keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9 dieser Bedingungen) vorliegt.
Nach Gewahrung des Zugangs zum OnlineBanking kann auf Informationen zugegriffen oder kénnen nach Nummer 4 dieser Bedingungen Auftrage
erteilt werden.

(2) Fir den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Abs. 26 Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Anderung der Anschrift des Kunden) for-
dert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum Online-
Banking nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers und die Kontonummer sind fiir den vom Teilnehmer
genutzten Zahlungsauslésedienst und Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Abs. 26 Satz 2 ZAG).

L Auftrige
L1 Auftragsarten

Es kénnen Auftrage verschiedener Art erteilt werden, z. B. Vertrage abschlieBen bzw. Vertragsanderungen zustimmen, Uberweisungen oder Limitin-
derungen beauftragen oder Zahlbetrage fiir einen bestimmten Zeitraum reservieren. Darunter kann auch die Erteilung von Leseberechtigungen fir
Drittdienste und die Erlaubnis zur Benachrichtigung von Drittdiensten iiber spezielle Umsitze fallen (vgl. Nummer 1 Absatz 1 dieser Bedingungen).

4.2  Auftragserteilung

Der Teilnehmer muss einem Auftrag zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu Authentifizierungselemente
(z. B. Eingabe einer TAN oder elektronische Signatur als Nachweis des Besitzelements) zu verwenden, sofern mit der Bank nichts anderes vereinbart
wurde. Die Bank bestatigt mittels OnlineBanking den Eingang des Auftrags.

4.3 Widerruf von Auftragen

Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den fiir die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen fiir den
Uberweisungsverkehr). Der Widerruf von Auftragen kann nur auBerhalb des OnlineBanking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmdg-
lichkeit im OnlineBanking ausdriicklich vor.
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5 Bearbeitung von Auftriagen durch die Bank

(1) Die Bearbeitung der Auftrage erfolgt an den fiir die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Uberweisung) auf der OnlineBanking-Seite der
Bank oder im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” bekannt gegebenen Geschaftstagen im Rahmen des ordnungsgeméaBen Arbeitslaufs. Geht der
Auftrag nach dem auf der OnlineBanking-Seite der Bank oder im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder
fallt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschiaftstag gemal OnlineBanking-Seite der Bank oder ,Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank,
so gilt der Auftrag als am darauffolgenden Geschaftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Geschaftstag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausfiihren, wenn folgende Ausfiihrungsbedingungen vorliegen:
- Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.2 dieser Bedingungen).
Die Berechtigung des Teilnehmers fiir die jeweilige Auftragsart (z. B. Wertpapierorder) liegt vor.
Das OnlineBanking-Datenformat ist eingehalten.
Das gesondert vereinbarte OnlineBanking-Verfiigungslimit ist nicht iberschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Bedingungen).
Die weiteren Ausfiihrungsbedingungen nach den fiir die jeweilige Auftragsart maBgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Konto-
deckung gemiR den Sonderbedingungen fiir den Uberweisungsverkehr) liegen vor.
Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Satz 1 vor, fiihrt die Bank die Auftrage nach Ma3gabe der Bestimmungen der fiir die jeweilige Auftragsart
geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr, Bedingungen fiir das Wertpapiergeschift) aus.

(3) Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausfiihren und dem Teilnehmer eine In-
formation Uber die Nichtausfiihrung und - soweit moglich - Uber deren Griinde und die Moglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung gefiihrt
haben, berichtigt werden kénnen, mittels OnlineBanking zur Verfiigung stellen.

6 Information des Kunden iiber OnlineBanking-Verfiigungen

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich tiber die mittels OnlineBanking getatigten Verfligungen auf dem fiir Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg.

7 Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1  Schutz der Authentifizierungselemente

(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) vor
unbefugtem Zugriff zu schiitzen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das OnlineBanking missbrauchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht au-
torisiert genutzt wird (vgl. Nummern 3 und 4 dieser Bedingungen).

(2)  Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer vor allem Folgendes zu beachten:

(a) Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie diirfen insbesondere

+ nicht miindlich (z. B. telefonisch oder persénlich) mitgeteilt werden,
nicht auBerhalb des OnlineBanking in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN im Klartext im Computer oder im mobilen Endgert) werden und
nicht auf einem Gerit notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerat aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. girocard mit TAN-
Generator, mobiles Endgerit, Signaturkarte) oder zur Priifung des Seinselements (z. B. mobiles Endgerit mit Anwendung fiir das OnlineBanking
und Fingerabdrucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie z. B. die girocard mit TAN-Generator oder ein mobiles Endgerit, sind vor Missbrauch zu schiitzen, insbesondere

- sind die girocard mit TAN-Generator oder die Signaturkarte vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren,

- ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerit des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen kénnen,

- ist dafiir Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerit (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung fiir das OnlineBanking
(z. B. OnlineBanking-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen kénnen,

- ist die Anwendung fiir das OnlineBanking (z. B. OnlineBanking-App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerit des Teilnehmers zu
deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen Endgerit aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons),

- dirfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht auBerhalb des OnlineBanking miindlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-
Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden und
muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung des Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung fiir das OnlineBanking)
erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Personen ihr
Gerat als Besitzelement fiir das OnlineBanking des Teilnehmers aktivieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, diirfen auf einem mobilen Endgerit des Teilnehmers fiir das OnlineBanking nur dann

als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerat keine Seinselemente anderer Personen gespeichert sind. Sind

auf dem mobilen Endgerét, das fiir das OnlineBanking genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist fiir das OnlineBanking das von

der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerit gespeicherte Seinselement.

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerit, mit dem die TAN empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig fiir das Online-
Banking genutzt werden.

(4) Die fiir das mobileTAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu l&schen oder zu dndern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer fiir das
OnlineBanking nicht mehr nutzt.

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absitzen 1 bis 4 darf der Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegeniiber einem von ihm aus-
gewihlten Zahlungsausldsedienst und Kontoinformationsdienst sowie einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1 Sitze 3
und 4 dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwihlen.

7.2 Sicherheitshinweise der Bank

Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der OnlineBanking-Seite der Bank, insbesondere die MaBnahmen zum Schutz der eingesetzten
Hard- und Software (Kundensystem), beachten.
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7.3  Priifung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten

Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten (z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfingers, Wertpapierkennnum-
mer) liber das gesondert vereinbarte Gerét des Teilnehmers an (z. B. mittels mobilem Endgerét, Chipkartenlesegerat mit Display). Der Teilnehmer ist
verpflichtet, vor der Bestitigung die Ubereinstimmung der angezeigten Daten mit den fiir den Auftrag vorgesehenen Daten zu priifen. Bei Feststel-
lung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen.

8 Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer

- den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizierung (z. B. girocard mit TAN-Generator, mobiles Endgerét, Signaturkarte)
oder

- die missbrauchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Authentifizierungselements

fest, muss der Teilnehmer die Bank hieriiber unverziiglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine solche Sperranzeige jederzeit auch

Uber die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanale abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifizierungselements unverziiglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betriigerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er
ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung iiber nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgefiihrte Auftrage

Der Kunde hat die Bank unverzuglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Auftrags hierliber zu unterrichten.

9 Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen,
- den OnlineBanking-Zugang fiir ihn oder alle Teilnehmer oder
- seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des OnlineBanking.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank

(1) Die Bank darf den OnlineBanking-Zugang fiir einen Teilnehmer sperren, wenn

- sie berechtigt ist, den OnlineBanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen,

- sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifizierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen oder
- der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betriigerischen Verwendung eines Authentifizierungselements besteht.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfiir ma3geblichen Griinde mdglichst vor, spatestens jedoch unverziiglich nach der Sperre auf
dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Griinden darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen ver-
stoBen wiirde.

9.3 Aufhebung der Sperre

Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungselemente austauschen, wenn die Griinde fiir die Sperre nicht mehr ge-
geben sind. Hierliber unterrichtet sie den Kunden unverziglich.

9.4  Automatische Sperre eines Chip-basierten Besitzelements

(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn der Nutzungscode fiir die elektronische Signatur dreimal in Folge falsch eingege-
ben wird.

(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser
dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(3) Die in den Absitzen 1 und 2 genannten Besitzelemente kdnnen dann nicht mehr fiir das OnlineBanking genutzt werden. Der Teilnehmer kann
sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmaoglichkeiten des OnlineBanking wiederherzustellen.

9.5 Zugangssperre fiir Zahlungsauslésedienst und Kontoinformationsdienst

Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslésedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verweigern,
wenn objektive und gebiihrend nachgewiesene Griinde im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten oder betriigerischen Zugang des Kontoin-
formationsdienstleisters oder des Zahlungsauslésedienstleisters zum Zahlungskonto, einschlieBlich der nicht autorisierten oder betriigerischen
Auslésung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank wird den Kunden Uber eine solche Zugangsverweigerung auf dem vereinbarten Weg
unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt moglichst vor, spatestens jedoch unverziiglich nach der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe von
Griinden darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoen wirde. Sobald die Grinde fir die
Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zugangssperre auf. Hierliber unterrichtet sie den Kunden unverziiglich.
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10 Haftung

10.1 Haftung der Bank bei Ausfiihrung eines nicht autorisierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft oder verspatet
ausgefiihrten Auftrags

Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder verspatet ausgefiihrten Auftrag richtet sich nach den fir
die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr, Bedingungen fiir das Wertpapierge-
schift).

10.2 Haftung des Kunden bei missbrauchlicher Nutzung seiner Authentifizierungselemente
10.2.1 Haftung des Kunden fiir nicht autorisierte Zahlungsvorgange vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgange vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhan-
dengekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbrauchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, haftet der
Kunde fiir den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein
Verschulden trifft.

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet, wenn

- es ihm nicht moglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbrauchliche Verwendung des Au-
thentifizierungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken oder

- der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters oder
eine sonstige Stelle, an die Tatigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgingen und hat der Teilnehmer in betriigerischer Absicht gehandelt oder
seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsétzlich oder grob fahrlassig verletzt, tragt der Kunde abweichend von den Ab-
satzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er
eine seiner Sorgfaltspflichten nach

Nummer 7.1 Absatz 2,

Nummer 7.1 Absatz 4,

Nummer 7.3 oder

Nummer 8.1 Absatz 1
dieser Bedingungen verletzt hat.

(4) Abweichend von den Absatzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kun-
denauthentifizierung im Sinne des § 1 Abs. 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung
von zwei voneinander unabhingigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2 Absatz 3 dieser Be-
dingungen).

(5) Die Haftung fiir Schiaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den das Verfiigungslimit gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf das ver-
einbarte Verfugungslimit.

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absatzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1
dieser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Moglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(7) Die Absitze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betriigerischer Absicht gehandelt hat.

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt erganzend Folgendes:
Der Kunde haftet fiir Schaden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgangen iiber die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absatzen 1 und 3
hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlassig oder vorsatzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstof3en hat.
Die Haftungsbeschrankung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine Anwendung.

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfiigungen auBerhalb von Zahlungsdiensten (z. B. Wert-
papiertransaktionen) vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Verfiigungen auBerhalb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines
verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbrauchlichen Nutzung des Authentifizierungsele-
ments und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen Grundsatzen des Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, tibernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte OnlineBanking-Verfiigungen
entstehenden Schaden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betriigerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss

Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstdnde auf einem ungewdéhnlichen und unvorhersehbaren Er-
eignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen
Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden konnen.

11 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdéglichkeit

Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilnehmer an die im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” ndher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir die Nutzung
des elektronischen Postfachs

Fassung: Juni 2021

1 Bereitstellung und Nutzung eines elektronischen Postfachs

Die Bank stellt dem Kunden auf seinen Wunsch ein elektronisches Postfach zur Verfiigung. Die Nutzung des elektronischen Postfachs setzt die Teil-
nahme des Kunden am OnlineBanking-Angebot der Bank voraus. Der Kunde kann das Postfach im bereitgestellten Funktionsumfang nutzen.
Bevollmachtigten ist die Nutzung des elektronischen Postfachs in gleicher Weise wie dem Kontoinhaber bzw. den Kontoinhabern gestattet.

2 Umfang der Postfachkommunikation

Bei Nutzung des elektronischen Postfachs tibermittelt die Bank auf diesem Weg fiir die festgelegten Konten, Depots und sonstigen Vertragsbezie-
hungen grundsatzlich alle Mitteilungen und Informationen. Dies umfasst beispielsweise

Konto- und Depotausziige,
Rechnungsabschlisse,
Kreditkartenabrechnungen,
- Angebote zur Anderung der Allgemeinen Geschiftsbedingungen, Sonderbedingungen oder Entgelten.

Die Ubermittlung der Mitteilungen und Informationen erfolgt unter anderem durch Einstellung von Dateien im PDF-Format in das elektronische
Postfach des Kunden. Die Bank bleibt dazu berechtigt, dem Kunden Dokumente nicht durch Einstellung einer Datei in das elektronische Postfach,
sondern per Post zuzusenden, wenn sie dies unter Beriicksichtigung des Kundeninteresses fiir zweckmaBig halt oder es aus rechtlichen Griinden
erforderlich ist.

Kunden, die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, sollten sich bei einem Angehdrigen der steuerberatenden Berufe
informieren, was im Fall des Bezugs von elektronischen Dokumenten (z. B. Kontoausziigen) zur Erfiillung dieser Pflichten zu beachten ist.

3 Beendigung der Nutzung des elektronischen Postfachs

Der Kunde kann die Nutzung des elektronischen Postfachs jederzeit in Textform ohne Einhaltung einer Frist kiindigen.

Die Bank kann die Nutzung des Postfachs jederzeit mit einer Frist von zwei Monaten kiindigen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, der sie zu
einer auBerordentlichen Kiindigung berechtigen wiirde. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn es der Bank auch unter ange-
messener Beriicksichtigung der Belange des Kunden unzumutbar erscheint, den elektronischen Postfach-Dienst fortzusetzen.

Hat der Kunde mittels seiner girocard (Debitkarte) Zugang zum Kontoauszugdrucker, werden ihm ab dem Wirksamwerden der Kiindigung grund-
satzlich alle Mitteilungen und Informationen der Bank am Kontoauszugdrucker zur Verfiigung gestellt. Andernfalls werden sie ihm per Post zu-
gestellt. Die Bank bleibt in jedem Fall dazu berechtigt, dem Kunden Dokumente per Post zuzusenden, wenn sie dies unter Berlicksichtigung des
Kundeninteresses fiir zweckmafig halt oder es aus rechtlichen Griinden erforderlich ist.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir den Sparverkehr

Giiltig ab 15.10.2012

1 Spareinlage

(1) Spareinlagen sind Einlagen, die durch Ausfertigung einer Urkunde, insbesondere eines Sparbuchs, als solche gekennzeichnet sind.

(2) Spareinlagen dienen der Geldanlage. Geldbetrige, die zur Verwendung im Zahlungsverkehr bestimmt sind oder von vornherein befristet ange-
nommen werden, gelten nicht als Spareinlagen.

(3) Kunde und Bank kénnen Verfiigungsbeschrankungen iiber Spareinlagen vereinbaren.

2 Sparurkunde

(1) Sparurkunden werden als Loseblatt-Sparurkunden in Form von periodischen Sparkontoausziigen (siehe Nummer 6) oder als einheitliche
Sparurkunden in Form von Sparbiichern und anderen Sparurkunden, auf denen die Umsitze fortlaufend vermerkt werden (siehe Nummer 7), ausge-
geben. Der Kunde erhilt nach der ersten Einlage eine Sparurkunde. Die Sparurkunde enthalt den Namen des Kunden, die Nummer des Sparkontos
sowie die Firmenbezeichnung der Bank.

(2) In der Sparurkunde werden alle Gutschriften und Belastungen mit Angabe des Datums durch die Bank vermerkt.

(3) Der Kunde hat die Sparurkunde auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit unverziiglich zu tiberpriifen.

3 Verzinsung

(1) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, werden Spareinlagen zu den von der Bank durch Aushang in den Geschiftsraumen der kontofiih-
renden Stelle bekannt gegebenen Zinssitzen verzinst. Anderungen werden mit ihrer Bekanntgabe wirksam.

(2) Die Verzinsung beginnt mit dem Tag der Einzahlung und endet mit dem der Riickzahlung vorhergehenden Kalendertag. Der Monat wird zu
30 Tagen, das Jahr zu 360 Tagen gerechnet.

(3) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, werden Zinsen am Ende eines jeden Kalenderjahres gutgeschrieben. Innerhalb eines Zeitraums von
2 Monaten nach Gutschrift kann tiber die Zinsen verfugt werden. Danach unterliegen sie der Kiindigungsregelung gemaB Nummer 4. Im Falle einer
Kontoauflésung werden die Zinsen zu diesem Zeitpunkt ausgezahlt.

L Kindigung

(1) Spareinlagen unterliegen einer Kiindigungsfrist von drei Monaten. Eine ldngere Kiindigungsfrist und eine Kiindigungssperrfrist kdnnen verein-
bart werden.

(2) Von Spareinlagen mit einer Kiindigungsfrist von drei Monaten kénnen ohne Kiindigung bis zu 2.000,-- EUR fiir jedes Sparkonto innerhalb eines
Kalendermonats zuriickgefordert werden.

5 Vorschusszinsen

Ein Anspruch auf vorzeitige Verfligung besteht nicht. Werden Spareinlagen ausnahmsweise vorzeitig zurlickgezahlt, ist die Bank berechtigt, die
zuriickgezahlte Einlage mit Ausnahme des in Nummer 4 Absatz 2 genannten Betrags als Vorschuss zu verzinsen. Macht die Bank von diesem Recht
Gebrauch, so wird sie den jeweiligen Vorschusszinssatz durch Aushang in ihren Geschaftsraumen bekannt geben.

6 Besonderheiten fiir Loseblatt-Sparurkunden

(1) Der Kunde erhilt nach der ersten Einlage einen Sparkontoauszug. Der jeweils zuletzt erteilte Sparkontoauszug ist die zur Spareinlage
gehdrende Sparurkunde.

(2) Uber alle Gutschriften und Belastungen des Sparkontos stellt die Bank jeweils weitere Sparkontoausziige zur Verfiigung, die auch den Konto-
stand ausweisen. Die Bank darf mehrere Buchungen in einem Kontoauszug zusammenfassen.

(3) Die Bank wird dem Kunden mindestens einmal im Jahr einen Sparkontoauszug erteilen. Nach Ausstellung eines neuen Sparkontoauszugs
verliert der jeweils zuvor ausgestellte Sparkontoauszug seine Giiltigkeit.

(4) Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstiandigkeit eines Sparkontoauszugs hat der Kunde spatestens vor Ablauf von sechs Wochen
nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend, geniligt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das
Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Sparkontoauszugs besonders
hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Sparkontoauszugs verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht
sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

7 Besonderheiten fiir gebundene Sparbiicher und andere einheitliche Sparurkunden

(1) Der Kunde erhilt nach der ersten Einlage eine einheitliche Sparurkunde, z. B. ein gebundenes Sparbuch.

(2) Inder einheitlichen Sparurkunde werden alle Gutschriften und Belastungen mit Angabe des Datums durch die Bank vermerkt. Ohne Urkunden-
vorlage erfolgte Gutschriften und Belastungen werden bei der ndchsten Vorlage der einheitlichen Sparurkunde in dieser vermerkt.

(3) Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit der einheitlichen Sparurkunde hat der Kunde unverziiglich zu erheben.

(4) Spareinlagen werden nur gegen Vorlage der einheitlichen Sparurkunde zuriickgezahlt.

(5) Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Legitimation des Vorlegers zu priifen und an jeden Vorleger der einheitlichen Sparurkunde
Zahlung zu leisten, es sei denn, dass die Bank die Nichtberechtigung des Vorlegers kennt oder grob fahrlassig nicht erkennt.

(6) Die einheitliche Sparurkunde ist zuriickzugeben, wenn die gesamte Spareinlage zuriickgezahlt oder die einheitliche Sparurkunde durch eine
neue ersetzt wird.

(7) Der Kunde hat die einheitliche Sparurkunde sorgfiltig aufzubewahren. Die Vernichtung oder der Verlust der einheitlichen Sparurkunde sind der
Bank unverziiglich anzuzeigen.
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(8) Alle Folgen seines Zuwiderhandelns gegen diese Bedingungen sowie alle Nachteile des Abhandenkommens, der missbrauchlichen Verwen-
dung, der Falschung und Verfalschung der einheitlichen Sparurkunde tragt der Kunde, soweit er sie zu vertreten hat. Die Bank haftet im Rahmen des
von ihr zu vertretenden Verschuldens und nur in dem MalRe, als sie im Verhaltnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt
hat.

(9) Wird der Bank glaubhaft gemacht, dass eine einheitliche Sparurkunde vernichtet oder abhandengekommen ist, so kann sie dem Kunden eine
neue Sparurkunde ausstellen; die alte Sparurkunde gilt damit als kraftlos. Die Bank kann den Kunden auch an das zusténdige Gericht verweisen und
die Ausfertigung einer neuen Sparurkunde von dem Ergebnis des gerichtlichen Aufgebots abhangig machen.

(10) Wird die einheitliche Sparurkunde nach der Verlustanzeige von einem Dritten vorgelegt, bevor sie kraftlos ist, so darf die Bank an ihn nur
zahlen, wenn der Kunde sich hiermit ausdriicklich einverstanden erklart oder der Dritte eine rechtskraftige Entscheidung tiber seine Verfligungsbe-
rechtigung beibringt.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir Wertpapiergeschifte

Stand: November 2012

Diese Sonderbedingungen gelten fiir den Kauf oder Verkauf sowie fiir die Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte
nicht in Urkunden verbrieft sind (nachstehend: ,Wertpapiere®).

Geschiafte in Wertpapieren

1 Formen des Wertpapiergeschifts
(1) Kommissions-/Festpreisgeschifte
Bank und Kunde schlieBen Wertpapiergeschifte in Form von Kommissionsgeschiften (2) oder Festpreisgeschiften (3) ab.

(2) Kommissionsgeschafte

Fuhrt die Bank Auftrage ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Kommissionérin aus, schlieB3t sie fir Rechnung des Kunden mit
einem anderen Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Verkaufsgeschift (Ausfiihrungsgeschift) ab, oder sie beauftragt
einen anderen Kommissionar (Zwischenkommissionir), ein Ausfiihrungsgeschiaft abzuschlieBen. Im Rahmen des elektronischen Handels an einer
Borse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank oder den Zwischenkommissionar unmittelbar ausgefiihrt werden, wenn die Bedingungen
des Borsenhandels dies zulassen.

(3) Festpreisgeschifte

Vereinbaren Bank und Kunde miteinander fiir das einzelne Geschift einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschift), so kommt ein Kauf-
vertrag zustande; dementsprechend lbernimmt die Bank vom Kunden die Wertpapiere als Kauferin, oder sie liefert die Wertpapiere an ihn als
Verkauferin. Die Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzliglich aufgelaufener Zinsen
(Stlickzinsen).

2 Ausfiihrungsgrundsitze fiir Wertpapiergeschifte

Die Bank fiihrt Wertpapiergeschéafte nach ihren jeweils geltenden Ausfiihrungsgrundsatzen aus. Die Ausfiihrungsgrundsatze sind Bestandteil der
Sonderbedingungen. Die Bank ist berechtigt, die Ausfiihrungsgrundsitze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu dndern. Uber die An-
derungen der Ausfiihrungsgrundsatze wird die Bank den Kunden jeweils informieren.

Besondere Regelungen fiir das Kommissionsgeschaft

3 Usancen/Unterrichtung/Preis

(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschiftsbedingungen

Die Ausfiihrungsgeschéfte unterliegen den fiir den Wertpapierhandel am Ausfiihrungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschiaftsbedingun-
gen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschiftsbedingungen des Vertragspartners der Bank.

(2) Unterrichtung

Uber die Ausfiihrung des Auftrags wird die Bank den Kunden unverziiglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen Handel an
einer Borse gegen die Bank oder den Zwischenkommissionar unmittelbar ausgefiihrt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

(3) Preis des Ausfiihrungsgeschéafts/Entgelt/Auslagen

Die Bank rechnet gegeniiber dem Kunden den Preis des Ausfiihrungsgeschifts ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. Die Aufwen-
dungsersatzanspriiche der Bank richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

L Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes

Die Bank ist zur Ausfiihrung von Auftragen oder zur Auslibung von Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein fir
Wertpapiergeschafte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des Kunden zur Ausfiihrung ausreichen. Fiihrt die Bank den Auftrag ganz oder teil-
weise nicht aus, so wird sie den Kunden unverziiglich unterrichten.

5 Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Auftrdgen Preisgrenzen fiir das Ausfiihrungsgeschift vorgeben (preislich limitierte Auftriage).

6 Giiltigkeitsdauer von unbefristeten Kundenauftrigen
(1) Preislich unlimitierte Auftrige

Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausfiihrungsgrundsitzen (Nr. 2) nur fiir einen Handelstag; ist der Auftrag fiir eine gleich-
tagige Ausfiihrung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Beriicksichtigung im Rahmen des ordnungsgemafien Arbeitsablaufs moglich ist, so
wird er fiir den néchsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgefiihrt, so wird die Bank den Kunden hiervon unverziiglich benach-
richtigen.

(2) Preislich limitierte Auftriage

Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats giiltig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats
eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgefiihrt wird, entsprechend den Ausfiihrungsgrundsatzen (Nr. 2) fiir den nachsten Monat
vorgemerkt. Die Bank wird den Kunden Uber die Giltigkeitsdauer seines Auftrags unverziglich unterrichten.
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7 Giiltigkeitsdauer von Auftragen zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind fiir die Dauer des Bezugsrechtshandels giltig. Preislich limitierte Auf-
trage zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erléschen mit Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Giiltigkeitsdauer von Auf-
tragen zum Kauf oder Verkauf ausldandischer Bezugsrechte bestimmt sich nach den maBgeblichen auslandischen Usancen. Fir die Behandlung von
Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehéren, gilt Nr. 15 Abs. 1.

8 Erloschen laufender Auftrige
(1) Dividendenzahlungen, sonstige Ausschiittungen, Einriumung von Bezugsrechten, Kapitalerhéhung aus Gesellschaftsmitteln

Preislich limitierte Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inlandischen Ausfiihrungsplatzen erléschen bei Dividendenzahlung, sonstigen
Ausschittungen, der Einraumung von Bezugsrechten oder einer Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages, an dem die
Aktien letztmalig einschlielich der vorgenannten Rechte gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausfiihrungsplatzes ein Erlo-
schen vorsehen. Bei Veranderung der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des Aktiensplittings
erldschen preislich limitierte Auftrage mit Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhohter Einzahlungsquote bzw. mit dem
veranderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.

(2) Kursaussetzung

Wenn an einem inlidndischen Ausfiihrungsplatz die Preisfeststellung wegen besonderer Umstinde im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursaus-
setzung), erléschen samtliche an diesem Ausfiihrungsplatz auszufiihrenden Kundenauftrige fiir die betreffenden Wertpapiere, sofern die Bedingun-
gen des Ausfiihrungsplatzes dies vorsehen.

(3) Ausfiihrung von Kundenauftrigen an auslidndischen Ausfiihrungspliatzen

Bei der Ausfiihrung von Kundenauftragen an auslandischen Ausfiihrungsplatzen gelten insoweit die Usancen der auslandischen Ausfihrungsplatze.

(4) Benachrichtigung

Von dem Erloschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kunden unverziiglich benachrichtigen.

9 Haftung der Bank bei Kommissionsgeschaften

Die Bank haftet fiir die ordnungsgemafe Erfiillung des Ausfiihrungsgeschafts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des Zwischen-
kommissionars. Bis zum Abschluss eines Ausfiihrungsgeschifts haftet die Bank bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionars nur fir dessen
sorgfaltige Auswahl und Unterweisung.

Erfillung der Wertpapiergeschiafte
10 Erfiillung im Inland als Regelfall

Die Bank erfiillt Wertpapiergeschéfte im Inland, soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung
im Ausland vorsehen.

11 Anschaffung im Inland

Bei der Erfiillung im Inland verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpapiersam-
melbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand - Girosammel-Depotgutschrift — (GS-Gutschrift).
Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren verschafft. Diese Wertpa-
piere verwahrt die Bank fiir den Kunden gesondert von ihren eigenen Bestianden und von denen Dritter (Streifbandverwahrung).

12 Anschaffung im Ausland
(1) Anschaffungsvereinbarung

Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn

- sie als Kommissionarin Kaufauftrage in in- oder auslandischen Wertpapieren im Ausland ausfihrt, oder

- sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschiftes auslandische Wertpapiere verkauft, die im Inland weder bérslich noch auB3erbdrslich gehan-
delt werden oder

- sie als Kommissiondrin Kaufauftrage in auslandischen Wertpapieren ausfiihrt oder dem Kunden auslédndische Wertpapiere im Wege eines
Festpreisgeschaftes verkauft, die zwar im Inland bérslich oder auBBerborslich gehandelt, tiblicherweise aber im Ausland angeschafft werden.

(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern

Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausléandischen Ver-
wabhrer (z. B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene ausldndische Geschiftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung der Wertpapiere
unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsorts und den fiir den oder die ausléandischen Verwahrer geltenden Allgemeinen
Geschaftsbedingungen.

(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung

Die Bank wird sich nach pflichtgemaBem Ermessen unter Wahrung der Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wertpapieren
oder eine andere im Lagerland Ubliche, gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhdnderisch fir den Kunden halten.
Hieriiber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des auslidndischen Staates, in dem sich die Wert-
papiere befinden (Lagerland).
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(4) Deckungsbestand

Die Bank braucht die Auslieferungsanspriiche des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen
Deckungsbestand zu erfiillen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland fiir die Kunden und fir die Bank verwahrten Wertpapieren der-
selben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, tragt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und
Schéden, die den Deckungsbestand als Folge von héherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von der Bank nicht zu
vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfiigungen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten.

(5) Behandlung der Gegenleistung

Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schaden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis
zurilickzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung
13 Depotauszug

Die Bank erteilt mindestens einmal jahrlich einen Depotauszug.

14 Einlésung von Wertpapieren/Bogenerneuerung
(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere

Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank fiir die Einlésung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinen sowie von riickzahlbaren
Wertpapieren bei deren Falligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinen sowie von falligen Wertpapieren jeder Art wird
unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Bank den Betrag erhalt, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Die
Bank besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung).

(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere

Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem auslandischen Verwahrer.

(3) Auslosung und Kiindigung von Schuldverschreibungen

Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen tiberwacht die Bank den Zeitpunkt der Riickzahlung infolge Auslosung und Kiindigung anhand der
Veroffentlichungen in den ,Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer Auslosung von im Ausland verwahrten riickzahlbaren Schuldverschreibungen, die
anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung), wird die Bank nach ihrer Wahl den Kunden fiir die ihm in Wertpapierrechnung
gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkundennummern fiir die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen Auslosung die Aufteilung
des auf den Deckungsbestand entfallenden Betrags auf die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter Aufsicht einer neutralen Prii-
fungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage durchgefiihrt werden, sofern eine
neutrale Auslosung gewabhrleistet ist.

(4) Einlésung in fremder Wihrung

Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheine sowie fallige Wertpapiere in auslandischer Wahrung oder Rechnungseinheiten eingelost, wird die
Bank den Einlésungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser Wahrung gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser Wahrung unterhalt.
Andernfalls wird sie dem Kunden hierliber eine Gutschrift in Euro erteilen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

15 Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/Wandelschuldverschreibungen
(1) Bezugsrechte

Uber die Einraumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden benachrichtigen, wenn hieriiber eine Bekanntmachung in den ,Wertpapier-
Mitteilungen® erschienen ist. Soweit die Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des Kunden
erhalten hat, wird sie sémtliche zum Depotbestand des Kunden gehdrenden inlandischen Bezugsrechte bestens verkaufen; auslandische Bezugs-
rechte darf die Bank gemaf den im Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen.

(2) Options- und Wandlungsrechte

Uber den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen wird die Bank den Kunden mit der
Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den ,Wertpapier-Mitteilungen“ hingewiesen worden ist.

16 Weitergabe von Nachrichten

Werden in den ,Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen ver&ffentlicht, die die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der Bank solche In-
formationen vom Emittenten oder von ihrem auslindischen Verwahrer/Zwischenverwahrer iibermittelt, so wird die Bank dem Kunden diese Informa-
tionen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken konnen und die Benachrichtigung des Kunden
zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie insbesondere Informationen tiber

- gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,

- freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,

- Sanierungsverfahren

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die Information bei der Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist oder die vom
Kunden zu ergreifenden MaBnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhéltnis zu den moglichen
Anspriichen des Kunden stehen.

17 Priifungspflicht der Bank

Die Bank priift anhand der Bekanntmachungen in den ,Wertpapier-Mitteilungen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob diese
von Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind. Die Uberpriifung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserkla-
rung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.
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18 Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden
(1) Urkundenumtausch

Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den ,Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur Einrei-
chung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageent-
scheidung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion der Emittentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der Wertpapier-
urkunden). Der Kunde wird hieriiber unterrichtet.

(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft

Verlieren die fiir den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft durch Erléschen der darin verbrieften Rechte, so kénnen
sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit mdglich dem
Kunden auf Verlangen zur Verfligung gestellt. Der Kunde wird tber die Ausbuchung, die Moglichkeit der Auslieferung und die mégliche Vernichtung
unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die Bank die Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung der Mitteilung an
den Kunden vernichten.

19 Haftung

(1) Inlandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank fiir jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfiillung ihrer
Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haftet die Bank auch fiir die Erfiillung der Pflichten der Clearstream
Banking AG.

(2) Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung des von ihr
beauftragten auslandischen Verwahrers oder Zwischenverwabhrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking AG oder einen an-
deren inlandischen Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung durch eine eigene auslandische Geschaftsstelle haftet die Bank fiir deren Verschul-
den.

20 Sonstiges
(1) Auskunftsersuchen

Auslandische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder verduBBert werden oder die ein Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland verwah-
ren lasst, unterliegen regelmafig einer auslandischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen sich daher auch
nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Namens des Kunden vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende Auskiinfte an auslandi-
sche Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierliber benachrichtigen.

(2) Einlieferung/Ubertrige

Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder auslandische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder Depot-
guthaben von einem anderen Verwahrer libertragen lasst. Verlangt der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gutschrift nach Maf3-
gabe dieser Sonderbedingungen erteilt.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir den Lastschrifteinzug

Fassung: Oktober 2025

Fir den Einzug von Forderungen des Kunden als Zahlungsempfanger mittels Lastschrift gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Kunden als Zahlungsempfanger ausgeldster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Zahlers bei dessen Zahlungs-
dienstleister, bei dem die Hohe des jeweiligen Zahlungsbetrags vom Kunden angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Anderung
1.2.1 Entgeltvereinbarung

Die Entgelte fiir den Einzug von Lastschriften ergeben sich aus der Lastschriftinkassovereinbarung, soweit nicht anderweitig vereinbart.

1.2.2 Anderungen der Entgelte fiir Verbraucher

Anderungen der Entgelte werden dem Kunden spitestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschiftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das
OnlineBanking), kdnnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur
wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung iiber die Anderung eines Entgelts, das auf eine liber die Hauptleistung hinausgehende
Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdriicklich treffen.

Die Anderung von Entgelten fiir den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen.

1.2.3  Anderungen der Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Anderungen der Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen.

1.2.4  Abzug von Entgelten von der Lastschriftgutschrift

Die Bank darf die ihr zustehenden Entgelte von dem gutzuschreibenden Lastschriftbetrag abziehen.

1.3 Unterrichtung

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich iber die Ausfiihrung von Lastschriftinkassoauftragen und Lastschriftriickgaben auf
dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unter-
richtung gesondert vereinbart werden. Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, werden bei Sammelgutschriften von Lastschrifteinziigen nicht die
einzelnen Zahlungsvorgange ausgewiesen, sondern nur der Gesamtbetrag.

1.4  Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

1.4.1 Unterrichtungspflicht des Kunden

Der Kunde hat die Bank unverziglich nach Feststellung fehlerhaft ausgefiihrter Lastschrifteinziige zu unterrichten.

1.4.2  Anspriiche bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung eines Lastschriftinkassoauftrags durch die
Bank und bei verspatetem Eingang des Lastschriftbetrags

(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung eines Lastschriftinkassoauftrags durch die Bank kann der Kunde verlangen, dass die
Bank diesen unverziiglich, gegebenenfalls erneut, an den Zahlungsdienstleister des Zahlers Ubermittelt.

(2) Der Kunde kann tiber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank
ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung eines Lastschriftinkassoauftrags in Rechnung gestellt oder mit denen
sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Ist der Lastschriftbetrag lediglich verspatet bei der Bank eingegangen, kann der Kunde von der Bank im Rahmen des § 675y Absatz 4 BGB
verlangen, dass sie die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto des Kunden so vornimmt, als sei der Zahlungsvorgang ordnungsgemaf aus-
gefiihrt worden.

1.4.3 Schadensersatz bei Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfiihrung eines Lastschriftinkassoauftrags kann der Kunde von der Bank den Ersatz des
hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
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(2) Soweit es sich bei dem Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, ist die Haftung der Bank fiir Schiaden der Héhe nach auf den Lastschrift-
betrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschaden handelt, ist die Haftung zuséatzlich auf hochstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese
Haftungsbeschrankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders iibernommen hat.

1.4.4  Haftungs- und Einwendungsausschluss

Anspriiche des Kunden nach Nummer 1.4.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgefiihrter Inkassoauf-
trage sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Monate nach dem Tag der Buchung mit einem fehlerhaft ausgefiihrten
Inkassovorgang hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden uber den Vorgang entsprechend dem fiir
Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fir den Fristbeginn
der Tag der Unterrichtung maf3geblich.

1.5 Sonstige Sonderregelungen mit Kunden, die keine Verbraucher sind
(1) Gegeniiber Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten § 675d Absatz 1, Absitze 3 bis 5 (Informationspflichten) und § 675f Absatz 5 Satz 2
(Auslagen und Entgelte fiir die Erfiillung von Nebenpflichten) des Biirgerlichen Gesetzbuchs nicht.

(2) Gegeniiber Kunden, die keine Verbraucher sind, gilt - soweit nicht anders vereinbart - abweichend von Nummer 19 Absatz 1 Satz 3 der Allge-
meinen Geschaftsbedingungen eine Mindestkiindigungsfrist der Bank von zwei Wochen.

1.6 Zurverfiigungstellung von Kopien der Lastschriftmandate

Auf Anforderung hat der Kunde der Bank innerhalb von sieben Geschaftstagen Kopien des SEPA-Lastschriftmandats (oder der bisherigen Einzugser-
michtigung gemaBR Nummer 2.4.2) bzw. des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats und gegebenenfalls weitere Informationen zu den eingereichten
Lastschriften zur Verfiigung zu stellen.

1.7 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemaoglichkeit

Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” ndher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Basis-Lastschrift

2.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens

Das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren richtet sich nach dem ,SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook” des European Payments Council (EPC).

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann ein Zahler liber seinen Zahlungsdienstleister an den Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro innerhalb
des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,Single Euro Payments Area”, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehdren die in der Anlage C.
genannten Staaten und Gebiete.

Fur die Ausfiihrung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss der Zahler vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das
SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Kunde als Zahlungsempfanger lost den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er Uber die Bank dem Zahlungsdienstleister des Zahlers die
Lastschriften vorlegt.

Der Zahler kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Be-
lastungsbuchung auf seinem Konto von seinem Zahlungsdienstleister die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags ohne Angabe von Griinden
verlangen. Dies fiihrt zu einer Riickgangigmachung der Gutschrift auf dem Konto des Kunden als Zahlungsempfanger.

2.2 Kundenkennungen

Fiir das Verfahren hat der Kunde

- die ihm von der Bank erteilte IBAN* — und bei grenziiberschreitenden Lastschrifteinziigen in Staaten auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsrau-
mes? zusitzlich den BIC? der Bank - als seine Kundenkennung sowie

- die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN - und bei grenziiberschreitenden Lastschrifteinziigen in Staaten auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsrau-
mes? zusitzlich den BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers — als die Kundenkennung des Zahlers zu verwenden.

Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften ausschlieBlich auf Grundlage der ihr Ubermittelten Kundenkennungen durchzufiihren.

2.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basis-Lastschriften konnen die Lastschriftdaten auch liber das Nachrichtenlibermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europdischen Union, in der Schweiz und in den USA
weitergeleitet werden.

2.4  SEPA-Lastschriftmandat
2.4.1  Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)

Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Basis-Lastschriften vom Zahler ein SEPA-Lastschriftmandat einholen. In dem SEPA-Lastschriftmandat
mussen die folgenden Erklarungen des Zahlers enthalten sein:

Ermé&chtigung des Kunden durch den Zahler, Zahlungen vom Konto des Zahlers mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und
- Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, die vom Kunden auf das Konto des Zahlers gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzuldsen.

Der Kunde muss hierzu den gemaB Anlage A. 1 beigefiigten Text oder einen inhaltsgleichen Text in einer Amtssprache der in Anlage C. genannten
Staaten und Gebiete gemaB den Vorgaben des European Payments Council* verwenden.
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Zusétzlich missen folgende Angaben im Mandat enthalten sein:
Name des Kunden, seine Adresse und seine Gliaubiger-ldentifikationsnummer (diese wird fiir in Deutschland ansissige Kunden von der Deutschen
Bundesbank® vergeben),
- Angabe, ob das Mandat fiir wiederkehrende Zahlungen oder fiir eine einmalige Zahlung gegeben wird, sowie
Name des Zahlers oder Bezeichnung geméf3 Anlage B. 2,
Kundenkennung des Zahlers (siehe Nummer 2.2),
Datum/Zeichnung durch den Zahler.

Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz

bezeichnet in Verbindung mit der Glaubiger-ldentifikationsnummer das jeweilige Mandat eindeutig,
- ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und

kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss dem Zahler nachtraglich bekannt gegeben werden.

Uber die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Lastschriftmandat zusatzliche Angaben enthalten.

2.4.2 Einzugsermichtigung als SEPA-Lastschriftmandat

(1) Der Kunde kann eine vor dem 1. Februar 2014 erteilte Einzugsermachtigung als SEPA-Lastschriftmandat nutzen. Dazu miissen die folgenden
Voraussetzungen vorliegen:
- Der Zahler hat dem Kunden als Zahlungsempfanger eine schriftliche Einzugserméachtigung erteilt, mit der er den Zahlungsempfanger erméachtigt,
Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Der Zahler und dessen Zahlungsdienstleister haben vereinbart, dass
— der Zahler mit der Einzugserméchtigung zugleich seinen Zahlungsdienstleister anweist, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulésen, und
— diese Einzugsermachtigung als SEPA-Lastschriftmandat genutzt werden kann.

(2) Die Einzugsermachtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
Bezeichnung des Zahlungsempfangers,
Bezeichnung des Zahlers,
Kundenkennung nach Nummer 2.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des Zahlers.

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermachtigung zusatzliche Angaben enthalten.

(3) Vor dem ersten SEPA-Basis-Lastschrifteinzug hat der Kunde den Zahler iiber den Wechsel vom Einzug per Einzugsermachtigungslastschrift auf
den Einzug per SEPA-Basis-Lastschrift unter Angabe von Glaubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz in Textform zu unterrichten. Auf
Nachfrage der Bank hat der Kunde die Unterrichtung des Zahlers nach Satz 1 in geeigneter Weise nachzuweisen.

(4) Die erste SEPA-Basis-Lastschrift, die nach dem Wechsel von der Einzugsermachtigungslastschrift erfolgt, wird als Erstlastschrift
gekennzeichnet. Im Datensatz der eingereichten Lastschriften ist als Datum der Unterschrift des Zahlers das Datum der Unterrichtung des Zahlers
nach Absatz 3 anzugeben. Dieses muss zwischen dem 9. Juli 2012 und mindestens fiinf Geschaftstage vor der Falligkeit der ersten SEPA-Basis-
Lastschrift liegen.

2.4.3 Aufbewahrungspflicht

Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte SEPA-Lastschriftmandat - einschlielich Anderungen - in der gesetzlich vorgegebenen Form auf-
zubewahren. Nach Erldschen des Mandats ist dieses noch fiir einen Zeitraum von mindestens 14 Monaten, gerechnet vom Einreichungsdatum der
letzten eingezogenen Lastschrift, aufzubewahren.

2.4.4  Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats durch einen Zahler

Widerruft ein Zahler gegeniiber dem Kunden ein SEPA-Lastschriftmandat, darf der Kunde keine weiteren SEPA-Basis-Lastschriften mehr auf Grund-
lage dieses SEPA-Lastschriftmandats einziehen.

Erhilt der Kunde eine SEPA-Basis-Lastschrift mit dem Riickgabegrund ,kein Mandat/nicht autorisierte Zahlung” (,no mandate/unauthorised
transaction”) zuriick, teilt der Zahlungsdienstleister des Zahlers damit dem Kunden mit, dass der Zahler das dem Kunden erteilte SEPA-Lastschrift-
mandat widerrufen hat. Der Kunde darf dann keine weiteren SEPA-Basis-Lastschriften mehr auf Grundlage dieses SEPA-Lastschriftmandats einzie-
hen.

2.5 Ankiindigung des Lastschrifteinzugs mittels SEPA-Basis-Lastschrift

Der Kunde hat dem Zahler spatestens 14 Kalendertage vor der Falligkeit der ersten Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift den Lastschrifteinzug
anzukiindigen (z. B. durch Rechnungsstellung); Kunde und Zahler kénnen auch eine andere Frist vereinbaren. Bei wiederkehrenden Lastschriften mit
gleichen Lastschriftbetragen geniigen eine einmalige Unterrichtung des Zahlers vor dem ersten Lastschrifteinzug und die Angabe der Falligkeitster-
mine.

2.6 Einreichung der SEPA-Basis-Lastschrift

(1) Das vom Zahler erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Kunden als Zahlungsempfinger. Dieser ibernimmt die Autorisierungsdaten und
etwaige zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag und der Falligkeitstag
der Lastschriftzahlung werden vom Kunden angegeben. Wird die SEPA-Basis-Lastschrift auf ein Konto des Zahlers auBerhalb des Europaischen
Wirtschaftsraumes? gezogen, ist im Datensatz zusitzlich die Anschrift des Zahlers anzugeben.

(2) Der Kunde libermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Beachtung der vereinbarten Einreichungs-
fristen an die Bank. Die Lastschrift ist gemafl Anlage B. zu kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers ist berechtigt, die Lastschrift nach
der Kennzeichnung zu bearbeiten.

(3) Fallt der im Datensatz vom Kunden angegebene Filligkeitstag auf keinen Geschiftstag der Bank, so gilt der folgende Geschiftstag als Fallig-
keitstag. Die Geschaftstage der Bank ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis”.
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(4) Reicht der Kunde zu einem SEPA-Lastschriftmandat in einem Zeitraum von 36 Monaten (gerechnet vom Filligkeitstermin der zuletzt vorgeleg-
ten SEPA-Basis-Lastschrift) keine SEPA-Basis-Lastschrift ein, hat er Lastschrifteinziige auf Basis dieses Mandats zu unterlassen und ist verpflichtet,
ein neues SEPA-Lastschriftmandat einzuholen, wenn er zukiinftig SEPA-Basis-Lastschriften von dem Zahler einziehen mochte. Die Bank ist nicht
verpflichtet, die Einhaltung der Ma3nahmen in Satz 1 zu prifen.

(5) Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgemil eingereichte SEPA-Basis-Lastschrift so an den Zahlungsdienstleister des Zahlers
Ubermitteln, dass die Verrechnung an dem im Lastschriftdatensatz enthaltenen Falligkeitstag ermoglicht wird.

2.7 Ausfiihrung des Zahlungsvorgangs und Riicklastschriften

(1) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von ihm dem Konto des Zahlers aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift belasteten Lastschriftbe-
trag der Bank zu.

(2) Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht eingeldsten oder wegen des Erstattungsverlangens des Zahlers zuriickgegebenen
Lastschrift macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift beziehungsweise die Gutschrift rlickgangig. Dies geschieht unabhangig davon, ob in der Zwi-
schenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

3 SEPA-Firmen-Lastschrift

3.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens

Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren richtet sich nach dem ,SEPA Business-to-Business Direct Debit Scheme Rulebook” des European Payments
Council (EPC). Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Zahlern genutzt werden, die keine Verbraucher® sind.

Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann ein Zahler Uber seinen Zahlungsdienstleister iber die Bank an einen Zahlungsempfanger Zahlun-
gen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,Single Euro Payments Area”, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehéren
die in der Anlage C. genannten Staaten und Gebiete.

Fur die Ausfiihrung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss

- der Zahlungsempfanger und sein Zahlungsdienstleister das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,

- der Zahler vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
- der Zahler seinem Zahlungsdienstleister die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats bestatigen.

Der Kunde als Zahlungsempfanger Lost den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er liber die Bank dem Zahlungsdienstleister des Zahlers die
Lastschriften vorlegt.

Der Zahler kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-Lastschrift von seinem Zahlungsdienstleister keine Erstattung des sei-
nem Konto belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

3.2 Kundenkennungen

Fur das Verfahren hat der Kunde

- die ihm von der Bank erteilte IBAN* — und bei grenziiberschreitenden Lastschrifteinziigen in Staaten auBerhalb des Europ&ischen Wirtschaftsrau-
mes? zusétzlich den BIC® der Bank - als seine Kundenkennung sowie

- die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN - und bei grenziiberschreitenden Lastschrifteinziigen in Staaten auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsrau-
mes? zusitzlich den BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers - als die Kundenkennung des Zahlers zu verwenden.

Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften ausschlieBlich auf Grundlage der ihr Gibermittelten Kundenkennungen durchzufiihren.

3.3  Ubermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Firmen-Lastschriften konnen die Lastschriftdaten auch tber das Nachrichtenlibermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europiischen Union, in der Schweiz und in den USA
weitergeleitet werden.

3.4  SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
3.4.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)

Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Firmen-Lastschriften vom Zahler ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat einholen. In dem SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandat missen die folgenden Erklarungen des Zahlers enthalten sein:
Ermachtigung des Kunden, Zahlungen vom Konto des Zahlers mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und
- Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, die vom Kunden auf das Konto des Zahlers gezogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulo-
sen.

Der Kunde muss hierzu den gemiB3 Anlage A. 2 beigefligten Text oder einen inhaltsgleichen Text in einer Amtssprache der in Anlage C. genannten
Staaten und Gebiete gemaB den Vorgaben des European Payments Council* verwenden.

Zusatzlich missen folgende Angaben im Mandat enthalten sein:
- Name des Kunden, seine Adresse und seine Glaubiger-ldentifikationsnummer (diese wird fiir in Deutschland ansissige Kunden von der Deutschen
Bundesbank?® vergeben),
- Angabe, ob das Mandat fiir wiederkehrende Zahlungen oder eine einmalige Zahlung gegeben wird, sowie
Name des Zahlers,
Kundenkennung des Zahlers (siehe Nummer 3.2),
Datum/Zeichnung durch den Zahler.
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Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz

bezeichnet in Verbindung mit der Glaubiger-Identifikationsnummer das jeweilige Mandat eindeutig,
- ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und

kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss dem Zahler nachtraglich bekannt gegeben werden.

Uber die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat zusétzliche Angaben enthalten.

3.4.2 Aufbewahrungspflichten

Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat - einschlieBlich Anderungen - in der gesetzlich vorgegebenen
Form aufzubewahren. Nach Erléschen des Mandats ist dieses noch fiir einen Zeitraum von mindestens 14 Monaten, gerechnet vom Einreichungsda-
tum der letzten eingezogenen Lastschrift, aufzubewahren.

3.5 Ankiindigung des Lastschrifteinzugs mittels SEPA-Firmen-Lastschrift

Der Kunde hat dem Zahler spatestens 14 Kalendertage vor der Falligkeit der ersten Zahlung mittels SEPA-Firmen-Lastschrift den Lastschrifteinzug
anzukiindigen (z. B. durch Rechnungsstellung); Kunde und Zahler kénnen auch eine andere Frist vereinbaren. Bei wiederkehrenden Lastschriften mit
gleichen Lastschriftbetragen genligen eine einmalige Unterrichtung des Zahlers vor dem ersten Lastschrifteinzug und die Angabe der Falligkeits-
termine.

3.6 Einreichung der SEPA-Firmen-Lastschrift

(1) Das vom Zahler erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt beim Kunden. Dieser {ibernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zusatz-
liche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag und der Falligkeitstag der Last-
schriftzahlung werden vom Kunden angegeben. Wird die SEPA-Firmen-Lastschrift auf ein Konto des Zahlers auBerhalb des Europaischen
Wirtschaftsraumes? gezogen, ist im Datensatz zusitzlich die Anschrift des Zahlers anzugeben.

(2) Der Kunde iibermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Beachtung der vereinbarten Einrei-
chungsfristen an die Bank. Die Lastschrift ist gemaf3 Anlage B. zu kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers ist berechtigt, die Lastschrift
nach der Kennzeichnung zu bearbeiten.

(3) Fallt der im Datensatz vom Kunden angegebene Filligkeitstag auf keinen Geschiftstag der Bank, so gilt der folgende Geschiftstag als Fillig-
keitstag. Die Geschaftstage der Bank ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis”.

(4) Reicht der Kunde zu einem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat in einem Zeitraum von 36 Monaten (gerechnet vom Filligkeitstermin der zuletzt
vorgelegten SEPA-Firmen-Lastschrift) keine SEPA-Firmen-Lastschrift ein, hat er Lastschrifteinziige auf Basis dieses Mandats zu unterlassen und ist
verpflichtet, ein neues SEPA-Firmenlastschrift-Mandat einzuholen, wenn er zukiinftig SEPA-Firmen-Lastschriften von dem Zahler einziehen mochte.
Die Bank ist nicht verpflichtet, die Einhaltung der MaBnahme in Satz 1 zu priifen.

(5) Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgemif eingereichte SEPA-Firmen-Lastschrift so an den Zahlungsdienstleister des Zahlers {iber-
mitteln, dass die Verrechnung an dem im Lastschriftdatensatz enthaltenen Falligkeitstag ermoglicht wird.

3.7 Ausfiihrung des Zahlungsvorgangs und Riicklastschriften

(1) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von ihm dem Konto des Zahlers aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift belasteten
Lastschriftbetrag der Bank zu.

(2) Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht eingelésten Lastschrift macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift riickgéngig. Dies ge-
schieht unabhangig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.
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Anlage A. 1: Text fiir das SEPA-Lastschriftmandat (SEPA Direct Debit Mandate) des Zahlers im SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren

,SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermachtige/Wir ermachtigen

(Name des Zahlungsempfingers) ‘

Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von

(Name des Zahlungsempféngers) ‘

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Hinweis: Ich kann/Wir kénnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.”

Anlage A. 2: Text fiir das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat (SEPA Business-to-Business Direct Debit Man-
date) des Zahlers im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren

,SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
Ich erm3chtige/Wir ermachtigen

(Name des Zahlungsempféngers)

Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von

(Name des Zahlungsempfingers)

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich
bin/Wir sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einldsung eine Erstattung des belasteten Betrags zu verlangen. Ich bin/Wir sind
berechtigt, mein/unser Kreditinstitut bis zum Filligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulésen.”

Anlage B. 1: Kennzeichnung der jeweiligen Lastschriftverfahren im Datensatz

Lastschriftverfahren Kennzeichnung im entsprechenden Datensatz

SEPA-Basis-Lastschriftverfahren als Variante
- Standard-Lastschrift (CORE) - ,CORE“im Element ,Code“
der Elementgruppe ,Local Instrument®

SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren
- ,B2B“im Element ,Code“
der Elementgruppe ,Local Instrument*

Anlage B. 2: Name des Zahlers gemaf3 Nummer 2.4.1 Absatz 3 dritter Spiegelstrich

Sofern ein Lastschriftmandat fiir eine SEPA-Basis-Lastschrift (,Local Instrument“ enthilt ,CORE*) am POS (Point Of Sale/Kartenter-
minal) aus Bankkartendaten generiert wird und soweit der Name des Zahlers nicht verfiigbar ist, kénnen zur Identifizierung des
Zahlers anstelle des Namens auch Daten der Karte wie folgt angegeben werden: Konstante /CDGM (Card Data Generated
Mandate), gefolgt von /Kartennummer, /Kartenfolgenummer und /Verfalldatum der Karte (vierstellig im Format JJMM). Soweit die
Kartennummer nicht verfugbar ist, ist die PAN zu verwenden. Um eine gleiche Feldldnge Kartennummer/PAN zu bewirken, ist die
Kartennummer linksbiindig mit Nullen auf 19 Stellen aufzufiillen.
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Anlage C.: Liste der zu SEPA gehdrenden Staaten und Gebiete
1 Staaten des Europiischen Wirtschaftsraums (EWR)
1.1 Mitgliedstaaten der Européaischen Union

Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien,
Ungarn sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten

Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete

Albanien, Andorra, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes Konigreich
von Grof3britannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Miquelon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

2 Zum Europdischen Wirtschaftsraum gehdren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).

L Siehe hierzu unter: www.epc-cep.eu.

5 Siehe hierzu unter: http://glaeubiger-id.bundesbank.de.

6 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natiirliche Person, die ein Rechtsgeschaft zu einem Zwecke abschlieBt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbststandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet
werden kann.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir die Vermietung von Schrankfachern

Fassung: Marz 2016

1 Einzelzutrittsrecht, Widerruf
(1) Ist das Schrankfach von mehreren Personen gemietet, ist jede allein zutrittsberechtigt.

(2) Jeder Mieter kann die Einzelzutrittsberechtigung der anderen Mieter jederzeit mit Wirkung fiir die Zukunft der Bank gegeniiber widerrufen. Der
Widerruf sollte aus Beweisgriinden moglichst in Textform erfolgen. Nach einem Widerruf sind die Mieter nur noch gemeinsam zutrittsberechtigt.

2 Zutrittsnachweis

Die Bank kann den Zutritt zum Schrankfach davon abhingig machen, dass der Mieter seine Zutrittsberechtigung nachweist (z. B. durch Vorlage eines
amtlichen Ausweises sowie einer Einlasskarte).

3 Pflichten des Mieters

(1) Der Mieter hat Schliissel und sonstige Zugangsmedien sorgfiltig aufzubewahren und bei Vertragsende zuriickzugeben. Ein Verlust ist der Bank
unverziiglich anzuzeigen. Der Mieter hat fiir alle Kosten aufzukommen, die dadurch entstehen, dass ihm die Schliissel abhandengekommen sind.
Gleiches gilt, wenn durch sein Verschulden das Schloss, andere Teile des Schrankfachs oder die Schlissel unbrauchbar geworden sind und erneuert
werden missen.

(2) Ist fur den Zutritt zum Schrankfach eine Geheimzahl zu verwenden, hat der Mieter zur Vermeidung von Missbrauchen dafiir Sorge zu tragen,
dass keine andere Person Kenntnis von der Geheimzahl erlangt. Die Geheimzahl sollte insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer
Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden.

Das Offnen des Faches erfolgt durch den Mieter allein; dieser hat dafiir zu sorgen, dass das Schrankfach ordnungsgemaB wieder verschlossen wird.

L Verantwortlichkeit fiir den Schrankfachinhalt

Die Bank nimmt von dem Schrankfachinhalt keine Kenntnis; jeder Mieter hat dafiir zu sorgen, dass der Schrankfachinhalt nicht durch in den einge-
brachten Gegenstdnden selbst begriindete Ursachen - wie z. B. durch Feuchtigkeit, Rost oder Motten - Schaden nimmt. Der Mieter darf das
Schrankfach nicht zur Aufbewahrung von gefahrlichen - insbesondere feuergefahrlichen — Sachen benutzen.

5 Vollmacht, Widerruf

(1) Der Mieter soll eine Schrankfachvollmacht méglichst nur auf dem bei der Bank erhiltlichen Vordruck erteilen. Eine anders gefasste Vollmacht,
die sich nicht ausdriicklich auf den Zutritt zum Schrankfach erstreckt, braucht die Bank mit Riicksicht auf die Eigenart und Vertraulichkeit des
Schrankfachverhaltnisses nicht als Schrankfachvollmacht anzusehen. Eine Vollmacht, die den Zutritt zum Schrankfach gestattet, soll nicht mit
einschrankenden Anweisungen - z. B. mit der Beschrankung auf die Entgegennahme bestimmter Sachen - versehen sein; andernfalls kann die Bank
die Vollmacht zuriickweisen.

(2) Eine Schrankfachvollmacht kann nur von allen Mietern gemeinsam erteilt werden.

(3) Der Mieter kann die Vollmacht jederzeit mit Wirkung fiir die Zukunft der Bank gegeniiber widerrufen. Der Widerruf sollte aus Beweisgriinden
moglichst in Textform erfolgen. Ist die Schrankfachvollmacht von mehreren Mietern erteilt, fihrt bereits der Widerruf durch einen Mieter zum Er-
léschen der Vollmacht.

6 Mietdauer, Kiindigung

(1) Das Mietverhiltnis kann vom Mieter jederzeit, von der Bank unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von drei Monaten, gekiindigt werden. Meh-
rere Mieter kdnnen das Kiindigungsrecht nur gemeinsam austiben.

(2) Bei einem Mietverhiltnis mit mehreren Mietern kénnen nach dem Tod eines Mieters der oder die liberlebende(n) Mieter das Mietverhiltnis ohne
Mitwirkung der Erben kiindigen.

(3) Raumt der Mieter das Schrankfach innerhalb von drei Monaten nach Vertragsende nicht, so ist die Bank berechtigt, das Schrankfach auf seine
Kosten in Gegenwart eines Zeugen unter Aufnahme eines Protokolls 6ffnen zu lassen und den Inhalt des Schrankfachs gerichtlich zu hinterlegen.
Die Bank wird sich bemiihen, den Mieter vorher hieriiber zu benachrichtigen.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen flir die Immobilienvermittlung

Fassung: Januar 2016

1  Samtliche Angebote sind freibleibend und basieren auf Informationen, die der Eigentiimer erteilt hat; eine Haftung fir deren Richtigkeit und
Vollstandigkeit kann deshalb nicht tbernommen werden. Zwischenverkauf bzw. -vermietung bleibt dem Eigentiimer vorbehalten.

2 Alle Angebote und sonstigen Mitteilungen sind nur fir den Adressaten bestimmt und mussen vertraulich behandelt werden. Erfolgt
gleichwohl eine Weitergabe an Dritte und kommt dadurch ein Vertrag zustande, so kann der Adressat — unbeschadet weiterer Schadensersatzan-
spriiche — Schadensersatz in Hohe der vereinbarten Provision schulden.

3 Ist dem Adressaten eine nachgewiesene Vertragsabschlussgelegenheit bekannt, hat er dies unter Offenlegung der Informationsstelle unverziig-
lich mitzuteilen.

4  Wird ein angebotenes Objekt spater durch Dritte erneut angeboten, erlischt dadurch der Provisionsanspruch des Erstanbieters nicht. Um eine
doppelte Provisionszahlung zu vermeiden, wird empfohlen, den nachfolgenden Anbietern die Vorkenntnis in Textform mitzuteilen und auf deren
Maklerdienste zu verzichten.

5 Der Auftraggeber wird den Makler unverzuglich von einem Vertragsabschluss unterrichten; er ist verpflichtet, ihm eine Vertragsabschrift zu
Ubersenden.

6  Der Makler kann sowohl fur den Kaufer als auch fur den Verkaufer tétig werden und von beiden eine Provision verlangen.

7  Kommt es aufgrund der Tatigkeit des Maklers zum Abschluss eines Vertrags (z. B. Kauf, Miete, Pacht), wird die ortstibliche Provision geschuldet,
sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird. Dies gilt auch dann, wenn die Bedingungen des Vertrags von den in dem Uberlassenen
Angebot genannten Konditionen abweichen. Ein Provisionsanspruch entsteht auch, wenn der Vertrag erst nach Vertragsbeendigung abgeschlossen
wird.

Der Provisionsanspruch ist mit dem Vertragsabschluss tiber das nachgewiesene bzw. vermittelte Objekt féllig.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir die Nutzung zentraler Authentifizie-
rungsdienste im OnlineBanking

Stand: Januar 2021

1 Leistungsangebot

(1) Die Bank stellt dem Teilnehmer einen zentralen Authentifizierungsdienst (nachfolgend: ,,CAS” (Central Authentication Services) genannt) zur si-
cheren Identifizierung gegentber Dritten als weitere Funktionalitat ihres OnlineBanking-Angebots zur Verfuigung. Der CAS ermdglicht es dem Teil-
nehmer, sich bei bestimmten Drittanbietern, die Onlineangebote liber Websites, Apps und andere digitale Kanéle bereitstellen, mit seinem Zugang
fir das OnlineBanking anzumelden und seine bei der Bank gespeicherten Daten zur Identifizierung zu nutzen.

(2) Die vorliegenden Sonderbedingungen ergénzen die geltenden Sonderbedingungen fiir das OnlineBanking sowie die Vereinbarung tber die
Nutzung des OnlineBanking und gehen diesen im Falle eines Widerspruchs vor.

(3) Der Teilnehmer kann den CAS im Rahmen des von der Bank bereitgestellten Funktionsumfangs und ausschlieBlich gegentber solchen Drittan-
bietern nutzen, die direkt oder Uiber sogenannte zentrale Vermittlungsdienste, wie z. B. YES.com, am CAS teilnehmen (sogenannte ,Akzeptanzstel-
len”), sowie gegenuber Vertrauensdienstanbietern.

2 Voraussetzungen fiir die Nutzung des CAS

Die Nutzung des CAS setzt voraus, dass der Teilnehmer Zugang zum OnlineBanking der Bank erhélt und im Wege eines OnlineBanking-Auftrags
nach Nr. 4.1 der Sonderbedingungen fir das OnlineBanking die vorliegenden Sonderbedingungen akzeptiert.

3 Funktionsumfang des CAS

3.1 Sichere Identifikation als Vertragspartner

(1) Mit dem CAS kann sich der Teilnehmer gegenuber einer oder mehreren Akzeptanzstellen als Vertragspartner sicher identifizieren. Vorausset-
zung dafir ist, dass die Akzeptanzstelle dem Teilnehmer die Nutzung des CAS anbietet und der Teilnehmer sich mit seinen Zugangsdaten nach
Ziffer 3 der Sonderbedingungen fiir das OnlineBanking in seinem OnlineBanking anmeldet sowie die jeweilige Akzeptanzstelle im Wege eines
OnlineBanking-Auftrags nach Nr. 4.1 der Sonderbedingungen fur das OnlineBanking freischaltet.

(2) Vor der Freischaltung werden dem Teilnehmer die zum Zwecke der Identifizierung erforderlichen Daten (,Identifizierungsdaten”) zur Besta-
tigung angezeigt, soweit sie sich unmittelbar auf seine Person beziehen. Die Bank wird nach Freischaltung durch den Teilnehmer der Akzeptanz-
stelle die Identifizierungsdaten sowie eine dem Teilnehmer zugeordnete, eindeutige CAS-ID (,CAS-ID") Gbermitteln. Mit der Freischaltung entbindet
der Teilnehmer die Bank fiir die Zwecke der Ubermittlung der Identifizierungsdaten und der CAS-ID an die Akzeptanzstelle vom Bankgeheimnis. Die
Bank Ubermittelt der freigeschalteten Akzeptanzstelle die Identifizierungsdaten, die sie im Rahmen der bestehenden Vertragsbeziehung vom Teil-
nehmer erhoben und gespeichert hat. Die Bank Ubernimmt keine Gewahr fiir die Aktualitit und Richtigkeit der Gbermittelten Identifizierungsdaten.

(3) Eine Freischaltung bleibt grundsatzlich gultig, soweit und solange sich die Kategorien und der Zweck der Identifizierungsdaten nicht &ndern
und der Teilnehmer die Freischaltung nicht aufhebt.

(4) In einer Ubersicht im OnlineBanking kann der Teilnehmer die von ihm vorgenommenen Freischaltungen einsehen, verwalten sowie fiir die Zu-
kunft aufheben.

(5) Ist eine Freischaltung bereits erfolgt, Ubermittelt die Bank bei weiterer Nutzung des CAS durch den angemeldeten Teilnehmer gegentiber der
freigeschalteten Akzeptanzstelle dieser zur Identifikation des Teilnehmers priméar die CAS-ID. Die Identifizierungsdaten werden erneut Ubermittelt,
soweit die Akzeptanzstelle diese zur Identifikation oder zur Aktualisierung der bei ihr gespeicherten Daten des Teilnehmers anfordert.

(6) Die Akzeptanzstelle identifiziert den Teilnehmer mithilfe der Identifizierungsdaten sowie der CAS-ID und ermdglicht ihm so die Anmeldung fir
die von ihr angebotenen Dienste. Die Anmeldung, ebenso wie die Inanspruchnahme der angebotenen Dienste, erfolgt gemafB den Bedingungen der
Akzeptanzstelle. Die Bank ist an diesem Vertragsverhéltnis nicht beteiligt. Insbesondere ist die Bank weder Vertreter noch Erfillungsgehilfe der
Akzeptanzstelle.

(7) Die Bank Ubermittelt die Identifizierungsdaten sowie die CAS-ID ausschlieBlich zum Zweck der Identifizierung des Teilnehmers fur den Zugang
zu Onlineangeboten der Akzeptanzstelle. Die Verwendung der Identifizierungsdaten sowie der CAS-ID durch die Akzeptanzstelle flr andere
Zwecke richtet sich ausschlieBlich nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

3.2 Identifikation nach dem Geldwaschegesetz

(1) Soll die Authentifizierung des Teilnehmers nach Nr. 3.1 zur Identifizierung nach dem Geldwaschegesetz (GwG) erfolgen, Uberpriift die Bank
zusétzlich, ob die bei ihr gespeicherten Daten noch innerhalb der zuldssigen Frist erhoben wurden und vollsténdig sind. Eine dartiberhinausgehende
Prufung auf Richtigkeit und Aktualitét Gbernimmt die Bank nicht.

(2) Sind die von der Bank gespeicherten Daten des Teilnehmers unvollsténdig oder veraltet, gilt Folgendes: Der Teilnehmer erhélt die Mdglichkeit,
sich mit den von der Bank angebotenen Identifizierungsverfahren (z. B. Videolegitimation, POSTIDENT, Identifizierung in der Filiale) emeut gegen-
Uber der Bank zu identifizieren. Bei der Identifizierung durch Drittanbieter im Auftrag der Bank gelten ergdnzend deren Bestimmungen. Nach er-
folgreicher Durchfiihrung der Identifizierung speichert die Bank die aktualisierten und vervollsténdigten Daten des Teilnehmers.

(3) AnschlieBend stellt die Bank der Akzeptanzstelle die bei ihr gespeicherten Daten zur geldwascherechtskonformen Identifikation zur Verfligung.
Auf Anforderung der Akzeptanzstelle stellt die Bank dieser Kopien der fur die Identifizierung erforderlichen Dokumente zur Verfligung.
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3.3 Unterschrift in elektronischer Form

(1) Der Teilnehmer kann den CAS nach MaBgabe der folgenden ergénzenden Regelungen auch zur Vorbereitung der Abgabe einer elektroni-
schen Unterschrift mittels einer sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur nutzen.

(2) Entscheidet sich der Teilnehmer dafiir, eine rechtsverbindliche Erklérung in elektronischer Form gegentiber einer Akzeptanzstelle abzugeben, so
hat er nach Auswahl seiner Bank die Mdglichkeit, sich in das OnlineBanking seiner Bank einzuloggen. Dort kann der Teilnehmer einen mit der Bank
kooperierenden Vertrauensdienstanbieter mit der Erstellung einer elektronischen Signatur beauftragen. Der Teilnehmer beauftragt unmittelbar den
Vertrauensdienstanbieter und es gelten dessen Nutzungsbedingungen. Die Bank ist an dem Vertragsverhaltnis zwischen dem Teilnehmer und dem
Vertrauensdienstanbieter bzw. dem Vertragsverhéltnis zwischen dem Teilnehmer und der Akzeptanzstelle nicht beteiligt, auch nicht als Vertreter
oder Erfillungsgehilfe.

(3) Die Bank wird die vom Vertrauensdienst angeforderten Identifizierungsdaten entsprechend Nr. 3.1 an den Vertrauensdienstanbieter nach
dessen Beauftragung durch den Teilnehmer Gbermitteln. Voraussetzung hierfur ist, dass ein vollstandiger und hinreichend aktueller Datensatz bei
der Bank vorliegt; Nr. 3.2 gilt entsprechend.

(4) Der Vertrauensdienstanbieter generiert mithilfe der von der Bank Ubermittelten Identifizierungsdaten ein Zertifikat. Dieses Zertifikat kann der
Teilnehmer nutzen, um das gewlinschte Dokument bei der Akzeptanzstelle mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen.

4 Sperrung

Erganzend zu Nr. 9 der Sonderbedingungen fur das OnlineBanking kann die Bank Akzeptanzstellen und Vertrauensdienstanbietern die Nutzung des
CAS verweigern, wenn sachliche Griinde im Zusammenhang mit einer nicht autorisierten oder betriigerischen Nutzung vom CAS durch die
Akzeptanzstelle oder den Vertrauensdienstanbieter es rechtfertigen.

5 Ergdnzende Sorgfalts- und sonstige Mitwirkungspflichten des Teilnehmers

(1) Zur Vermeidung von Missbrauch im Zusammenhang mit den CAS-Diensten kommt der Einhaltung der geltenden Sorgfalts- und sonstigen Mit-
wirkungspflichten des Teilnehmers insbesondere nach Nr. 11 der AGB der Bank sowie Nrn. 7 und 8 der Sonderbedingungen fiir das OnlineBanking
besondere Bedeutung zu. Denn insbesondere wenn der Teilnehmer nicht alle zumutbaren Vorkehrungen trifft, um seine Authentifizierungselemen-
te vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen, besteht die Gefahr, dass das OnlineBanking im Zusammenhang mit dem CAS missbrauchlich verwendet
oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird, um Identifizierungsdaten an Dritte und Vertrauensdienstanbieter zu Gbertragen.

(2) Erganzend zu Nr. 7.3 der Sonderbedingungen fur das OnlineBanking gilt Folgendes: Soweit die Bank ihm die Identifizierungsdaten im Rahmen
der Freischaltung zur Bestatigung anzeigt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestdtigung die angezeigten Identifizierungsdaten zu prtfen und
bei Feststellungen von Abweichungen den Vorgang abzubrechen.

(3) Unbeschadet der vorstehenden Absatze gilt ergdnzend zu Nr. 11 Absatz 1 der AGB der Bank Folgendes: Zur ordnungsgemaBen Abwicklung
des Geschéaftsverkehrs im Rahmen der CAS-Dienste ist es zudem erforderlich, dass der Teilnehmer der Bank Anderungen, die seine Identifizierungs-
daten betreffen, unverziglich mitteilt.

6 Ergdnzende Haftungsregelungen

(1) Kommt es zu Fehlern bei der Ubermittlung von ldentifizierungsdaten, da der Teilnehmer seine Pflichten verletzt hat, insbesondere, wenn er
trotz Abweichungen im Sinne von Nr. 5 Absatz 2 den Vorgang nicht abgebrochen oder entgegen Nr. 5 Absatz 3 Anderungen, die seine Identifizie-
rungsdaten betreffen, nicht unverziglich mitgeteilt hat, trégt der Teilnehmer den der Bank hierdurch entstandenen Schaden, es sei denn, er hat die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten.

(2) Beruhen nicht autorisierte Nutzungen des CAS auBBerhalb der Ausflihrung nicht autorisierter Zahlungsvorgange (z. B. Identitatsmissbrauch beim
Abschluss von Vertrdgen mit Akzeptanzstellen) vor der Sperranzeige gemaB Nr. 8.1 der Sonderbedingungen fiir das OnlineBanking auf der Nutzung
eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder auf sonstiger missbrauchlicher Nutzung eines Authentifi-
zierungselements und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen Grundsétzen des Mit-
verschuldens. Nrn. 10.2.2, 10.2.3 und 10.2.4 der Sonderbedingungen fir das OnlineBanking gelten entsprechend. Die Haftung der Bank fiir Schaden
des Kunden richtet sich nach Nr. 3 der AGB der Bank.
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Sonderbedingungen fiir die Nutzung von Multibanking-
Zusatzdiensten im OnlineBanking

Stand: Februar 2020

1 Leistungsangebot

(1) Die Bank stellt dem Teilnehmer in Erganzung ihres OnlineBanking-Angebots eine Multibanking-Funktion (Multibanking) und darauf aufbau-
ende Zusatzdienste (Multibanking-Zusatzdienste) als weitere Funktionalitdten zur Verfligung. Die vorliegenden Sonderbedingungen erganzen die
geltenden Sonderbedingungen fir das OnlineBanking sowie die Vereinbarung tber die Nutzung des OnlineBanking und gehen diesen im Fall eines
Widerspruchs vor.

(2) Dem Teilnehmer stehen das Multibanking sowie die Multibanking-Zusatzdienste Uber die gleichen Zugangswege zur Verfiigung wie auch das
OnlineBanking. Mdglich sind im Rahmen des Angebots insbesondere der Abruf via PC oder mobilem Endgerét, wie Smartphone und Tablet. Letzte-
res kann die Installation einer Bank-Applikation erfordern, fir die besondere Nutzungsbedingungen gelten.

(3) Die Multibanking-Funktion ermdglicht die Einbindung von weiteren Konten des Teilnehmers (Fremdbankkonten) bei anderen Kreditinstituten
bzw. Zahlungsdienstleistern (Fremdbanken) in einer Kontoubersicht im OnlineBanking der Bank. Eingebunden werden kénnen Zahlungskonten
sowie weitere Konten, wie z. B. Sparkonten, Depotkonten, Kreditkartenkonten und sonstige Konten, sofern die Bank dies zuldsst. Dartber hinaus
kann der Teilnehmer weitere Zusatzdienste in dem von der Bank angebotenen Umfang auswahlen.

(4) Voraussetzung fur die Einbindung eines Fremdbankkontos ist, dass der Teilnehmer am OnlineBanking der Fremdbank teilnimmt, diese den Ab-
ruf der Kontoinformationen Uber eine Schnittstelle zuldsst und der Teilnehmer dem Abruf von Kontoinformationen bei der Fremdbank durch Aus-
wahl des betreffenden Kontos zur Anzeige gemaB Ziffer 2.1 Absatze 2 und 3 dieser Sonderbedingungen ausdrticklich zugestimmt hat.

(5) Der Abruf der Kontoinformationen erfolgt durch die Bank im Auftrag des Teilnehmers. Die Bank geht kein Vertragsverhéltnis zur kontofuhren-
den Fremdbank ein. Der Teilnehmer ist allein verantwortlich fir die Einhaltung der Nutzungsbedingungen der Fremdbank.

(6) Ist der Teilnehmer Mitinhaber oder Kontobevollmachtigter aufgrund einer Vollmacht, so ist er zur Nutzung der Multibanking-Zusatzdienste nur
berechtigt, wenn der Mitinhaber bzw. der Vollmachtgeber ihn hierzu ermachtigt hat. Der Teilnehmer nutzt diese Dienste insoweit als Vertreter des
Kontoinhabers bzw. Mitkontoinhabers. Der Kontobevollméchtigte ist dennoch auch im eigenen Namen verpflichtet, die in diesen Bedingungen ent-
haltenen Regelungen als Teilnehmer einzuhalten.

(7)  Zur Nutzung der Multibanking-Zusatzdienste muss sich der Teilnehmer gegentiiber der Fremdbank als berechtigter Kontoinhaber oder Bevoll-
maéchtigter authentifizieren. Die Authentifizierung erfolgt geméaB der Vereinbarung zwischen Teilnehmer und Fremdbank.

2 Funktionsumfang der Multibanking-Zusatzdienste

2.1 Anzeige Konto- und Umsatziibersicht

(1) Im OnlineBanking der Bank werden dem Teilnehmer in der Konto- und Umsatziibersicht die Konten der Bank sowie die jeweils eingebundenen
Fremdbankkonten angezeigt.

(2) Zur Einbindung der Fremdbankkonten wahlt der Teilnehmer die kontofiihrende Fremdbank mittels Namen, BIC oder Bankleitzahl aus. Anschlie-
Bend gibt er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kontonummer, Anmeldename) fiir das OnlineBanking der Fremdbank an und weist sich
unter Verwendung des oder der von der Fremdbank angeforderten Authentifizierungselemente(s) aus. Der Teilnehmer wahlt aus den der betref-
fenden Teilnehmerkennung zugeordneten Fremdbankkonten diejenigen Konten aus, die in die Konto- und Umsatzibersicht Gbernommen werden
sollen.

(3) Der Teilnehmer erteilt seine ausdriickliche Zustimmung dazu, dass die Bank auf die Kontoinformationen der ausgewahlten Konten zum Zwecke
der Einbindung in die Konto- und Umsatzibersicht zugreifen und diese speichern und nutzen darf. Davon umfasst sind bspw. der aktuelle Konto-
stand sowie die furr einen von der Fremdbank bestimmten Zeitraum abrufbaren Umsatzinformationen, in der Regel Betrag, Empfénger, Verwen-
dungszweck und Datum.

(4) Die Kontoinformationen werden gespeichert und dem Teilnehmer bei jeder Anmeldung zum OnlineBanking angezeigt.

(5) Die Teilnehmerkennung und Authentifizierungselemente zum eingebundenen Fremdkonto werden nur gespeichert, wenn der Teilnehmer die
Aktualisierungsfunktion auswahlt. In diesem Fall beauftragt der Teilnehmer die Bank, die Kontoinformationen regelmaBig mithilfe der Teilnehmer-
kennung und Authentifizierungselemente unabhdngig von der Anmeldung des Teilnehmers im OnlineBanking der Bank automatisiert abzurufen
und die abgerufenen Kontoinformationen in die Konto- und Umsatzibersicht zu Gbernehmen. Der Teilnehmer kann die aktualisierten Kontoinfor-
mationen bei der nachsten Anmeldung zum OnlineBanking in der Konto- und Umsatzilbersicht einsehen. Der Zeitpunkt der jeweiligen Aktualisie-
rung ist in der Kontoubersicht angegeben. Nach dem letzten Aktualisierungszeitraum liegende Umsétze sind in der Konto- und Umsatzanzeige nicht
berticksichtigt.

(6) Wahlt der Teilnehmer die automatische Aktualisierung nicht aus, werden die Teilnehmerkennung und Authentifizierungselemente zum Fremd-
konto nicht gespeichert. Der Teilnehmer kann dann die Kontoinformationen manuell aktualisieren. Fur eine manuelle Aktualisierung sind die Teilneh-
merkennung und Authentifizierungselemente zum Fremdbankkonto zum Abruf der Kontoinformationen erneut einzugeben.

(7) Die Speicherung der Teilnehmerkennung und der Authentifizierungselemente zum Zwecke der automatischen Aktualisierung der Kontoinfor-
mationen bedarf gegebenenfalls einer periodischen Erneuerung der Einwilligung des Teilnehmers. Die Bank wird den Teilnehmer hierauf hinweisen.
Bei Anderungen der Teilnehmerkennung und Authentifizierungselemente zum Fremdbankkonto sind die Zugangsdaten ebenfalls im Onlinebereich
der Bank zu d@ndern, da andernfalls eine Aktualisierung nicht moglich ist.

(8) Der Teilnehmer kann jederzeit Fremdbankkonten aus der Konto- und Umsatztbersicht entfernen. In diesem Fall werden samtliche bei der Bank
gespeicherten Daten zu diesen Konten automatisch geldscht, es sei denn, zwingende gesetzliche Regelungen oder die weiteren vom Teilnehmer ge-
wahlten Funktionen verlangen eine weitere Speicherung.
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2.2 Weitere Zusatzdienste

(1) Darlber hinaus bietet die Bank weitere Multibanking-Zusatzdienste an, die der Teilnehmer einzeln durch Betatigung eines entsprechenden
Aktivierungsbuttons auswahlen und jederzeit abwahlen kann. Der Teilnehmer erteilt seine ausdriickliche Zustimmung dazu, dass die Bank auf die
Kontoinformationen zu Zwecken des aktivierten Zusatzdienstes zugreifen und diese speichern und nutzen darf.

(2) Der Zusatzdienst ,frei verfligbares Geld” bietet dem Teilnehmer eine Prognose des frei verfligbaren Geldes bis zum nachsten Gehaltseingang.
Die Prognose basiert auf einer finanzmathematischen Analyse der zuriickliegenden Ein- und Ausgdnge auf samtlichen eingebundenen Zahlungskon-
ten einschlieBlich der Zahlungskonten bei der Bank und soll dem Teilnehmer eine Einschatzung der Entwicklung seiner Liquiditat ermoglichen. Nicht
beriicksichtigt wird die auf sonstigen Konten (z. B. Geldmarktkonten, Sparkonten) vorhandene Liquiditét. Die Aussagekraft der Prognose ist unter
anderem davon abhéngig, dass es sich bei den eingebundenen Zahlungskonten um solche des Teilnehmers handelt, die Ein- und Ausgaben des Teil-
nehmers im Wesentlichen Uber diese Zahlungskonten abgewickelt werden und eine regelméaBige Aktualisierung der tber die Konten vorgenomme-
nen Umsé&tze im Multibanking erfolgt.

(3) Der Zusatzdienst ,Umsatzanalyse” ordnet die Umsétze bestimmten vorgegebenen Kategorien zu und erméglicht so dem Teilnehmer einen
Uberblick tber die Gesamteinnahmen oder -ausgaben je Kategorie. Der Teilnehmer hat die Méglichkeit, Daten manuell einzugeben und selbst
Umsédtze bestimmten Kategorien zuzuordnen. Die Kategorien und die Zuordnung der Umsétze sind unverbindliche Vorschlage der Bank auf der
Grundlage einer Analyse der Umsatzdaten. Der Teilnehmer kann die Kategorien jederzeit andern und eigene Kategorien erstellen.

(4) Der Zusatzdienst ,Vertragstbersicht” er6ffnet dem Teilnehmer die Méglichkeit, Vertrage in einer Anwendung gebuindelt zu verwalten. Die
Ubersicht erfasst sowohl Finanzdienstleistungen als auch Vertrdge bei Nicht-Finanzdienstleistern, wie z. B. Energieversorgern und Telekommunika-
tionsanbietern. Die Vertragsinformationen werden auf Grundlage einer Analyse der Kontoinformationen erhoben, wie sie sich aus den Kontoum-
satzen bei der Bank und den Uber die Schnittstelle der Fremdbank abgerufenen Kontoumsétzen ergeben. Der Teilnehmer kann die Daten manuell
erganzen und bearbeiten. Dem Teilnehmer werden zudem Verldngerungs- und Kiindigungsoptionen sowie gegebenenfalls Vertragsalternativen an-
gezeigt.

2.3 Zahlungsauslésedienst

(1) Die Nutzung des von der Bank angebotenen Zahlungsauslosedienstes (ZAD) ermdglicht es dem Teilnehmer, Zahlungen von Fremdkonten aus-
zuldsen, die in die Kontoubersicht im OnlineBanking der Bank eingebunden wurden. Damit kann der Teilnehmer seine Bankgeschéfte Uber alle von
ihm eingebundenen Fremdkonten, die zugleich Zahlungskonten sind, hinweg im OnlineBanking der Bank ausfihren.

(2) Mit der Nutzung des ZAD beauftragt der Teilnehmer die Bank, einen Zahlungsauftrag an die Fremdbank zu Gbermitteln. Die Bank wird sich
unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben fiir die Erbringung von Zahlungsauslésediensten als Ubermittler des Auftrags des Teilnehmers gegen-
Uber der Fremdbank identifizieren und der Fremdbank den Zahlungsauftrag tber die von dieser zur Verfuigung gestellte Schnittstelle tbermitteln.

(3) Zur Ausloésung einer Zahlung fillt der Teilnehmer das Zahlungsformular unter Angabe u. a. des Empfangers, des Zahlbetrags und des Verwen-
dungszwecks aus und gibt in die daflir vorgesehenen Felder Teilnehmerkennung und Authentifizierungselemente zum Fremdkonto ein. Anschlie-
Bend autorisiert der Teilnehmer die Auslésung der Zahlung durch Eingabe eines weiteren Authentifizierungselementes (z. B. TAN).

(4) Bis zur Erteilung der Zustimmung zur Auslésung der Zahlung kann dieser den Ubermittlungsauftrag durch Erkldrung gegeniiber der Bank wi-
derrufen.

(5) Die Ubermittlung des Zahlungsauftrags erfolgt unverziiglich unter der Voraussetzung, dass die von der Fremdbank zur Verfiigung gestellte
Schnittstelle die Ubermittlung zuldsst. Konnte der Zahlungsauftrag nicht innerhalb der tiblichen Frist Gibermittelt werden, bspw. weil die Schnittstelle
der Fremdbank nicht erreichbar ist, wird die Bank dem Teilnehmer dies unverziglich mitteilen.

(6) Die Bank bestatigt dem Teilnehmer die Zahlung unter Angabe der dem Zahlungsvorgang zugeordneten Kennung, des Zahlbetrags und des
Datums des Zugangs des Ubermittlungsauftrags, sobald sie eine entsprechende Bestitigung durch die Fremdbank erhalten hat. Die Ausfilhrung des
Zahlungsauftrags erfolgt dann zu den Bedingungen zwischen Fremdbank und Teilnehmer. Dem Teilnehmer obliegt es, die zwischen ihm und der
Fremdbank getroffenen Vereinbarungen, insbesondere zur Nutzung des OnlineBankings im Zusammenhang mit Zahlungsauslésediensten, einzuhal-
ten.

3 Anderungen des Leistungsangebots und dieser Sonderbedingungen

(1) Der Teilnehmer kann die Multibanking-Zusatzdienste in dem Umfang nutzen, wie sie von der Bank aktuell angeboten werden. Die Bank behélt
sich vor, das Multibanking-Angebot regelméaBig anzupassen und zu verandern, insbesondere weitere Zusatzdienste in das Angebot aufzunehmen
und wenig genutzte Funktionen aus dem Angebot zu entfernen.

(2) Fur Anderungen dieser Sonderbedingungen gilt Ziff. 1 Abs. 2 der Allgemeinen Geschiftsbedingungen.

4 Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten

(1)  Zur Erbringung der Leistungen des Multibanking-Angebots verarbeitet die Bank personenbezogene Daten des Teilnehmers (Stammdaten Uber
Konten bei Fremdbanken, Kontoinformationen wie Umsétze, Depotinformationen) auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO.

(2) Weiterhin verarbeitet die Bank die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten des Teilnehmers, um ihm passend und zielgenau werbli-
che Angebote fur Produkte der Bank und Mitgliedern der Genossenschaftsgruppe (z. B. Union Investment, R+V Versicherung) unterbreiten zu
konnen. Dies geschieht nur, wenn der Teilnehmer der Bank eine Einwilligung zur Nutzung der Daten fir diesen Zweck erteilt hat (Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. a DSGVO) oder wenn die Bank den Teilnehmer ausdriicklich auf die werbliche Nutzung seiner Daten hingewiesen hat (Art. 6 Abs. 1 Satz 1
lit. f DSGVO). Der Teilnehmer kann seine erteilte Einwiligung Uber einen Widerrufsbutton unter Einstellungen in der Zugriffsverwaltung des
OnlineBanking der Bank jederzeit widerrufen oder der werblichen Nutzung seiner Daten generell widersprechen.

(3) Die Bank analysiert im Fall einer Verarbeitung gemaB Ziffer 2 keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten i. S. v. Art. 9 Abs. 1
DSGVO (z. B. politische Meinungen, Gesundheit).

(4) Personenbezogene Daten Ubermittelt die Bank nur dann an Dritte, wenn hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder der Teilnehmer
der Bank hierzu seine Einwilligung erteilt hat.
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5 Kindigung

(1) Die Sonderbedingungen fur die Nutzung von Multibanking-Zusatzdiensten im OnlineBanking gelten auf unbestimmte Zeit.

(2) Mit der Beendigung der Vereinbarung Uber die Nutzung des OnlineBankings endet zugleich auch die Vereinbarung Uber die Nutzung von
Multibanking-Zusatzdiensten im OnlineBanking.

(3) Der Teilnehmer kann diese Vereinbarung jederzeit zusammen mit der Vereinbarung tber die Nutzung des OnlineBankings kiindigen. Die Kun-
digung kann auch durch Deaktivierung der Multibanking-Funktion im OnlineBanking der Bank erfolgen. Darlber hinaus kann der Teilnehmer jeder-
zeit Fremdbankkonten I6schen und die Zusatzdienste abwahlen.

6 Haftung

(1) Die Bank ruft die Kontoinformationen des Teilnehmers von Fremdkonten Uber Schnittstellen bei der Fremdbank ab und gibt diese in der
Konto- bzw. Umsatztibersicht lediglich wieder. Die Bank tbernimmt daher keine Gewahr fur die Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitdt der ange-
zeigten Kontoinformationen sowie der hierauf beruhenden Anzeigen und Auswertungen.

(2) Die Verfugbarkeit der Multibanking-Zusatzdienste héngt von der Verfligbarkeit der Schnittstellen der Fremdbanken ab. Die Bank ibernimmt
daher keine Gewahr fir die sténdige Verfugbarkeit der Multibanking-Zusatzdienste.

(3) Die im Multibanking-Angebot der Bank erstellten Auswertungen und Prognosen dienen der Unterstiitzung der Finanzplanung des Teilnehmers
und werden mit groBer Sorgfalt unter Einsatz finanzmathematischer Analysen und unter Berticksichtigung von Erfahrungswerten erstellt. Diese
stellen weder eine Handlungsempfehlung der Bank dar noch Gbernimmt die Bank die Gewéhr fur den Eintritt des prognostizierten Ereignisses.

(4) Die Haftung der Bank fiir Schaden des Kunden richtet sich im Ubrigen nach Nr. 3 der AGB der Bank.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen flir die Vermietung von
SparbuchschlieBfachern

Fassung: Januar 2016

1 Einzelzutrittsrecht, Widerruf

(1) Ist das SparbuchschlieBfach von mehreren Personen gemietet, ist jede allein zutrittsberechtigt.

(2) Jeder Mieter kann die Einzelzutrittsberechtigung der anderen Mieter jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft der Bank gegenuber widerrufen.
Der Widerruf sollte aus Beweisgriinden mdoglichst in Textform erfolgen. Nach einem Widerruf sind die Mieter nur noch gemeinsam zutritts-
berechtigt.

2 Zutrittsnachweis
Die Bank kann den Zutritt zum SparbuchschlieBfach davon abhdngig machen, dass der Mieter seine Zutrittsberechtigung nachweist (z. B. durch Vor-
lage eines amtlichen Ausweises).

3 Pflichten des Mieters

(1) Das SparbuchschlieBfach steht unter dem alleinigen Verschluss des Mieters; fir den ordnungsmaBigen Verschluss des SparbuchschlieBfachs ist
der Mieter selbst verantwortlich.

(2) Der Mieter hat die Schlussel sorgféltig aufzubewahren und bei Vertragsende zurtickzugeben. Ein Verlust ist der Bank unverztglich anzuzeigen.
Der Mieter hat fir alle Kosten aufzukommen, die dadurch entstehen, dass ihm die Schluissel abhandengekommen sind. Gleiches gilt, wenn durch sein
Verschulden das Schloss, andere Teile des Sparbuchschliefachs oder die Schlussel unbrauchbar geworden sind und erneuert werden mdissen.

(3) Der Mieter darf das SparbuchschlieBfach nur zur Aufbewahrung von Sparblchern benutzen; andere Sachen sind von der Aufbewahrung im
SparbuchschlieBfach ausgeschlossen.

4 Mietdauer, Kiindigung

(1) Das Mietverhaltnis kann vom Mieter jederzeit, von der Bank unter Einhaltung einer Kindigungsfrist von drei Monaten, gekiindigt werden.
Mehrere Mieter kdnnen das Kiindigungsrecht nur gemeinsam ausuben.

(2) R&umt der Mieter das SparbuchschlieBfach innerhalb von drei Monaten nach Vertragsende nicht, so ist die Bank berechtigt, das Sparbuch-
schlieBfach auf seine Kosten in Gegenwart eines Zeugen unter Aufnahme eines Protokolls 6ffnen zu lassen. Die Bank wird sich bemihen, den Mieter
hierliber vorher zu benachrichtigen.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fir Gemeinschaftskonten

1 Einzelverfiigungsrecht der Kontoinhaber (Oder-Konto)

1.1 Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt:

« Uber das jeweilige Guthaben sowie Uber etwa den Kontoinhabern gemeinsam eingerdumte KontoUberziehungen auf dem vorstehend angege-
benen Konto zu verfiigen und dariiber hinaus voriibergehende geduldete Uberziehungen im bankiiblichen Rahmen herbeizufiihren;

+ weitere Gemeinschaftskonten und Gemeinschaftsdepots mit Einzelverfligungsberechtigung fiir die Kontoinhaber zu den getroffenen Vereinba-
rungen zu er6ffnen; die Bank wird die anderen Kontoinhaber hiertiber unterrichten;

+ Konto-/Depotausziige, Rechnungsabschllisse sowie Wertpapieraufstellungen, sonstige Abrechnungen und Anzeigen fiir die Kontoinhaber entge-
genzunehmen, zu prifen und anzuerkennen sowie den gesamten das Gemeinschaftskonto betreffenden Schriftwechsel fiir die Kontoinhaber
verbindlich zu unterzeichnen;

* im Fall des Ablebens eines der Kontomitinhaber Uber das jeweilige Guthaben auch ohne Mitwirkung der Erben zu verfugen; eine Auflésung oder
Umschreibung wird die Bank nur zulassen, wenn alle Gberlebenden urspriinglichen Kontomitinhaber dies verlangen (vgl. Nummer 1.5).

1.1.1  Kreditvertrdge und eingerdumte Kontoiiberziechungen

Fir den Abschluss und die Anderung von Kreditvertrdgen und eingerdumten Kontoliberziehungen zulasten der Konten ist die Mitwirkung aller
Kontoinhaber erforderlich.

1.1.2 Termingeschifte

Zum Abschluss und zur Durchfiihrung von Termingeschaften zulasten der Gemeinschaftskonten bedarf es einer Vereinbarung mit allen Kontoinha-
bern.

1.1.3  Erteilung und Widerruf von Vollmachten

Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber fihrt zum Er-
I6schen der Vollmacht. Uber den Widerruf ist die Bank unverziglich und aus Beweisgriinden maglichst in Textform zu unterrichten. Vollmachten, die
ein Kontomitinhaber vor der Er6ffnung des Gemeinschaftskontos erteilt hat, gelten nur dann, wenn der andere Kontomitinhaber dem zustimmt.

1.1.4 Kontoauflésung

Eine Auflosung der Gemeinschaftskonten kann nur durch alle Kontoinhaber gemeinschaftlich erfolgen. Eine Ausnahme hiervon besteht im Todesfall
eines Kontoinhabers (vgl. Nummer 1.5).

1.2 Gesamtschuldnerische Haftung

Fur die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die Kontoinhaber als Gesamtschuldner. Die Bank kann daher von jedem einzelnen Konto-
inhaber die Erflllung samtlicher Anspriiche fordern.

1.3 Widerruf der Einzelverfiigungsberechtigung

Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfligungsberechtigung eines anderen Kontoinhabers mit Wirkung fir die Zukunft der Bank gegentiber — aus
Beweisgriinden mdglichst in Textform — widerrufen. In diesem Fall kénnen alle Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich Gber die Gemeinschafts-
konten verfiigen. Die Bank wird die anderen Kontoinhaber hierliber unterrichten.

1.4 Kontomitteilungen

Kontomitteilungen werden in der vereinbarten Form Ubermittelt. Wenn eine unmittelbare Benachrichtigung geboten ist (z. B. bei Nichtausfiihrung
von Zahlungsverkehrsauftragen), wird die Bank die Mitteilung an die im Vertrag angegebene Postanschrift versenden. Konto- und Kreditktindigun-
gen sowie die Anklindigung solcher MaBnahmen werden jedem Kontoinhaber zugeschickt. Jeder Kontoinhaber kann verlangen, dass auch ihm
kunftig alle Kontomitteilungen zusétzlich Gbermittelt werden.

1.5 Tod eines Kontoinhabers

Nach dem Tod eines Kontomitinhabers bleiben die Befugnisse der anderen Kontoinhaber unverdndert bestehen. Jedoch kénnen die Uberlebenden
Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben Gemeinschaftskonten auflésen oder auf ihren Namen umschreiben lassen.

Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfuigungsberechti-
gung steht jedoch jedem einzelnen Miterben zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfigung Uber Gemeinschaftskonten seiner Mitwirkung. Wi-
derrufen mehrere Miterben die Einzelverfligungsberechtigung eines Kontoinhabers, so kdnnen séamtliche Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich
mit den widerrufenden Miterben Uber die Gemeinschaftskonten verfligen.

2 Gemeinschaftliches Verfligungsrecht (Und-Konto)
2.1 Verfiigungsrechte

Die Kontoinhaber sind nur gemeinschaftlich berechtigt:
+ Uber das jeweilige Guthaben zu verfiigen oder es auf den Namen eines Kontoinhabers umschreiben zu lassen;
+ Verbindlichkeiten zulasten von Gemeinschaftskonten unter gesamtschuldnerischer Haftung der Kontoinhaber einzugehen.

Eine Anderung der Verfligungsberechtigung kann von den Kontoinhabern nur gemeinschaftlich vorgenommen werden.

2.2  Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber fuhrt zum Erl6-
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schen der Vollmacht. Uber den Widerruf ist die Bank unverziglich und aus Beweisgriinden méglichst in Textform zu unterrichten.

2.3 Eroffnung weiterer Gemeinschaftskonten

Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt, weitere Konten und Depots fiir die Kontoinhaber mit gemeinschaftlicher Verfugungsberechtigung zu den
getroffenen Vereinbarungen zu eréffnen. Die Bank wird die anderen Kontoinhaber hieriiber unterrichten.

24 Gesamtschuldnerische Haftung

Fur die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die Kontoinhaber als Gesamtschuldner. Die Bank kann daher von jedem einzelnen Konto-
inhaber die Erflillung sémtlicher Anspriche fordern.

2.5 Kontomitteilungen

Kontomitteilungen werden in der vereinbarten Form Ubermittelt. Wenn eine unmittelbare Benachrichtigung geboten ist (z. B. bei Nichtausfiihrung
von Zahlungsverkehrsauftragen), wird die Bank die Mitteilung an die im Vertrag angegebene Postanschrift versenden. Konto- und Kreditktindigun-
gen sowie die Ankiindigung solcher MaBnahmen werden jedem Kontoinhaber zugeschickt. Bei Angabe nur eines Zustellungsempfangers ist dieser
berechtigt, Konto-/Depotausziige, Rechnungsabschlisse sowie Wertpapieraufstellungen und sonstige Abrechnungen und Anzeigen fir die
Kontoinhaber entgegenzunehmen, zu prufen und anzuerkennen sowie den gesamten ein Gemeinschaftskonto betreffenden Schriftwechsel fur die
Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen. Wird der Bank von dem anderen Kontoinhaber erklért, dass ihm diese Mitteilung ebenfalls zugeleitet
werden soll, so sind die Kontoinhaber nur gemeinschaftlich berechtigt, Konto-/Depotausziige, Rechnungsabschlisse sowie Wertpapieraufstellungen
und sonstige Abrechnungen und Anzeigen fur die Kontoinhaber entgegenzunehmen, zu prifen und anzuerkennen sowie den gesamten das
Gemeinschaftskonto betreffenden Schriftwechsel fir die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen.

2.6 Tod eines Kontoinhabers

Nach dem Tod eines Kontomitinhabers kénnen die anderen Kontoinhaber nur gemeinschaftlich mit den Erben des Verstorbenen tber die Gemein-
schaftskonten verfiigen und eine Auflésung oder Umschreibung verlangen, sofern keine abweichende Regelung getroffen worden ist.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir Anderkonten und Anderdepots von
Angehorigen der 6ffentlich bestellten wirtschaftspriifenden und
wirtschafts- und steuerberatenden Berufe

Begriffsbestimmungen

1 Fir Wirtschaftspriifer, vereidigte Buchpriifer, Steuerberater und
Steuerbevollméachtigte sowie Wirtschaftsprifungsgesellschaften, Buch-
prifungsgesellschaften und Berufsausiibungsgesellschaften im Sinne
des Steuerberatungsgesetzes (im Weiteren: ,Kontoinhaber”) werden
Anderkonten und Anderdepots (beide im Folgenden ,Anderkonten”
genannt) eingerichtet. Diese dienen der Verwahrung von
Vermdgenswerten eines Mandanten, die dem Kontoinhaber anvertraut
wurden. Der Bank gegeniiber ist nur der Kontoinhaber berechtigt und
verpflichtet.

Kontoer6ffnung

2  Auf Wunsch des Kontoinhabers kann die Bank weitere Anderkonten
auch ohne schriftlichen Kontoeréffnungsantrag einrichten.

Kontofiihrung

3 Der Kontoinhaber darf Werte, die seinen eigenen Zwecken dienen,
nicht einem Anderkonto zufiihren oder auf einem Anderkonto belassen.
Diese Werte sind auf ein Eigenkonto zu ibertragen.

L4 Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto kann nicht aufgeho-
ben werden.

5 Eine Kontovollmacht darf der Kontoinhaber nur einem Wirtschafts-
priifer, vereidigten Buchpriifer, Steuerberater, Steuerbevollmachtigten,
Rechtsanwalt, Notar, Notarassessor oder Patentanwalt erteilen.

6 Rechte des Mandanten auf Leistung aus einem Anderkonto oder auf
Auskunft Uber ein Anderkonto bestehen der Bank gegeniber nicht; die
Bank ist demgeman nicht berechtigt, dem Mandanten Verfiigungen tber
ein Anderkonto zu gestatten oder Auskunft Uber das Anderkonto zu
erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass das Konto im Interesse
des Mandanten errichtet worden ist.
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7 Die Bank priift die RechtmaBigkeit der Verfiilgungen des Kontoin-
habers in seinem Verhiltnis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um Uber-
weisungen von einem Anderkonto auf ein Eigenkonto handelt.

8 Anspriiche gegen die Bank aus Anderkonten sind nicht abtretbar
und nicht verpfandbar.

9 Im Falle der Pfindung wird die Bank den pfandenden Gliubiger im
Rahmen der Drittschuldnererklarung auf die Eigenschaft als Anderkonto
hinweisen.

10 Die Bank wird bei einem Anderkonto weder das Recht der Aufrech-
nung noch ein Pfand- oder Zuriickbehaltungsrecht geltend machen, es
sei denn wegen Forderungen, die in Bezug auf das Anderkonto selbst
entstanden sind.

Rechtsnachfolge

11 (1) Wird das Anderkonto als Einzelkonto fiir einen Wirtschafts-
prifer, vereidigten Buchpriifer, Steuerberater oder Steuerbevollméch-
tigten gefiihrt, so wird im Falle seines Todes die zustandige Berufskam-
mer oder die von ihr bestimmte Person Kontoinhaber, bis die zustandige
Berufskammer einen Abwickler bestellt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Kontoinhaber infolge Zuriick-
nahme oder Erloschens seiner Zulassung aus dem Personenkreis der
Wirtschaftspriifer, vereidigten Buchprifer, Steuerberater oder Steuerbe-
vollmachtigten ausscheidet oder gegen ihn ein Berufs- oder Vertre-
tungsverbot verhangt ist. Wird im Falle eines Berufs- oder Vertretungs-
verbots von der zustéandigen Berufskammer ein Vertreter fiir den Konto-
inhaber bestellt, so tritt dieser an die Stelle der in Absatz 1 genannten
Personen. Die Wirksamkeit von Rechtshandlungen des Wirtschaftsprii-
fers, vereidigten Buchpriifers, Steuerberaters oder Steuerbevollmach-
tigten wird durch ein Berufs- oder Vertretungsverbot nicht beriihrt
(§ 144 Abs. 4 Wirtschaftspriiferordnung; § 139 Abs. 5 StBerG).
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen flir Anderkonten und Anderdepots von
Notaren

Begriffsbestimmungen

1  Fir Notare werden Anderkonten und Anderdepots (beide im Folgenden ,Anderkonten” genannt) als Sonderkonten fiir fremde Gelder und
Wertpapiere, die ihnen als Notare anvertraut wurden, eingerichtet. Der Bank gegenuber ist nur der Notar berechtigt und verpflichtet.

Kontoer6ffnung

2 Auf Verlangen der Bank ist der Notar verpflichtet, der Bank unverziiglich den Namen und - soweit dies in Ansehung des im Einzelfall bestehen-
den Risikos der Geldwasche oder der Terrorismusfinanzierung angemessen ist — weitere von ihm erhobene Identifizierungsmerkmale desjenigen
mitzuteilen, auf dessen Veranlassung er handelt (wirtschaftlich Berechtigter). Auf Wunsch des Notars kann die Bank weitere Anderkonten auch
ohne schriftlichen Kontoeréffnungsantrag einrichten.

3 Ist der Notar auch Rechtsanwalt (Anwaltsnotar), so fiihrt die Bank das Anderkonto als Rechtsanwaltsanderkonto, sofern er nicht beantragt hat,
das Anderkonto als Notaranderkonto zu fiihren.

Kontofilihrung

4 Der Notar darf Werte, die ihm nicht als Notar anvertraut wurden, nicht einem Anderkonto zufilhren oder auf einem Anderkonto belassen. Auf
ein Anderkonto darf weder durch den Notar noch durch einen Dritten Bargeld eingezahlt werden.

5 Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto kann nicht aufgehoben werden. Ist der Notar auch Rechtsanwalt (Anwaltsnotar), so kann er be-
stimmen, dass ein Anderkonto in Zukunft als Rechtsanwaltsanderkonto zu flihren ist.

6  Die Bank nimmt unbeschadet der Regelung in Nr. 2 Satz 1 keine Kenntnis davon, wer bei einem Anderkonto Rechte gegen den Notar geltend
zu machen befugt ist. Rechte Dritter auf Leistung aus einem Anderkonto oder auf Auskunft iber ein Anderkonto bestehen der Bank gegeniber
nicht; die Bank ist demgemaB nicht berechtigt, einem Dritten Verfligungen Uber ein Anderkonto zu gestatten oder Auskunft tber das Anderkonto
zu erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass das Konto im Interesse des Dritten errichtet worden ist.

7 Die Bank priift die RechtmaBigkeit der Verfiigungen des Notars in seinem Verhéltnis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um Uberweisungen
von einem Anderkonto auf ein Eigenkonto handelt.

8  Anspriiche gegen die Bank aus Anderkonten sind nicht abtretbar und nicht verpfandbar.

9 Im Falle der Pfandung wird die Bank den pfindenden Glaubiger im Rahmen der Drittschuldnererklérung auf die Eigenschaft als Anderkonto
hinweisen.

10 Die Bank wird bei einem Anderkonto weder das Recht der Aufrechnung noch ein Pfand- oder Zurlickbehaltungsrecht geltend machen, es sei
denn wegen Forderungen, die in Bezug auf das Anderkonto selbst entstanden sind.

Verfiigungsbefugnis und Rechtsnachfolge

11 Uber das Notaranderkonto darf nur der Notar persénlich, dessen amtlich bestellter Vertreter oder der Notariatsverwalter oder eine sonstige
nach § 58 Abs. 3 BeurkG berechtigte Person verfligen.

Wenn der Notar oder Notariatsverwalter aus rechtlichen Griinden (z. B. Erléschen des Amtes, Verlegung des Amtssitzes, vorldufige Amtsenthebung)
an der Amtsauslibung gehindert ist, endet seine Verfligungsbefugnis.

Nach einer vorldufigen Amtsenthebung steht die Verfugungsbefugnis dem von der Landesjustizverwaltung wegen der Amtsenthebung bestellten
Vertreter oder Notariatsverwalter zu, vor dessen Bestellung der zustdndigen Notarkammer. Bis zur Bestellung eines Vertreters oder Notariatsver-
walters bleibt der Notar Kontoinhaber ohne Verfligungsbefugnis (§ 55 Abs. 2 Satz 3 BNotO). Mit der Bestellung wird der Notariatsverwalter Konto-
inhaber (§ 58 Abs. 1 BNotO).

In den Ubrigen Féllen wird die zustandige Notarkammer Kontoinhaber, bis die Landesjustizverwaltung einen Notariatsverwalter bestellt oder einem
anderen Notar oder im Land Baden-Wurttemberg einem Notariatsabwickler die Verflgungsbefugnis Gibertragen hat (§ 58 Abs. 3 Satz 3 BeurkG).

Einzelverwahrung von fremden Wertpapieren und Kostbarkeiten

12 Fir die Einzelverwahrung von fremden Wertpapieren und Kostbarkeiten, die nicht unter Verwendung eines Anderkontos erfolgt, gelten auf
Antrag des Notars die vorstehenden Bedingungen mit Ausnahme von Nummer 2 sinngemaB.
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Ergdnzende Sonderbedingungen fiir elektronisch gefiihrte
Anderkonten und Anderdepots von Notaren

Anwendungsbereich

1  Fir elektronisch gefiihrte Anderkonten und Anderdepots (beide im Folgenden , Anderkonten” genannt) von Notaren gelten die nachfolgen-
den ergdnzenden Bedingungen. Der Abschluss weiterer Vereinbarungen zwischen dem Notar und dem Kreditinstitut bleibt vorbehalten.

Zuldssige Authentifizierungsverfahren

2 Der Notar verwendet fiir die Autorisierung eines Zahlungsauftrags nur ein solches Sicherheitsverfahren, das den nachfolgenden Anforderun-
gen entspricht:

2.1 Die Autorisierung erfolgt unter Heranziehung von mindestens zwei Elementen der Kategorie Wissen (etwas, das nur der Nutzer weiB3),
Besitz (etwas, das nur der Nutzer besitzt) oder Inhdrenz (etwas, das der Nutzer ist), die insofern voneinander unabhéangig sind, als die Nichterfullung
eines Kriteriums die Zuverlassigkeit der anderen nicht in Frage stellt, und ist so konzipiert, dass die Vertraulichkeit der Authentifizierungsdaten ge-
schutzt ist (starke Kundenauthentifizierung).

2.2  Die Kommunikation im Rahmen der Autorisierung erfolgt verschlisselt.

Sorgfaltspflichten

3 Der Notar hat vor Autorisierung die Ubereinstimmung der ihm angezeigten Auftragsdaten mit den fir den Auftrag vorgesehenen Daten mit
besonderer Sorgfalt zu prifen.

4  Ein Besitzelement, das der Notar fir die elektronische Filhrung von Anderkonten verwendet, ist sicher zu verwahren. Es darf keiner anderen
Person, insbesondere auch nicht einer sonstigen nach § 58 Abs. 3 BeurkG verfligungsberechtigten Person, Gberlassen werden.

5 Der Notar darf ein Wissenselement, das er fiir die elektronische Fiihrung von Anderkonten benutzt, keiner anderen Person, insbesondere auch
nicht einer sonstigen nach § 58 Abs. 3 BeurkG verfligungsberechtigten Person, preisgeben.

Sonstiges

6 Die Vereinbarung Uber die elektronische Filhrung von Anderkonten lasst die Méglichkeit unberiihrt, Zahlungsauftrége jederzeit auch auf nicht
elektronischem Wege zu erteilen.
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir Anderkonten und Anderdepots von
Rechtsanwailten und Gesellschaften von Rechtsanwilten

Begriffsbestimmungen

1 (1) Fir Rechtsanwilte oder Gesellschaften von Rechtsanwilten
(im Weiteren: ,Kontoinhaber”) werden Anderkonten und Anderdepots
(beide im Folgenden ,,Anderkonten” genannt) eingerichtet. Diese dienen
der Verwahrung von Vermégenswerten eines Mandanten, die dem Kon-
toinhaber anvertraut wurden. Der Bank gegeniiber ist nur der Konto-
inhaber berechtigt und verpflichtet.

(2) Ein Sammelanderkonto dient der Verwahrung von Vermégenswer-
ten verschiedener Mandanten.

Kontoer6ffnung
2 (1) Beantragt der Kontoinhaber die Eroffnung eines Sammelan-

derkontos, so ist dieses als ,Sammelanderkonto” kenntlich zu machen.

(2) Auf Wunsch des Kontoinhabers kann die Bank weitere Anderkon-
ten auch ohne schriftlichen Kontoeréffnungsantrag einrichten.

3 Ist der Rechtsanwalt auch Notar (Anwaltsnotar, Notaranwalt) oder
Patentanwalt, so fiihrt die Bank seine Anderkonten als Rechtsanwalts-
Anderkonten, sofern er nicht beantragt hat, ein Anderkonto als Notar-
oder als Patentanwalts-Anderkonto zu fiihren.

Kontofiihrung

L4  Der Kontoinhaber darf Werte, die seinen eigenen Zwecken dienen,
nicht einem Anderkonto zufiihren oder auf einem Anderkonto belassen.
Diese Werte sind auf ein Eigenkonto zu tbertragen.

5 Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto kann nicht aufgeho-
ben werden. Ist der Rechtsanwalt auch Notar (Anwaltsnotar, Notaran-
walt) oder Patentanwalt, so kann er bestimmen, dass ein Anderkonto in
Zukunft als Notar- oder als Patentanwalts-Anderkonto zu fiihren ist.

6  Eine Kontovollmacht darf der Kontoinhaber nur einem Rechtsan-

walt, Notar, Notarassessor, Patentanwalt, Wirtschaftspriifer, vereidig-
tem Buchpriifer, Steuerberater oder Steuerbevollmachtigten erteilen.
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7 Rechte des Mandanten auf Leistung aus einem Anderkonto oder
auf Auskunft tber ein Anderkonto bestehen der Bank gegeniiber nicht;
die Bank ist demgemaf nicht berechtigt, dem Mandanten Verfiigungen
Uber ein Anderkonto zu gestatten oder Auskunft Uiber das Anderkonto
zu erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass das Konto im
Interesse des Mandanten errichtet worden ist.

8 Die Bank priift die RechtmiBigkeit der Verfiigungen des Kontoin-
habers in seinem Verhaltnis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um
Uberweisungen von einem Anderkonto auf ein Eigenkonto handelt.

9 Anspriiche gegen die Bank aus Anderkonten sind nicht abtretbar
und nicht verpfandbar.

10 Im Falle der Pfaindung wird die Bank den pfandenden Glaubiger im
Rahmen der Drittschuldnererklarung auf die Eigenschaft als Anderkon-
to hinweisen.

11 Die Bank wird bei einem Anderkonto weder das Recht der Auf-
rechnung noch ein Pfand- oder Zuriickbehaltungsrecht geltend ma-
chen, es sei denn wegen Forderungen, die in Bezug auf das Anderkonto
selbst entstanden sind.

Rechtsnachfolge

12 (1) Wird das Anderkonto als Einzelkonto fiir einen Rechtsanwalt
gefiihrt, so wird im Falle seines Todes die zustidndige Rechtsanwalts-
kammer oder die von ihr bestimmte Person Kontoinhaber, bis die Lan-
desjustizverwaltung einen Abwickler bestellt.

(2) Absatzl gilt entsprechend, wenn der Kontoinhaber infolge Zu-
ricknahme oder Erloschens seiner Zulassung aus der Rechtsanwalt-
schaft ausscheidet oder gegen ihn ein Berufs- oder Vertretungsverbot
verhéngt ist. Wird im Falle eines Berufs- oder Vertretungsverbots von
der Landesjustizverwaltung ein Vertreter fiir den Kontoinhaber bestellt,
so tritt dieser an die Stelle der in Absatz 1 genannten Personen. Die
Wirksamkeit von Rechtshandlungen des Rechtsanwalts wird durch ein
Berufs- oder Vertretungsverbot nicht beriihrt (§ 155 Abs. 5 BRAO).

YF1W83S VDO 663623 Seite 1 von 1



Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir Anderkonten und Anderdepots von
Patentanwailten und Gesellschaften von Patentanwailten

Begriffsbestimmungen

1 (1) Fur Patentanwilte oder Gesellschaften von Patentanwilten
(im Weiteren: ,Kontoinhaber“) werden Anderkonten und Anderdepots
(beide im Folgenden ,Anderkonten“ genannt) eingerichtet. Diese dienen
der Verwahrung von Vermdgenswerten eines Mandanten, die dem
Kontoinhaber anvertraut wurden. Der Bank gegeniber ist nur der Kon-
toinhaber berechtigt und verpflichtet.

(2) Ein Sammelanderkonto dient der Verwahrung von Vermégenswer-
ten verschiedener Mandanten.

Kontoer6ffnung
2 (1) Beantragt der Kontoinhaber die Eroffnung eines Sammelan-

derkontos, so ist dieses als ,Sammelanderkonto” kenntlich zu machen.

(2) Auf Wunsch des Kontoinhabers kann die Bank weitere Anderkonten
auch ohne schriftlichen Kontoeréffnungsantrag einrichten.

3 Ist der Patentanwalt auch Rechtsanwalt, so fiihrt die Bank seine
Anderkonten als Rechtsanwalts-Anderkonten, sofern er nicht beantragt
hat, ein Anderkonto als Patentanwalts-Anderkonto zu fiihren.

Kontofiihrung

L4  Der Kontoinhaber darf Werte, die seinen eigenen Zwecken dienen,
nicht einem Anderkonto zufiihren oder auf einem Anderkonto belassen.
Diese Werte sind auf ein Eigenkonto zu ibertragen.

5 Der Kontoinhaber sorgt dafiir, dass auf einem Sammelanderkonto in
der Regel Werte tiber 15.000 EUR fiir einen einzelnen Mandanten nicht
langer als einen Monat verbleiben.

6 Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto kann nicht aufgeho-
ben werden. Ist der Patentanwalt auch Rechtsanwalt, so kann er bestim-
men, dass ein Anderkonto in Zukunft als Rechtsanwalts-Anderkonto zu
flhren ist.

7  Eine Kontovollmacht darf der Kontoinhaber nur einem Patentan-

walt, Rechtsanwalt, Notar, Notarassessor, Wirtschaftspriifer, vereidig-
tem Buchpriifer, Steuerberater oder Steuerbevollmachtigten erteilen.
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8 Rechte des Mandanten auf Leistung aus einem Anderkonto oder
auf Auskunft Giber ein Anderkonto bestehen der Bank gegeniber nicht;
die Bank ist demgemaf nicht berechtigt, dem Mandanten Verfligungen
Uiber ein Anderkonto zu gestatten oder Auskunft tiber das Anderkonto zu
erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass das Konto im Interesse
des Mandanten errichtet worden ist.

9 Die Bank priift die RechtmaBigkeit der Verfiigungen des Kontoin-
habers in seinem Verhiltnis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um Uber-
weisungen von einem Anderkonto auf ein Eigenkonto handelt.

10 Anspriiche gegen die Bank aus Anderkonten sind nicht abtretbar
und nicht verpfandbar.

11 Im Falle der Pfandung wird die Bank den pfandenden Glaubiger im
Rahmen der Drittschuldnererklarung auf die Eigenschaft als Anderkonto
hinweisen.

12 Die Bank wird bei einem Anderkonto weder das Recht der Auf-
rechnung noch ein Pfand- oder Zuriickbehaltungsrecht geltend machen,
es sei denn wegen Forderungen, die in Bezug auf das Anderkonto selbst
entstanden sind.

Rechtsnachfolge

13 (1) Wird das Anderkonto als Einzelkonto fiir einen Patentanwalt
gefiihrt, so wird im Falle seines Todes das Patentamt oder die von ihr
bestimmte Person Kontoinhaber, bis der Prasident des Patentamts einen
Abwickler bestellt.

(2) Absatz1 gilt entsprechend, wenn der Kontoinhaber infolge Zu-
ricknahme  oder  Erloschens  seiner  Zulassung aus  der
Patentanwaltschaft ausscheidet oder gegen ihn ein Berufs- oder
Vertretungsverbot verhdangt ist. Wird im Falle eines Berufs- oder
Vertretungsverbots vom Prasidenten des Patentamts ein Vertreter fir
den Kontoinhaber bestellt, so tritt dieser an die Stelle der in Absatz 1
genannten Personen. Die Wirksamkeit von Rechtshandlungen des
Patentanwalts wird durch ein Berufs- oder Vertretungsverbot nicht
beriihrt (§ 137 Abs. 5 Patentanwaltsordnung).
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir die Herstellung und Ausgabe neutraler
SEPA-Uberweisungs-/Zahlscheinvordrucke, Referenz mit
priifzahlgesicherten Referenzdaten (RF)

1 Zweck der SEPA-Uberweisungs-/Zahlscheinvordru-
cke, Referenz mit priifzahlgesicherten Referenzdaten

Im Zahlungsverkehr kdnnen Zahlungsempfanger neutrale SEPA-Refe-
renz-Uberweisungs-/Zahlscheinvordrucke mit priifzahlgesicherten Re-
ferenzdaten herstellen lassen und verwenden. Fiir Zahlungsempfanger,
die die internen Referenzdaten selbst berechnen, ist die Beschreibung
der Priifzahlberechnung in der Anlage 1 zu Anhang 1 der Richtlinien
abgedruckt.

2 Vordruckgestaltung

Fir die Herstellung neutraler SEPA-Referenz-Uberweisungs-/Zahlschein-
vordrucke mit prifzahlgesicherten Referenzdaten gelten folgende Re-
gelungen:

(1) Es sind neutrale SEPA-Referenz-Uberweisungs-/Zahlscheinvordrucke
zu verwenden, die den ,Richtlinien fiur einheitliche Zahlungsverkehrsvor-
drucke (2016)” entsprechen und die mit dem speziellen Belegschlissel ,07”
(SEPA-Uberweisung/Zahlschein) gekennzeichnet sind. Sofern optional ein
QR-Code genutzt wird, sind die Vorgaben gemaf Anhang 4 ,Merkblatt fiir
die optionale Verwendung von QR-Codes auf SEPA-Uberweisungs-/Zahl-
scheinvordrucken“ der ,Richtlinien fiir einheitliche Zahlungsverkehrsvor-
drucke (2016)“ zu beachten. Der vordruckausgebende Zahlungsempfianger
verpflichtet sich, mit seinem kontofiihrenden Kreditinstitut/Zahlungsdienst-
leister bei jeder Neuauflage von neutralen SEPA-Uberweisungs-/Zahl-
scheinvordrucken, Referenz vor Druckfreigabe Probeabdrucke abzustim-
men.

(2) Die maximal 25-stellige Referenz besteht aus der Konstanten ,RF”,
einer zweistelligen numerischen Priifzahl an der dritten und vierten
Stelle (siehe Anlage 1 zu Anhang 1) sowie den bis zu 21-stelligen al-
phanumerischen internen Referenzdaten (zum Beispiel Kundennummer).

(3) Die Referenz ist linksbiindig in das Verwendungszweckfeld auf
dem SEPA-Uberweisungs-/Zahlscheinvordruck, Referenz sowie auf
einem im Vordrucksatz gegebenenfalls vorgesehenen Beleg fir
Kontoinhaber/Zahler-Quittung - vorzugsweise in OCR-B1-Schrift nach
DIN 14603 - einzudrucken.

Der Belegschlissel ,07” ist in dem entsprechenden Feld des SEPA-
Uberweisungs-/Zahlscheinvordrucks, Referenz anzudrucken.

Die IBAN des Zahlungsempfingers, der BIC! des kontofiihrenden Kre-
ditinstituts/Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfingers und gege-
benenfalls der Betrag sind in den dafiir vorgesehenen Teilfeldern des
SEPA-Uberweisungs-/Zahlscheinvordrucks, Referenz - gegebenenfalls
auch auf dem Beleg fiir Kontoinhaber/Zahler-Quittung - einzudrucken.
Fir den Andruck des Namens des Zahlungsempfangers und dessen
kontofiihrenden Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters auf den Belegen
des Vordrucksatzes gelten die allgemeinen Regelungen fiir neutrale
SEPA-Uberweisungs-/Zahlscheinvordrucke, Referenz.

(4) Der vordruckausgebende Zahlungsempfinger hat den Zahler
durch entsprechenden Hinweis auf dem SEPA-Uberweisungs-/Zahl-
scheinvordruck, Referenz in Blindfarbe darauf hinzuweisen, dass
zusatzliche Angaben sowie Anderungen der vorgedruckten Daten auf
diesem Vordruck nicht vorgenommen werden diirfen.

3 Bearbeitung

(1) Die an der Ausfilhrung dieser Auftrige beteiligten Kreditinsti-
tute/Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die fiir die Weiterleitung der
Zahlungen bendtigten Daten (Referenzdaten sowie IBAN des Zahlungs-
empfingers, BIC? des kontofiihrenden Kreditinstituts/Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfingers und Betrag) aus den relevanten Fel-
dern des Mittelfeldes zu erfassen und in einem beleglosen Verfahren
weiter zu bearbeiten. Die Kreditinstitute/Zahlungsdienstleister kénnen
sich bei der Ausfiihrung des Zahlungsauftrags ausschlie3lich nach der
IBAN richten. Sie stehen dafiir ein, dass die zu erfassenden Daten un-
verandert und vollstdndig ibernommen und weitergeleitet werden.

(2) Der vordruckausgebende Zahlungsempfinger haftet gegeniiber
seinem kontofiihrenden Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister und zwischen-
geschalteten Kreditinstituten/Zahlungsdienstleistern fiir die Richtigkeit der
von ihm vorgenommenen Beschriftung von IBAN und gegebenenfalls
BIC2.

(3) Bei der Erfassung wird die Priifzahl in der maximal 25-stelligen
Referenz gepriift.

1 BIC fiir Zahlungen in Staaten auBerhalb EU/EWR erforderlich
2 BIC fiir Zahlungen in Staaten auBerhalb EU/EWR erforderlich
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Harzer Volksbank eG

Sonderbedingungen fiir die digitale girocard (Debitkarte)
mit individualisierten Authentifizierungsverfahren

Fassung: August 2024

1 Anwendungsbereich

Die digitale girocard ist eine Debitkarte (nachfolgend ,digitale Karte“ genannt), die dem Kunden entweder virtuell zur Speicherung auf einem
mobilen Endgerét (Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerat) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren (nachfolgend ,virtuelle Karte* genannt)
oder in Verbindung mit der physischen girocard digital mittels eines mobilen Endgerits erzeugt (nachfolgend ,digitalisierte Karte“) bereitgestellt
wird (beide Auspriagungen nachfolgend ,digitale Karte“). Es gelten die ,Sonderbedingungen fiir die girocard (Debitkarte)‘, sofern in den
,Sonderbedingungen fiir die digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren“ nicht Abweichendes vereinbart ist.
Diese Bedingungen regeln das Vertragsverhaltnis zwischen der kartenausgebenden Bank und dem Kontoinhaber. Vertragliche Vereinbarungen
zwischen dem Kontoinhaber und Dritten (z. B. Endgeratehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahlplattformen, bei denen digitale
Karten hinterlegt werden kénnen) bleiben unberiihrt. Die vertragliche Leistung der Bank betrifft nicht die Funktionsfahigkeit oder den Betrieb des
mobilen Endgerits und von Bezahlplattformen wie Apps fiir digitale Geldbdrsen (Wallets), bei denen die digitale Karte hinterlegt werden kann.

2 Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren

Der Karteninhaber kann die digitale Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nur nutzen, wenn er sich gegeniber der Bank authenti-
fiziert hat. Die Authentifizierung ist das Verfahren, mit deren Hilfe die Bank die Identitat des Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der
digitalen Karte Gberpriifen kann.

Dafiir werden als Authentifizierungselemente die digitale Karte auf dem mobilen Endgerit des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und
biometrische Elemente des Karteninhabers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperrfunktionen des mobilen Endgerits (z. B.
der Entsperrcode) jeweils als zweiter Faktor, vereinbart. Die Eingabe der fiir die virtuelle Karte geltenden persénlichen Geheimzahl (PIN) ist
ausschlieBlich bei der Verfligung von Bargeld einzusetzen.

3 Verwendungsmoglichkeiten

Der Karteninhaber kann die digitale Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, fiir folgende Zahlungsdienste nutzen:

a)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-
Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Terminals).

b) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgédngen iiber das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im
Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. Sofern der Karteninhaber die digitale Karte einer
digitalen Geldbérse (Wallet) hinzugefiigt hat, kann die digitale Karte an allen girocard-Terminals mit dem girocard-Logo und/oder im Online-Handel
mit dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung eingesetzt werden.

c)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen sowie im Online-Handel im Rahmen eines
fremden Systems, soweit die digitale Karte entsprechend ausgestattet ist. Die Akzeptanz der digitalen Karte im Rahmen eines fremden Systems
erfolgt unter dem fiir das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

Der Karteninhaber kann die digitalisierte Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, ausschlieBlich fiir folgende
Zahlungsdienste nutzen:

Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgingen iiber das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im
Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. Sofern der Karteninhaber die digitale Karte einer
digitalen Geldbérse (Wallet) hinzugefiigt hat, kann die digitale Karte an allen girocard-Terminals mit dem girocard-Logo und/oder im Online-Handel
mit dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung eingesetzt werden.

L  Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber

Mit dem Einsatz der digitalen Karte durch Heranfiihren des mobilen Endgerats an das Kontaktlos-Terminal bzw. im Online-Handel durch
Bestitigung der Bezahlanwendung, erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausfilhrung der Kartenzahlung. Dazu kann im
Rahmen des Bezahlvorgangs zuséatzlich die Verwendung der biometrischen Merkmale des Karteninhabers oder die Eingabe des Entsperrcodes des
Gerits (je nach vorhandener Funktion auf dem mobilen Endgerit) erforderlich sein. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. In der
Autorisierung ist zugleich die ausdriickliche Zustimmung enthalten, dass die Bank, die fiir die Ausfiihrung der Kartenzahlung notwendigen
personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, ibermittelt und speichert. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.
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5 Finanzielle Nutzungsgrenze und Verfiigungsrahmen

a) Der Karteninhaber darf Verfligungen mit seiner digitalen Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder einer eingerdumten Kontoliberziehung
vornehmen. Wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfligungen nicht einhilt, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der
Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der digitalen Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfiigungen fiihrt zu einer geduldeten
Uberziehung.

b) Sofern die Nutzungsgrenze nicht vorher erreicht ist, darf der Karteninhaber Verfligungen mit seiner digitalen Karte nur im Rahmen des fiir die
digitale Karte geltenden Verfiigungsrahmens vornehmen. Bei jeder Nutzung wird gepriift, ob der Verfuigungsrahmen durch vorangegangene
Verfligungen bereits ausgeschopft ist. Verfligungen, mit denen der Verfligungsrahmen der digitalen Karte Uiberschritten wiirde, kénnen unabhangig
vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingerdumten Kredit abgewiesen werden. Der Kontoinhaber kann mit der
kontofiihrenden Stelle eine Anderung des Verfiigungsrahmens der digitalen Karte und fiir alle zu seinem Konto ausgegebenen Debitkarten
vereinbaren. Ein Bevollmachtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung des Verfiigungsrahmens fiir diese Karte vereinbaren.

6 Sperre der digitalen Karte

a) Die Bank darf die digitale Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren sperren (z. B. durch Léschung), wenn sie berechtigt ist, den
Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen, wenn sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der individualisierten Authentifi-
zierungselemente des Karteninhabers oder der digitalen Karte dies rechtfertigen oder wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder
betriigerischen Verwendung eines Authentifizierungselements oder der digitalen Karte besteht. Dartiber wird die Bank den Karteninhaber unter
Angabe der hierfiir maBBgeblichen Griinde moglichst vor, spatestens jedoch unverziiglich nach der Sperre, unterrichten. Die Angabe von Griinden
darf unterbleiben, wenn die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen versto3en wiirde. Die Bank wird die digitale Karte entsperren oder
eine neue digitale Karte bereitstellen, wenn die Griinde fiir die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hieriiber unterrichtet sie den Karteninhaber
unverziglich.

b) Eine Sperre ausschlieBlich der digitalisierten Karte bewirkt keine Sperre der physischen Debitkarte. Eine Sperre der physischen Debitkarte muss
separat vorgenommen werden und hat keine Sperre der digitalisierten Karte zur Folge; die virtuelle Karte ist jedoch im Fall der Sperrung der
physischen Debitkarte ebenfalls gesperrt.

7 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

7.1  Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente

Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine fiir die Nutzung der digitalen Karte verwendeten biometrischen Merkmale
(z. B. Fingerabdruck), das mobile Endgerat mit digitaler Karte und den Entsperrcode des mobilen Endgerits vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale Karte missbrauchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird.

Dazu hat er Folgendes zu beachten:
a) Der Entsperrcode fiir das mobile Endgerit ist geheim zu halten. Er darf insbesondere
nicht miindlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerit) und
nicht auf einem Gerat notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerat aufbewahrt werden, das als mobiles Endgerat mit digitaler Karte dient.
b) Das mobile Endgerit mit digitaler Karte ist vor Missbrauch zu schiitzen, insbesondere
- ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerit des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen kénnen,
ist dafiir Sorge zu tragen, dass andere Personen, die auf dem mobilen Endgerat gespeicherte digitale Karte nicht nutzen kdnnen,
ist die digitale Karte auf dem mobilen Endgerat zu l6schen, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerit aufgibt (z. B. durch
Verkauf, Entsorgung),
muss der Karteninhaber, die ihm vom Hersteller des mobilen Endgerats mit digitaler Karte jeweils angebotenen Software-Updates installieren,
muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digitalen Karte von der Bank erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff
anderer Personen sicher verwahren.
c) Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, diirfen auf einem mobilen Endgerit des Karteninhabers mit digitaler
Karte nur dann zur Autorisierung von Zahlungsauftragen verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerat keine biometrischen Merkmale
anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf dem mobilen Endgerat vorhandene biometrische Merkmale anderer Personen sind vor der
Speicherung der digitalen Karte auf dem mobilen Endgerét zu entfernen.

7.2  Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

a) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerits mit digitaler Karte, die missbrauchliche Verwendung oder eine
sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Karte fest, so ist die Bank unverziiglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann
der Karteninhaber auch jederzeit gegeniiber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem
Ausland [ggf. abweichende Landervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur méglich, wenn der Name der Bank — maglichst mit
Bankleitzahl — und die Kontonummer oder die IBAN (International Bank Account Number) angegeben werden. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl
oder Missbrauch unverziiglich bei der Polizei anzuzeigen.

b) Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder betriigerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss
er ebenfalls unverziglich eine Sperranzeige abgeben.

c) Durch die Sperre der digitalen Karte bei der Bank beziehungsweise gegeniiber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum
mobilen Endgerat gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerat kann nur gegeniiber dem jeweiligen Anbieter dieser
Funktionen erfolgen. Der Kontoinhaber hat die Bank unverziiglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten
Kartenverfiigung zu unterrichten.

d) Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Léschverfahren fiir das mobile Endgerat oder einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die
Verpflichtung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Nummer 7.2 Absatz a) dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgerats hat
keine Sperre der digitalen Karte zur Folge.
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8 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

- der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemaR Nummer 4 erteilt hat,

- der vereinbarte Verfugungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten sind oder
- die digitale Karte gesperrt ist.

Hierliber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs unterrichtet.

9 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des Kontoinhabers

9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfiigung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfiigung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen Karte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und
Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag ungekiirzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfiigung befunden hatte. Diese Verpflichtung ist unverziiglich, spatestens jedoch
bis zum Ende des Geschaftstags gemaB ,Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfillen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde,
dass die Kartenverfligung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Behorde
berechtigte Griinde fiir den Verdacht, dass ein betriigerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung
aus Satz 2 unverziiglich zu priifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestétigt.

9.2  Anspriiche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten Kartenverfiigung

a) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Kartenverfiigung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen
Karte an girocard-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Kontoinhaber von der Bank die
unverziigliche und ungekirzte Erstattung des Verfligungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenverfiigung nicht erfolgte oder fehlerhaft war.
Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfligung befunden hatte.

b) Der Kontoinhaber kann tiber die Nummer 9.2 a) hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung der autorisierten Kartenverfiigung in Rechnung gestellt oder seinem Konto
belastet wurden.

c) Wurde eine autorisierte Kartenverfiigung nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank die Kartenverfiigung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn iber das Ergebnis unterrichten.

9.3 Schadensersatzanspriiche des Kontoinhabers

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfligung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Kartenver-
fiigung kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur
Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der
Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Karte in
einem Land auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums, beschrankt sich die Haftung der Bank fiir das Verschulden einer an der Abwicklung des
Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuld-
haftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfligung begrenzt. Diese betrags-
maBige Haftungsbeschrankung gilt nicht
- fir nicht autorisierte Kartenverfiigungen,

bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,
- fur Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat und
- fiir den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

9.4  Haftungs- und Einwendungsausschluss

a)  Anspriiche gegen die Bank nach Nummern 9.1 bis 9.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spitestens 13 Monate nach

dem Tag der Belastung mit der Kartenverfligung dariiber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte

Kartenverfiigung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber lber die aus der Kartenverfligung

resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spéatestens innerhalb eines Monats nach der

Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung mafBgeblich. Haftungsanspriiche nach Num-

mer 9.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser

Frist verhindert war.

b) Anspriiche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstinde

- auf einem ungewdohnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden kénnen oder

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.
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10 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Kartenverfiigungen

10.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

a) Verliert der Karteninhaber seine digitale Karte (z. B. durch Verlust seines Mobiltelefons) oder eines seiner Authentifizierungselemente, werden

ihm diese gestohlen oder kommen diese sonst abhanden oder werden diese missbrauchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten

Kartenverfligungen im Rahmen der Verwendung der digitalen Karte an girocard-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im

Online-Handel, dann haftet der Kontoinhaber fiir Schaden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Hohe von maximal 50 Euro.

Seine Haftung nach Absatz f) fiir Vorsatz und grobe Fahrlissigkeit sowie fiir Handeln in betriigerischer Absicht bleibt unberiihrt.

b) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz a), wenn

- es dem Karteninhaber nicht moglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbrauchliche
Verwendung der digitalen Karte oder eines seiner Authentifizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfligung zu bemerken oder

- der Verlust der digitalen Karte oder eines seiner Authentifizierungselemente durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigstelle der Bank
oder eine sonstige Stelle, an die Tatigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

Die Haftung nach Absatz f) fiir Vorsatz und grobe Fahrlissigkeit sowie fiir Handeln in betriigerischer Absicht bleibt unberiihrt.

c) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Karte auBerhalb des Europdischen

Wirtschaftsraums, tragt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfiigungen entstehenden Schaden nach den Absétzen a) und b)

auch Uber einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber, die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlassig

verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank fiir den entstandenen

Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

d) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kontoinhaber in Héhe von maximal 50 Euro gemif vorstehendem Absatz a) und

ibernimmt alle Schaden, die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgénge bis zum Eingang der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstanden sind,

wenn der Karteninhaber seine ihm gemal Nummern 7.1 und 7.2 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betriigerischer Absicht,

vorsitzlich oder grob fahrlassig verletzt hat. Eine Ubernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Bank erfolgt nur, wenn der

Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

e) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absitzen a) und c) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nach

Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mdglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden

dadurch eingetreten ist.

f)  Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autorisierten Kartenverfiigungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfalts-

pflichten nach diesen Bedingungen vorsétzlich oder grob fahrlassig verletzt oder in betriigerischer Absicht gehandelt, tragt der Kontoinhaber den

hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

- der Verlust, Diebstahl oder die missbrauchliche Verfligung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverziiglich
mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber hiervon Kenntnis erlangt hat oder

- der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesichert auf einem Gerat notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerét
aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerat mit digitaler Karte (z. B. Fingerabdrucksensor) dient oder

- die digitale Karte auf dem mobilen Endgerit nicht geléscht wurde, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerit aufgibt (z. B.
durch Verkauf, Entsorgung).

Die Haftung fiir Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den der Verfiigungsrahmen gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf den fiir die
digitale Karte geltenden Verfiigungsrahmen.

g) Hat die Bank beim Einsatz der digitalen Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht ver-
langt oder hat der Zahlungsempfanger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der
Bank abweichend von den Absitzen a) bis f) nach den Bestimmungen in § 675v Abs. 4 des Biirgerlichen Gesetzbuchs.

10.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der digitalen Karte, die missbrauchliche Verwendung oder eine
sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Karte oder der Authentifizierungselemente angezeigt wurde, Gibernimmt die Bank alle danach
durch Kartenverfligungen entstehenden Schaden.

Handelt der Karteninhaber in betriigerischer Absicht, tragt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstehenden
Schaden.

11 Kiindigung

Die Bank ist berechtigt, den Vertrag uber die Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren mit einer Frist von
mindestens zwei Monaten zu kiindigen. Der Karteninhaber ist hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist berechtigt. Im Ubrigen bleiben
die Kiindigungsrechte nach Nr. 19 Abs. 1 unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen unberiihrt.

12 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank ist gegeniiber den Handels- und Dienstleistungsunternehmen vertraglich verpflichtet, die Betrédge, liber die unter Verwendung der an den
Karteninhaber ausgegebenen digitalen Karte verfiigt wurden, zu vergiiten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus
dem Vertragsverhaltnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegeniiber diesem Unternehmen geltend zu
machen. Gleiches gilt fiir Funktionsstérungen einer Bezahlplattform oder einer elektronischen Geldbérse (Wallet), in die die digitale Karte hinterlegt
worden ist.

13 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdéglichkeit

Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Karteninhaber an die im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis“ naher bezeichneten Streit-
schlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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Sonderbedingungen fiir den Empfang von Zahlungsanforderun-

gen liber das OnlineBanking

Fassung: Mai 2024

Fur die Entgegennahme und die Bearbeitung von Zahlungsanforde-
rungen iber das OnlineBanking gelten die folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Zahlungsanforderungen

(1) Beim Zahlungsanforderungsverfahren handelt es sich um ein tech-
nisch standardisiertes Verfahren zum Austausch von Nachrichten, durch
das ein Zahlungsempfanger den Zahler zur Erfiillung seiner aus einem
zugrundeliegenden Rechtsgeschaft ausstehenden Zahlungsverpflich-
tung auffordert und eine Riickmeldung erhalt, ob der Zahler die Anfor-
derung akzeptiert oder ablehnt.

(2) Zahlungsanforderungen sind somit standardisierte, fristgebundene
Anforderungen von Zahlungsempfingern zur Ausfilhrung von Uberwei-
sungen (Standard-Uberweisungen oder Echtzeit-Uberweisungen).

(3) Zahlungsanforderungen kénnen vom Zahlungsempfinger mit Be-
gleitdokumenten (insbesondere Rechnungen) versehen werden.

(4) Der Kunde als Zahler beauftragt die Bank, Zahlungsanforderungen
fiir ihn nach MaBBgabe der folgenden Bestimmungen entgegenzunehmen
und zu bearbeiten.

(5) Es kdnnen nur Zahlungsanforderungen in Euro entgegengenom-
men werden.t

(6) Die Bank unterhilt den fiir den Empfang der Zahlungsanforderun-
gen erforderlichen Geschaftsbetrieb an allen Kalendertagen eines Jah-
res.

1.2 Voraussetzungen fiir die Nutzung

(1) Voraussetzungen fiir die Nutzung der Zahlungsanforderung sind,
dass der Kunde ein Girokonto bei der Bank fiihrt, das nach Ma3gabe der
hierzu vereinbarten Regelungen fiir das OnlineBanking freigeschaltet
ist, und ein ePostfach unterhalt.

(2) Die Bank ist berechtigt, fiir die Entgegennahme und die Bearbei-
tung von Zahlungsanforderungen einen Dienstleister einzuschalten.

1.3 Empfang einer Zahlungsanforderung

(1) Erhalt die Bank eine Zahlungsanforderung, wird die Bank dem Kun-
den die Zahlungsanforderung unverziiglich im OnlineBanking zur Ver-
fligung stellen.

(2) Die Bank ist jedoch berechtigt, eine Zahlungsanforderung abzuleh-

nen und nicht an den Kunden weiterzuleiten, wenn

- die Zahlungsanforderung gegen gesetzliche Bestimmungen verstoit
oder

- die Ausfiihrung der angeforderten Zahlung gegen gesetzliche Bestim-
mungen verstolt oder

- die technischen Voraussetzungen fiir die Abwicklung der Zahlungsan-
forderung beim Konto des Zahlers ganz oder zum Teil nicht vorliegen
oder

- die Bank nach eigenem Ermessen zu der Einschatzung gelangt, dass
es sich um eine missbrauchliche Zahlungsanforderung handelt.

1.4  Priifpflichten des Kunden

(1) Es obliegt allein dem Kunden, zu priifen und zu entscheiden, ob die
Zahlungsanforderung berechtigt ist (also ob ein entsprechender An-
spruch des Zahlungsempfingers besteht) und ob die Zahlungsanfor-
derung inhaltlich zutreffend ist (also ob beispielsweise die Héhe, das
Falligkeitsdatum oder die Empfangerkontonummer der angeforderten
Zahlung richtig sind und mit den ggf. Ubermittelten Begleitdokumenten
ibereinstimmen).
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(2) Es obliegt allein dem Kunden, die ggf. iibermittelten Begleitdoku-
mente vor dem Offnen auf eventuelle Schadsoftware, schadhafte Links
u. 8. zu prifen.

1.5 Begleitdokumente und Aufbewahrung

(1) Wwird die Zahlungsanforderung vom Zahlungsempfianger mit Be-
gleitdokumenten versehen, stellt die Bank diese dem Kunden ungepriift
im OnlineBanking zur Verfligung.

(2) Die etwaige Aufbewahrung von Begleitdokumenten richtet sich
nicht nach diesen Sonderbedingungen fiir Zahlungsanforderungen, son-
dern nach den fiir die Aufbewahrung von Dokumenten im OnlineBanking
der Bank getroffenen Vereinbarungen.

(3) Die Bank kann Begleitdokumente weder technisch (bspw. auf
schadhafte Inhalte) noch inhaltlich (bspw. auf eine Ubereinstimmung mit
der Zahlungsanforderung) priifen.

1.6 Akzeptanz durch den Kunden

(1) Die Zahlungsanforderung wird dem Kunden mit den Optionen
,ablehnen® und ,akzeptieren® angezeigt.

(2) Wahlt der Kunde das Feld ,akzeptieren®, wird der Zahlungsempfan-
ger Uber die Akzeptanz benachrichtigt. Zudem erstellt die Bank aus der
Zahlungsanforderung einen Entwurf eines Uberweisungsauftrags und
stellt diesen dem Kunden im OnlineBanking zur Verfiigung.

(3) Durch die Akzeptanz der Zahlungsanforderung wird keine eigen-
standige Zahlungsverpflichtung des Zahlers gegeniiber dem Zahlungs-
empfanger begriindet.

(4) Sofern der Zahlungsempfinger Anderungen zugelassen hat, kann
der Kunde die Zahlungsanforderung anpassen.

(5) Die Ausfiihrung der Uberweisung, insbesondere die Autorisierung
und die Abwicklung des Uberweisungsauftrags, richten sich nicht nach
diesen Sonderbedingungen fiir Zahlungsanforderungen, sondern nach
den Sonderbedingungen fiir die Ausfiihrung der jeweiligen Uberwei-
sungsart.

(6) Wird der Uberweisungsauftrag nicht vom Kunden autorisiert oder
lehnt die Bank die Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags nach den hier-
zu vereinbarten Bestimmungen ab (bspw. weil kein hinreichendes Gut-
haben zur Verfiigung steht), obliegt es allein dem Kunden, selbst fiir
eine fristgerechte Begleichung zu sorgen, um etwaige Nachteile im Ver-
haltnis zum Zahlungsempfanger wegen einer nicht fristgerechten Zah-
lung zu vermeiden.

1.7 Ablehnung durch den Kunden

Bei einer Ablehnung werden dem Kunden vorformulierte Ablehnungs-
grinde angezeigt. Lehnt der Kunde die Zahlungsanforderung ab oder
akzeptiert er diese nicht innerhalb der vom Zahlungsempfanger vorge-
gebenen Anforderungsfrist, erlischt die Zahlungsanforderung.

1.8 Information des Zahlungsempfiangers

Die Bank wird den Zahlungsempfanger unmittelbar oder unter Beteili-
gung zwischengeschalteter Stellen liber das Ergebnis der Zahlungsan-
forderung (Akzeptanz, Ablehnung, nicht fristgerechte Akzeptanz) sowie
den ggf. ausgewéahlten Grund der Ablehnung informieren.
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19 Datenschutz, Verarbeitungshinweise

(1) Im Rahmen des Empfangs der Zahlungsanforderung verarbeitet die
Bank folgende Daten:

vom Zahlungsempfianger iibermittelte, kontobezogene Daten (bspw.
Zahlungsempfingername, IBAN und Bank des Zahlungsempfingers),
transaktionsbezogene Daten (bspw. Betrag, Wihrung, Verwendungs-
zweck, Falligkeitsdatum, Ablaufdatum, Kundenname aufgrund seiner
Rolle als Zahler, IBAN des Zahlers) und transaktionsbegleitende Daten
(bspw. Rechnungsanhang als Begleitdokument, technische Daten zur
Transaktionsabwicklung).

(2) Bei Benachrichtigung des Zahlungsempfiangers gemafR Ziff. 1.8
Ubermittelt die Bank folgende Daten an den Zahlungsempfanger:

Transaktionsnummer, Status der Zahlungsanforderung (Akzeptanz, Ab-
lehnung und Grund der Ablehnung, oder nicht fristgerechte Akzeptanz).

(3) Die Verarbeitung erfolgt jeweils zu dem Zweck, die Zahlungsanfor-
derungen abwickeln zu kdnnen und beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f)
DS-GVO und, sofern Informationen i. S. d. Art. 9 Abs. 1 DS-GVO in trans-
aktionsbegleitenden Daten mitgeteilt werden, auf Art.9 Abs. 2 lit. a)
DS-GVO, sofern Einwilligung vorliegt.

(4) Im Ubrigen wird auf die dem Kunden von der Bank bereits erteilten
Informationen verwiesen.

1.10 Keine dauerhafte Aufbewahrung durch die Bank

(1) Zahlungsanforderungen und die ggf. zugehérigen Begleitdokumente
halt die Bank noch 30 Tage nach dem vom Zahlungsempfanger vorgege-
benen Ablaufdatum fiir den Kunden im OnlineBanking zur Verfiigung.
Nach Ablauf dieses Aufbewahrungszeitraums kann die Bank diese Infor-
mationen jederzeit aus dem OnlineBanking entfernen.

(2) Der Kunde muss, soweit von ihm gewiinscht, selbst fiir eine dauer-
hafte Datensicherung sorgen, bspw. durch Herunterladen und Speiche-
rung der Zahlungsanforderung und der ggf. ibermittelten Begleitdoku-
mente.

2 Missbrauchliche Zahlungsanforderungen

Der Kunde hat die Bank unverziiglich nach Feststellung einer miss-
brauchlichen Zahlungsanforderung zu unterrichten.

3 Entgelte

Fiur die Entgegennahme und die Bearbeitung von Zahlungsanforderun-
gen durch die Bank kénnen die Bank und der Kunde ein gesondertes
Entgelt vereinbaren. Das Entgelt fur die in Anspruch genommenen
weiteren Dienste der Bank (bspw. die Ausfilhrung eines Uberweisungs-
auftrags) richtet sich nach den hierzu getroffenen Vereinbarungen.

L Beendigung der Zahlungsanforderungen

(1) Die Beauftragung der Bank, Zahlungsanforderungen entgegenzu-
nehmen und zu bearbeiten, kann von dem Kunden durch Erkldrung in
Textform jederzeit und von der Bank mit einer Frist von zwei Monaten
gekiindigt werden.

(2) Fiir vor dem Wirksamwerden der Kiindigung eingehende Zahlungs-
anforderungen gelten diese Sonderbedingungen auch iiber den Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Kiindigung fort.

(3) Nach Wirksamwerden der Kiindigung eingehende Zahlungsanfor-
derungen wird die Bank ohne gesonderte Nachricht an den Kunden ab-
lehnen.

1 Hinweis: Die aktuell am Zahlungsanforderungsverfahren teilnehmenden Banken kdnnen Sie
bei uns erfragen.
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Sonderbedingungen fiir den Versand und Empfang von
Zahlungsanforderungen per EBICS

Fassung: Mai 2024

Fur den Versand und Empfang von Zahlungsanforderungen des Kunden,
der kein Verbraucher ist, Giber das Verfahren Electronic Banking Internet
Communication Standard (EBICS) gelten die folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Zahlungsanforderungen

(1) Beim Zahlungsanforderungsverfahren handelt es sich um ein tech-
nisch standardisiertes Verfahren zum Austausch von Nachrichten, durch
das ein Zahlungsempfianger den Zahler zur Erfiillung seiner aus einem
zugrundeliegenden Rechtsgeschaft ausstehenden Zahlungsverpflich-
tung auffordert und eine Riickmeldung erhalt, ob der Zahler die Anfor-
derung akzeptiert oder ablehnt.

(2) Zahlungsanforderungen sind somit standardisierte, fristgebundene
Anforderungen von Zahlungsempfiangern zur Ausfilhrung von Uberwei-
sungen (Standard-Uberweisungen oder Echtzeit-Uberweisungen).

(3) Zahlungsanforderungen kénnen vom Zahlungsempfinger mit Be-
gleitdokumenten (insbesondere Rechnungen) versehen werden.

(4) Der Kunde als Zahlungsempfinger beauftragt die Bank, Zahlungs-
anforderungen fiir ihn nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen zu
versenden.

(5) Der Kunde als Zahler beauftragt die Bank, Zahlungsanforderungen
fir ihn nach Mal3gabe der folgenden Bestimmungen entgegenzunehmen
und zu bearbeiten.

(6) Es kénnen nur Zahlungsanforderungen in Euro versandt und entge-
gengenommen werden.!

(7) Die Bank unterhilt den fiir die Weiterleitung der Zahlungsanforde-
rungen erforderlichen Geschiftsbetrieb an allen Kalendertagen eines
Jahres.

1.2 Voraussetzungen fiir die Nutzung

(1) Voraussetzung fiir die Nutzung des Zahlungsanforderungsverfah-
rens per EBICS ist, dass der Kunde ein Girokonto bei der Bank unterhilt,
das nach MaRgabe der hierzu vereinbarten Bedingungen fiir die Daten-
ferniibertragung (DFU-Bedingungen) freigeschaltet ist.

(2) Es gelten die Bedingungen fiir die Datenferniibertragung (DFU-
Bedingungen) nebst Anlagen und im Hinblick auf die fiir das Zahlungs-
anforderungsverfahren erforderlichen Datenformate die SRTP - Spezifi-
kationen?.

(3) Der Kunde ist verpflichtet, geeignete Prozesse sowie eine geeigne-
te Software einzusetzen, sodass die mit der Bank ausgetauschten For-
mate den Anforderungen gem. Ziffer 1.2 (2) entsprechen.

(4)  Fiir seine technischen Anbindungen an die Bank hat der Kunde Sor-
ge zu tragen sowie die anfallenden Kosten zu ibernehmen. Funktions-
beeintrachtigungen in seiner technischen Infrastruktur bzw. den Kom-
munikationsnetzen fallen nicht in den Verantwortungsbereich der Bank.

(5) Der Kunde hat der Bank die Kontoverbindung (IBAN, EBICS ID und
EBICS Teilnehmer) mitzuteilen, mit der er am Zahlungsanforderungsver-
fahren teilnehmen mochte.

(6) Die Bank ist berechtigt, fir den Versand und Empfang der Zah-
lungsanforderungen einen Dienstleister einzuschalten.
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2 Versand einer Zahlungsanforderung

2.1 Einreichung der Zahlungsanforderung

(1) Der Kunde verpflichtet sich, nur dann Zahlungsanforderungen bei
der Bank einzureichen, wenn er zuvor das Verfahren mit dem Zahler
vereinbart hat und die Zahlungsanforderungen den vereinbarten
Zahlungsmodalitdten entsprechen. Dabei wird sich der Kunde die IBAN
des Zahlers mitteilen lassen, an die er seine Zahlungsanforderung
richten soll. AuBerdem kann der Kunde dem Zahler vorab seine eigene
IBAN mitteilen, damit der Zahler diese mit der in der Zahlungsanforde-
rung angegebenen IBAN abgleichen kann. SchlieBlich wird der Kunde
bei Bedarf mit dem Zahler vereinbaren, dass er seine Rechnungen an den
Zahler als Anhang den Zahlungsanforderungen beifiigen und Uber die
Bank an den Dienstleister des Zahlers weiterleiten darf.

(2) Der Kunde erstellt die Zahlungsanforderung nach MaBgabe der
unter Ziffer 1.2 (2) genannten Anforderungen. Er stellt sicher, dass die
Zahlungsanforderung alle danach fiir den Versand und die spatere
Zahlung erforderlichen Angaben richtig und vollstindig enthilt (insbe-
sondere IBAN des Kontos des Zahlers) und leitet diese tiber EBICS als
den mit dem Kunden vereinbarten Kommunikationskanal an die defi-
nierte Bankrechnerschnittstelle der Bank weiter.

(3) Der Ablaufzeitpunkt der Zahlungsanforderung (,expiry date) darf
nicht mehr als drei Monate in der Zukunft liegen.

(4) Der Kunde kann dem Zahler in der Zahlungsanforderung die Option
zur Anderung des Zahlbetrags, des Zahlungsziels und der Zahlungsart
ibermitteln. Er kann dem Zahler dadurch die Méglichkeit einer Ande-
rung der Zahlungsanforderung eréffnen.

(5) Die Einreichung der Zahlungsanforderung kann mit oder ohne Be-
gleitdokumente erfolgen. Der Kunde wird nur solche Begleitdokumente
beifiigen, die fiir die Zahlungsanforderung erforderlich sind (bspw.
Rechnungen) und die darin enthaltenen personenbezogenen Daten auf
das notwendige Minimum beschranken. Die Beifligung zahlungsfremder
Dokumente (bspw. Werbung) ist ausdriicklich untersagt. Die Begleitdo-
kumente miissen im PDF-, X-Rechnung oder ZUGFeRD-Format
(unterstiitzte Formate) angehangen werden und entsprechend der
technischen Schnittstellendokumentation der Anlage 3 zum DFU-
Abkommen in den Datensatz der Zahlungsanforderung eingebettet
werden. Die Zahlungsanforderung darf inkl. Begleitdokumenten eine
GréBe von 10 MB nicht Giberschreiten. Der Kunde hat dafiir zu sorgen,
dass beim Versand von Zahlungsanforderungen Begleitdokumente frei
von Schadsoftware und schadhaften Links sind. Der Kunde ist insoweit
zur Gewihrleistung und Uberwachung einer hinreichend sicheren IT-
Infrastruktur verpflichtet.

2.2 Versand durch die Bank

(1) Die Bank ist berechtigt, den Versand der eingereichten Zahlungs-
anforderung abzulehnen, sofern der Kunde ihr gegeniber nicht zur Ein-
reichung von Zahlungsanforderungen berechtigt ist, die technischen
Vorgaben nicht eingehalten sind oder der Dienstleister des Zahlers nicht
erreichbar ist.

(2) Die Bank kann den Versand von Zahlungsanforderungen dariiber

hinaus ablehnen, sofern

- die Zahlungsanforderung gegen gesetzliche Bestimmungen verstoit
oder

- die Ausfiihrung der angeforderten Zahlung gegen gesetzliche Bestim-
mungen verstot oder

- die Bank nach eigenem Ermessen zu der Einschatzung gelangt, dass
es sich um eine missbrauchliche Zahlungsanforderung handelt oder

- eine Zahlungsanforderung zugunsten eines nicht fir diese Zwecke
hinterlegten Kontos des Kunden versendet werden soll.
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(3) Die Bank leitet die Zahlungsanforderung an den Dienstleister des
Zahlers weiter. Sofern der Kunde die Bank im Rahmen der Erstellung der
Zahlungsanforderung beauftragt, informiert die Bank den Kunden dar-
Uiber, ob die Zahlungsanforderung dem Dienstleister des Zahlers tech-
nisch zugestellt werden konnte.

(4) Die Bank stellt dem Kunden die Riickmeldung des Zahlers (Akzep-
tanz, Ablehnung oder nicht fristgerechte Akzeptanz) oder die Informa-
tion iber die Ablehnung aus technischen Griinden mit entsprechender
Ablehnungsbegriindung (,reason codes“) zum Abruf bereit.

3 Empfang von Zahlungsanforderungen

3.1 Erhalt einer Zahlungsanforderung

(1) Erhalt die Bank eine Zahlungsanforderung, wird die Bank dem Kun-
den die Zahlungsanforderung unverziiglich tiber EBICS als den mit dem
Kunden vereinbarten Kommunikationskanal an der definierten Bank-
rechnerschnittstelle zur Verfiigung stellen.

(2) Die Bank ist berechtigt, eine fiir den Kunden empfangene Zah-

lungsanforderung abzulehnen und nicht an den Kunden weiterzuleiten,

wenn

- technische Anforderungen an die Zahlungsanforderung nicht einge-
halten wurden oder

- die technischen Voraussetzungen fiir die Abwicklung der Zahlungs-
anforderung auf Seiten des Zahlers ganz oder zum Teil nicht vorliegen
oder

- die Zahlungsanforderung gegen gesetzliche Bestimmungen verstoit
oder

- die Ausfiihrung der angeforderten Zahlung gegen gesetzliche Bestim-
mungen verstolt oder

- die Bank nach eigenem Ermessen zu der Einschatzung gelangt, dass
es sich um eine missbrauchliche Zahlungsanforderung handelt.

3.2  Prifpflichten des Kunden

(1) Es obliegt allein dem Kunden, zu priifen und zu entscheiden, ob die
Zahlungsanforderung berechtigt ist (also ob ein entsprechender
Anspruch des Zahlungsempfangers besteht) und ob die Zahlungsanfor-
derung inhaltlich zutreffend ist (also ob beispielsweise die Héhe, das
Falligkeitsdatum oder die Empfangerkontonummer der angeforderten
Zahlung richtig sind und mit den ggf. Ubermittelten Begleitdokumenten
ibereinstimmen).

(2) Es obliegt allein dem Kunden, die ggf. iibermittelten Begleitdoku-
mente vor dem Offnen auf eventuelle Schadsoftware, schadhafte Links
u. 8. zu prifen.

3.3 Begleitdokumente

(1) Wird die Zahlungsanforderung vom Zahlungsempfianger mit Be-
gleitdokumenten versehen, stellt die Bank diese dem Kunden ungepriift
mit dem Datensatz in EBICS zur Verfligung.

(2) Die Bank kann Begleitdokumente weder technisch (bspw. auf schad-
hafte Inhalte) noch inhaltlich (bspw. auf eine Ubereinstimmung mit der
Zahlungsanforderung) priifen.

3.4  Riickmeldung durch den Kunden

(1) Der Kunde kann die Zahlungsanforderung akzeptieren oder ableh-
nen.

(2) Sofern der Zahlungsempfinger Anderungen zugelassen hat, kann
der Kunde die Zahlungsanforderung anpassen.

(3) Die Riickmeldung auf die eingegangene Zahlungsanforderung
erstellt der Kunde - optional unter Angabe der Ablehnungsgriinde - in
seinem System und stellt sie der Bank zur Weiterleitung an den Dienst-
leister des Zahlungsempfangers per EBICS bereit.

(4) Die Akzeptanz der Zahlungsanforderung durch den Zahler begriin-
det keine eigenstandige rechtliche Zahlungsverpflichtung gegeniiber
dem Zahlungsempfanger.
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(5) Sofern ein Ablaufdatum (,expiry date“) fiir die Zahlungsanforderung
Uberschritten wurde, ohne dass der Kunde die Zahlungsanforderung
akzeptiert oder abgelehnt hat, erstellt die Bank automatisiert eine
Riickmeldung an den Dienstleister des Zahlungsempfangers mit einem
entsprechenden Ablehnungsgrund (,reason code®).

(6) Lehnt der Kunde die Zahlungsanforderung ab oder akzeptiert er
diese nicht innerhalb der vom Zahlungsempfanger vorgegebenen Anfor-
derungsfrist, erlischt die Zahlungsanforderung.

(7) Die Ausfiihrung der Uberweisung, insbesondere die Autorisierung
und die Abwicklung des Uberweisungsauftrags, richten sich nicht nach
diesen Sonderbedingungen fiir Zahlungsanforderungen, sondern nach
den Sonderbedingungen fiir die Ausfiihrung der jeweiligen Uberwei-
sungsart.

(8) Wird die Zahlungsanforderung vom Kunden nur akzeptiert, ohne
eine Uberweisung zu beauftragen oder lehnt die Bank die Ausfiihrung
des Uberweisungsauftrags nach den hierzu vereinbarten Bestimmungen
ab (bspw. weil kein hinreichendes Guthaben zur Verfligung steht), ob-
liegt es allein dem Kunden, selbst fiir eine fristgerechte Begleichung zu
sorgen, um etwaige Nachteile im Verhéaltnis zum Zahlungsempfanger
wegen einer nicht fristgerechten Zahlung zu vermeiden.

3.5 Information des Zahlungsempféangers

Die Bank wird den Zahlungsempfanger unmittelbar oder unter Beteili-
gung zwischengeschalteter Stellen iiber das Ergebnis der Zahlungsan-
forderung (Akzeptanz, Ablehnung, nicht fristgerechte Akzeptanz) sowie
den ggf. ausgewahlten Grund der Ablehnung informieren.

3.6 Keine dauerhafte Aufbewahrung durch die Bank

(1) Die Bank stellt dem Kunden eine an ihn adressierte Zahlungsanfor-
derung sowie etwaige Begleitdokumente bis zu ihrem Ablaufzeitpunkt
(,expiry date®) liber EBICS zur Verfiigung. Eine Aufbewahrung dariiber
hinaus erfolgt nicht.

(2) Der Kunde muss, soweit von ihm gewiinscht, selbst fiir eine dauer-
hafte Datensicherung sorgen.

3.7 Missbrauchliche Zahlungsanforderungen

Der Kunde hat die Bank unverziiglich nach Feststellung einer miss-
brauchlichen Zahlungsanforderung zu unterrichten.

L Datenschutz, Verarbeitungshinweise

4.1 Versand von Zahlungsanforderungen

(1) Im Rahmen des Versands von Zahlungsanforderungen kdnnen
personenbezogene Daten des Zahlers Uiber die Bank an einen Dienst-
leister, den die Bank fiir den Versand der Zahlungsanforderung nutzt
und der seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, weiterge-
leitet werden. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf dem Gebiet des
EWR.

(2) Der Kunde wird im Rahmen seiner gesetzlichen Informationspflich-
ten gemaf Art. 13, 14 DS-GVO den Zahler dariiber informieren, dass die
Bank und weitere Empfanger, wie z. B. die Bank des Zahlers, im Zuge der
Zahlungsanforderung personenbezogene Daten des Zahlers verarbeiten
werden.

4.2 Empfang von Zahlungsanforderungen

(1) Im Rahmen des Empfangs von Zahlungsanforderungen verarbeitet
die Bank folgende Daten:

vom Zahlungsempfinger ibermittelte, kontobezogene Daten (bspw.
Zahlungsempfingername, IBAN und Bank des Zahlungsempfingers),
transaktionsbezogene Daten (bspw. Betrag, Wahrung, Verwendungs-
zweck, Falligkeitsdatum, Ablaufdatum, Kundenname auf Grund seiner
Rolle als Zahler, IBAN des Zahlers) und transaktionsbegleitende Daten
(bspw. Rechnungsanhang als Begleitdokument, technische Daten zur
Transaktionsabwicklung).
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(2) Bei Benachrichtigung des Zahlungsempfingers gemaR Ziffer 3.5
Ubermittelt die Bank folgende Daten an den Zahlungsempfanger:
Transaktionsnummer, Status der Zahlungsanforderung (Akzeptanz, Ab-
lehnung und Grund der Ablehnung oder nicht fristgerechte Akzeptanz).

(3) Die Verarbeitung erfolgt jeweils zu dem Zweck, die Zahlungsanfor-
derungen abwickeln zu kénnen und beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f)
DS-GVO und sofern Informationen i. S. d. Art. 9 Abs. 1 DS-GVO in trans-
aktionsbegleitenden Daten mitgeteilt werden, auf Art. 9 Abs. 2 lit. a)
DS-GVO.

W) Im Ubrigen wird auf die dem Kunden von der Bank bereits erteilten
Informationen verwiesen.

5 Entgelte

(1) Sowohl fiir den Versand als auch fiir den Empfang von Zahlungsan-
forderungen durch die Bank kdnnen die Bank und der Kunde ein geson-
dertes Entgelt vereinbaren.

(2) Das Entgelt fiir die in Anspruch genommenen weiteren Dienste der
Bank (bspw. die Ausfilhrung eines Uberweisungsauftrags) richtet sich
nach den hierzu getroffenen Vereinbarungen.

6 Beendigung der Zahlungsanforderungen

(1) Die Beauftragung der Bank zum Versand und/oder zum Empfang
von Zahlungsanforderungen kann von dem Kunden durch Erklarung in
Textform jederzeit und von der Bank mit einer Frist von zwei Monaten
gekiindigt werden.

(2) Fir vor dem Wirksamwerden der Kiindigung eingehende Zahlungs-
anforderungen gelten diese Sonderbedingungen auch iiber den Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Kiindigung fort.

(3) Nach Wirksamwerden der Kiindigung eingehende Zahlungsanfor-
derungen wird die Bank ohne gesonderte Nachricht an den Kunden ab-
lehnen.

1 Hinweis: Die aktuell am Zahlungsanforderungsverfahren teilnehmenden Banken kdnnen Sie
bei uns erfragen.

2 Die Sperzifikation der Datenformate fiir SRTP wird als Kapitel 1 in die Anlage 3 zum DFU-
Abkommen aufgenommen. Bis dahin befindet sich die SRTP Spezifikation als CR-FS-24-06 auf
der Internetseite
https://www.ebics.de/de/datenformate/verabschiedete-change-requests-fuer-die-folgeversi
on.

440 860 DG nexolution 03.25 YF1W83S SDO 666814 Seite 3 von 3



	Entgeltinformation des Kontomodells VR-Online
	Anpassungen der Allgemeinen Geschäfts- und Sonderbedingungen



